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Gesetzentwurf 

der Staatsregierung 

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

A) Problem 

Die Verordnung (EU) 2024/1028 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. April 2024 über die Erhebung und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit 
Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften und zur Änderung der 
Verordnung (EU) 2018/1724 (im Folgenden: Verordnung (EU) 2024/1028) ist am 19. Mai 
2024 in Kraft getreten. Ziel der Verordnung (EU) 2024/1028 ist es, den Zugang von Be-
hörden zu Daten der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften zu verbessern und ihnen 
dadurch die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Vermietungsangebote auf Online-Plattfor-
men für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften (im Folgenden: Online-Plattformen) 
zu erleichtern. Zu diesem Zweck sieht die Verordnung (EU) 2024/1028 eine harmoni-
sierte digitale Struktur für die Erhebung und den Austausch von Daten zu Dienstleistun-
gen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften vor. Die Verordnung (EU) 2024/1028 
gilt ab dem 20. Mai 2026 in allen Mitgliedstaaten. Voraussetzung für den Datenzugang 
ist die Einführung eines digitalen Registrierungsverfahrens nach Maßgabe der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Mitgliedstaatliche Regelungen zum Zugang zu Daten über kurz-
fristige Vermietungen von Unterkünften von Online-Plattformen außerhalb der in der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028 festgelegten konkreten Regelungen sind ab dem 20. Mai 2026 
nicht mehr möglich. Der bislang in Art. 3 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. Satz 1 des Zweckent-
fremdungsgesetzes (ZwEWG) enthaltene Auskunftsanspruch gegenüber Online-Platt-
formen wird daher ab diesem Zeitpunkt wirkungslos und kann nicht mehr zur Erlangung 
von Daten von Online-Plattformen herangezogen werden. 

B) Lösung 

Mit dem Gesetzentwurf werden die Anforderungen aus der Verordnung (EU) 2024/1028 
umgesetzt. Zu diesem Zweck werden die Gemeinden ermächtigt, ein digitales Registrie-
rungsverfahren für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von 
Unterkünften über Online-Plattformen im zeitlichen und räumlichen Geltungsbereich 
einer Zweckentfremdungssatzung einzuführen. Damit wird sichergestellt, dass die Ge-
meinden mit Geltungseintritt der Verordnung zum 20. Mai 2026 auch weiterhin Daten 
zu kurzfristigen Vermietungen von Unterkünften von Online-Plattformen erhalten und 
ihre Zweckentfremdungssatzungen effektiv vollziehen können. Gleichzeitig wird eine 
Registrierungspflicht für Gastgeber eingeführt. Diese müssen künftig die Einheit regist-
rieren, bevor sie diese über Online-Plattformen anbieten. Die Befugnis des Eigentü-
mers, mit seinem Wohnraum im Rahmen der bislang schon geltenden Gesetze nach 
eigenem Belieben zu verfahren, wird durch die Einführung eines digitalen Registrie-
rungsverfahrens nicht weiter eingeschränkt. 

Darüber hinaus wird der Kreis der Auskunftspflichtigen um Energie- und Wasserversor-
ger erweitert sowie klargestellt, dass Auskünfte nur im Einzelfall verlangt werden dürfen. 
Zudem werden zusätzliche Bußgeldtatbestände eingeführt, um Verstöße im Rahmen 
des Registrierungsverfahrens sanktionieren zu können. 

C) Alternativen 

Keine 
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D) Kosten 

1. Kosten für den Staat 

Für den Staat entstehen keine zusätzlichen Kosten.  

2. Kosten für die Kommunen 

Durch die Gesetzesänderung entstehen keine Kosten für die Gemeinden. Für die 
Gemeinden besteht keine Verpflichtung zur Einführung eines Registrierungsverfah-
rens. Sie werden lediglich durch die Gesetzesänderung ermächtigt, ein digitales 
Registrierungsverfahren im zeitlichen und räumlichen Geltungsbereich einer 
Zweckentfremdungssatzung einzuführen, wenn sie Daten von Online-Plattformen 
für den Vollzug ihrer Zweckentfremdungssatzung weiterhin erhalten möchten. Für 
die Gemeinden können Kosten bei der Einführung und Bereitstellung eines Registrie-
rungsverfahrens entstehen. 

3. Kosten für die Wirtschaft und die Bürger 

Durch die Gesetzesänderung entstehen keine Kosten für die Wirtschaft und die Bür-
ger. Auch bei der Einführung eines Registrierungsverfahrens durch die Gemeinden 
entstehen für die Wirtschaft und die Bürger keine Kosten, da die Erteilung der Re-
gistrierungsnummer kostenfrei erfolgt. Der mit der Registrierung verbundene, ver-
gleichsweise geringe zeitliche Aufwand für die Wirtschaft und die Bürger steht nicht 
außer Verhältnis zu dem erreichbaren Beitrag zum Schutz und Erhalt von Wohn-
raum.  

 

 

 

 

 



Bayerischer Landtag 

19. Wahlperiode Drucksache 19/9639 

 21.01.2026 

 

 

Gesetzentwurf 

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

§ 1 

Das Zweckentfremdungsgesetz (ZwEWG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 864, 
BayRS 2330-11-B), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Juni 2017 (GVBl. S. 182) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 2 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Die Erteilung einer Genehmigung erfolgt unabhängig von der Beantragung oder 
Erteilung einer Registrierungsnummer nach Art. 2a Abs. 4.“ 

2. Nach Art. 2 wird folgender Art. 2a eingefügt: 

„Art. 2a 

Registrierungsverfahren für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
über Online-Plattformen; Registrierungspflicht 

(1) 1Zum Zweck der Durchführung dieses Gesetzes können Gemeinden in einer 
Satzung nach Art. 1 Satz 1 für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietungen von Unterkünften über Online-Plattformen für die kurzfristige Vermie-
tung von Unterkünften nach Art. 3 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2024/1028 ein Regist-
rierungsverfahren nach Art. 3 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 einführen. 
2Eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften nach Satz 1 liegt 
vor, wenn eine Einheit nach Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 vom Gast-
geber nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 regelmäßig oder vorüberge-
hend für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ohne Unterbrechung gegen Ent-
gelt vermietet wird, unabhängig davon, ob die Vermietung gewerblich oder nichtge-
werblich erfolgt. 

(2) In Gebieten, in denen ein Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 ein-
geführt wurde, ist der Gastgeber verpflichtet, die Einheit zu registrieren, bevor er 
diese über eine Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
anbietet (Registrierungspflicht). 

(3) 1Die Gemeinde stellt das Registrierungsverfahren online bereit, über das der 
Gastgeber Informationen zur Einheit und zu seiner Person nach Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 übermittelt. 2Sie kann in der Satzung verlangen, dass 
den nach Satz 1 übermittelten Informationen Belege beigefügt werden. 3Dies kann 
auch die Vorlage einer Kopie der Genehmigung nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Satz 2 Nr. 3 oder einen eindeutigen Verweis darauf umfassen. 
4Aktualisierungen sind vom Gastgeber über eine im Registrierungsverfahren 
bereitgestellte technische Funktion vorzunehmen. 5Die Gemeinde stellt sicher, dass 
die bereitgestellten Informationen und Unterlagen auf Verlangen des Gastgebers 
für spätere Registrierungen wiederverwendet werden können.  

(4) 1Die Vergabe der Registrierungsnummer nach Art. 3 Nr. 7 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 erfolgt auf der Grundlage der Erklärungen des 
Gastgebers. 2Sobald der Gastgeber die Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und die nach Abs. 3 Satz 2 und 3 erforderlichen 
Belege vorlegt, ist automatisch und unverzüglich für die betreffende Einheit 
kostenfrei eine Registrierungsnummer zu erteilen. 3Die Erteilung der 
Registrierungsnummer ist ein Verwaltungsakt, der vollständig durch automatisierte 
Einrichtungen erlassen werden kann. 
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(5) 1Der Gastgeber ist verpflichtet, der Online-Plattform für die kurzfristige Ver-
mietung von Unterkünften mitzuteilen, ob die dort angebotene Einheit einem Re-
gistrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 unterliegt. 2Ist dies der Fall, ist er verpflich-
tet, die Registrierungsnummer auf der Online-Plattform für die kurzfristige Vermie-
tung von Unterkünften anzugeben. 3Die Gemeinde stellt sicher, dass technische 
Mittel zur Bewertung der Gültigkeit der Registrierungsnummer vorhanden sind.  

(6) 1Die Registrierungsnummern werden in ein öffentliches und leicht 
zugängliches Register aufgenommen, das von der Gemeinde eingerichtet und 
gepflegt wird. 2Beantragt der Gastgeber die Entfernung der Einheit aus dem 
Register, wird die Registrierungsnummer aus dem Register gelöscht und verliert 
ihre Gültigkeit. 3Die Gemeinde ermöglicht dem Gastgeber die Beantragung zur 
Entfernung der Einheit nach Satz 2 über eine technische Funktion im 
Registrierungsverfahren. 

(7) 1Die Gemeinde bewahrt sämtliche Informationen und Unterlagen, die im 
Rahmen eines Registrierungsverfahrens übermittelt wurden, in sicherer Weise und 
nur für einen Zeitraum auf, der für die Identifizierung der Einheit erforderlich ist, 
sowie längstens für 18 Monate, nachdem der Gastgeber nach Abs. 6 Satz 2 die 
Entfernung der Einheit aus dem Register beantragt hat, sofern eine längere Aufbe-
wahrung für andere gesetzlich vorgeschriebene Zwecke nicht erforderlich ist. 2Sie 
verarbeitet die Informationen und Unterlagen nur für Zwecke der Vergabe der Re-
gistrierungsnummer und der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes. 

(8) 1Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften sind 
verpflichtet, Gemeinden, die in einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung (EU) 2024/1028 aufgeführt sind, Daten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 über die durch den Bund bestimmte einheitliche digitale Zu-
gangsstelle zur Verfügung zu stellen. 2Werden Einheiten in Gebieten, in denen ein 
Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 eingeführt wurde, ohne Registrierungs-
nummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch einer Regist-
rierungsnummer angeboten, können die Gemeinden gegenüber Online-Plattformen 
für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften anordnen, Informationen zu diesen 
Angeboten vorzulegen und diese Angebote zu entfernen. 

(9) Die Gemeinde erstellt und aktualisiert die in Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 
Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028 genannten Listen und übermittelt 
sie der durch den Bund bestimmten einheitlichen digitalen Zugangsstelle.“ 

3. Art. 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach der Angabe „Vermittler“ die Angabe „sowie Energie- und 
Wasserversorger“ und nach der Angabe „Gemeinde“ wird die Angabe „im Ein-
zelfall bei Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten, dass ein Verstoß gegen 
dieses Gesetz vorliegt,“ eingefügt. 

b) Satz 5 wird aufgehoben. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird Abs. 1. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Art. 3 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt, 

2. entgegen Art. 2a Abs. 2 eine Einheit nicht registriert, bevor er diese über 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften anbie-
tet,  

3. entgegen Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die Registrierungsnummer auf der Online-
Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften nicht angibt,  
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4. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 2a Abs. 8 Satz 2 Infor-
mationen nicht vorlegt sowie Angebote zu Einheiten, die ohne Registrie-
rungsnummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch 
einer Registrierungsnummer angeboten werden, nicht entfernt, 

5. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 6 Abs. 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1028 Informationen nicht vorlegt oder entgegen einer vollziehba-
ren Anordnung nach Art. 6 Abs. 3, 4 oder Abs. 6 der Verordnung (EU) 
2024/1028 Angebote zu Einheiten nicht entfernt oder den Zugang dazu nicht 
sperrt.“ 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am …[einzusetzen: Datum des Inkrafttretens] in Kraft. 

 

 

Begründung 

A) Allgemeines 

Die Verordnung (EU) 2024/1028 ist am 19. Mai 2024 in Kraft getreten. Ziel der Verord-
nung (EU) 2024/1028 ist es, den Zugang von Behörden zu Daten der kurzfristigen Ver-
mietung von Unterkünften zu verbessern und ihnen zum Schutz von Wohnraum die 
Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Vermietungsangebote auf Online-Plattformen für die 
kurzfristige Vermietung von Unterkünften (im Folgenden: Online-Plattformen) zu er-
leichtern. Zu diesem Zweck sieht die Verordnung (EU) 2024/1028 eine harmonisierte 
digitale Struktur für die Erhebung und den Austausch von Daten der kurzfristigen Ver-
mietungen von Unterkünften, die über Online-Plattformen angeboten werden, vor. Sie 
enthält detaillierte Regelungen zum digitalen Registrierungsverfahren sowie zur Einrich-
tung einer einheitlichen digitalen Zugangsstelle, die als zentrale Datendrehscheibe zwi-
schen Online-Plattformen, Behörden der Mitgliedstaaten, Gastgebern und Statistikäm-
tern fungiert. Während die Einrichtung der einheitlichen digitalen Zugangsstelle in der 
Zuständigkeit des Bundes liegt und bei der Bundesnetzagentur erfolgt (vgl. Entwurf ei-
nes Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetzes (KVDG) der Bundesregierung (vgl. 
BT-Drs. 21/3484)), fällt die Einführung eines digitalen Registrierungsverfahrens auf-
grund des sachlichen Zusammenhangs mit dem Zweckentfremdungsrecht in die Ge-
setzgebungskompetenz der Länder (Art. 70 Abs. 1 des Grundgesetzes (GG)). 

Die Verordnung (EU) 2024/1028 gilt ab dem 20. Mai 2026 in allen Mitgliedstaaten. Der 
Zugang zu diesen Daten ist ab dem 20. Mai 2026 nur noch möglich, wenn ein digitales 
Registrierungsverfahren nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2024/1028 eingeführt 
wird. Ab diesem Zeitpunkt sind mitgliedstaatliche Regelungen zum Zugang zu Daten 
über kurzfristige Vermietungen von Unterkünften von Online-Plattformen außerhalb der 
in der Verordnung (EU) 2024/1028 festgelegten konkreten Regelungen nicht mehr mög-
lich. In der Folge wird der gegenwärtig in Art. 3 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. Satz 1 ZwEWG 
geregelte Auskunftsanspruch gegenüber Online-Plattformen überlagert und kann nicht 
mehr als gesetzliche Grundlage zur Erlangung von Daten zu kurzfristigen Vermietungen 
von Unterkünften herangezogen werden. Die Gemeinden benötigen diese Daten von 
den Online-Plattformen jedoch weiterhin, um mit ihrer Hilfe zweckwidrige Nutzungen von 
Wohnraum aufdecken und ihre Zweckentfremdungssatzungen zum Schutz von Wohn-
raum effektiv vollziehen zu können. Im Mittelpunkt dieses Gesetzes steht daher, den Ge-
meinden ab dem Geltungseintritt der Verordnung zum 20. Mai 2026 weiterhin den Zugang 
zu diesen Daten zu ermöglichen. Die Gemeinden werden daher gesetzlich ermächtigt, 
ein Registrierungsverfahren, das den Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1028 
entspricht, im räumlichen und zeitlichen Anwendungsbereich einer Zweckentfrem-
dungssatzung einzuführen. Zu diesem Zweck wird ein neuer Art. 2a ZwEWG eingefügt, 
der zum einen die Ermächtigungsgrundlage für die Gemeinden zur Einführung eines Re-
gistrierungsverfahrens enthält sowie zum anderen die Anforderungen an das Registrie-
rungsverfahren im Landesrecht näher ausgestaltet, sofern dies nach den unmittelbar 
geltenden Regelungen der Verordnung (EU) 2024/1028 vorgesehen und zulässig ist. 
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Mit dem neuen Art. 2a ZwEWG wird erreicht, dass die Gemeinden verlässliche und be-
lastbare Daten von Online-Plattformen erhalten können, um Kurzzeitvermietungen kon-
trollieren und das Zweckentfremdungsrecht wirksam durchsetzen zu können. Gastge-
ber müssen die Einheit aufgrund der neu eingeführten Registrierungspflicht registrieren, 
bevor sie diese über Online-Plattformen anbieten. Im Rahmen des Registrierungsver-
fahrens erhält der Gastgeber eine Registrierungsnummer, die er auf der Online-Platt-
form angeben muss und anhand derer die eindeutige Identifizierung und Zuordnung 
seines Angebots möglich ist. Von den Online-Plattformen werden die Tätigkeitsdaten 
zu den Vermietungen (Zahl der Übernachtungen in der Unterkunft, Anzahl der Gäste, 
Wohnsitzland) erfasst und zusammen mit der Registrierungsnummer, der genauen An-
schrift der Einheit und der URL des Angebots monatlich an die einheitliche digitale Zu-
gangsstelle übermittelt. Dort können sie von den Gemeinden abgerufen werden. Nach 
dem Entwurf eines Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetzes (KVDG) der Bun-
desregierung (vgl. BT-Drs. 21/3484) soll in einem neuen § 22a des Digitale-Dienste-
Gesetzes (DDG) die Zuständigkeit für die einheitliche digitale Zugangsstelle bei der 
Bundesnetzagentur festgelegt werden.  

Mit Hilfe dieser monatlich bereitgestellten Daten erhalten die Gemeinden zuverlässige 
und wichtige Informationen, um Zweckentfremdungen von Wohnraum frühzeitig aufde-
cken, unterbinden und ahnden zu können. Die missbräuchliche Verwendung von Wohn-
raum kann dadurch effektiv bekämpft und ausreichend bezahlbarer Wohnraum für die 
lokale Bevölkerung erhalten werden. Gleichzeitig bleibt durch ein bürokratiearmes On-
line-Registrierungsverfahren die Möglichkeit bestehen, dass sich private Gastgeber am 
wirtschaftlichen Markt für Kurzzeitvermietungen beteiligen können. Auf diese Weise 
sorgt das Registrierungsverfahren in wirksamer und verhältnismäßiger Weise für einen 
angemessenen Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse am Schutz von Wohn-
raum und den Interessen der Gastgeber an einer wirtschaftlichen Nutzung von Wohn-
raum im Rahmen des Zweckentfremdungsrechts. 

Die Möglichkeit zur Einführung eines Registrierungsverfahrens lässt die bestehenden 
formellen und materiell-rechtlichen Anforderungen nach dem Zweckentfremdungsge-
setz zum Schutz und Erhalt von Wohnraum unberührt. Insbesondere erfolgen Prüfun-
gen und Genehmigungen von Zweckentfremdungen weiterhin im Rahmen des zweck-
entfremdungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens und damit außerhalb des Registrie-
rungsverfahrens. Die Einführung eines Registrierungsverfahrens ist nur im räumlichen 
und zeitlichen Anwendungsbereich einer Zweckentfremdungssatzung möglich. Die Ent-
scheidung zur Einführung eines Registrierungsverfahrens liegt im Ermessen der Ge-
meinde und trägt damit dem kommunalen Selbstverwaltungsrecht Rechnung. Gemein-
den, die keine Daten zu kurzfristigen Vermietungen von Online-Plattformen erheben 
möchten, sind nicht verpflichtet, ein Registrierungsverfahren einzuführen. 

Darüber hinaus wird mit der Gesetzesänderung der Kreis der nach Art. 3 ZwEWG aus-
kunftspflichtigen Stellen um Energie- und Wasserversorger erweitert. Verbrauchsdaten 
können künftig als zusätzliche Erkenntnisquelle für die Aufdeckung von Zweckentfrem-
dungen genutzt werden. Außerdem wird in Art. 3 ZwEWG klargestellt, dass Auskünfte 
nur im Einzelfall bei Vorliegen eines Anfangsverdachts oder einer auf einer einzelfall-
bezogenen Tatsachenbasis beruhenden konkreten Gefahr eines Verstoßes gegen Vor-
schriften dieses Gesetzes verlangt werden dürfen. Zudem werden zusätzliche Bußgeld-
tatbestände eingeführt, um Verstöße im Rahmen des Registrierungsverfahrens sankti-
onieren zu können. 

B) Zwingende Notwendigkeit einer normativen Regelung 

Die gesetzliche Ermächtigung der Gemeinden zur Einführung eines Registrierungsver-
fahrens nach Maßgabe der Anforderungen der Verordnung (EU) 2024/1028 ist zwin-
gend erforderlich, damit die Gemeinden weiterhin Daten von Online-Plattformen erhal-
ten können, um ihre Zweckentfremdungssatzungen zum Schutz von Wohnraum wir-
kungsvoll und effektiv vollziehen zu können. Der bislang bestehende Auskunftsan-
spruch nach Art. 3 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. Satz 1 ZwEWG wird ab dem Geltungseintritt 
der Verordnung zum 20. Mai 2026 wirkungslos und kann nicht mehr zur Erlangung von 
Daten zu kurzfristigen Vermietungen von Unterkünften herangezogen werden. 
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C) Besonderer Teil 

Zu § 1 

Zu Nr. 1 (Art. 2 Abs. 1 Satz3) 

Mit der Regelung in Art. 2 Abs. 1 Satz 3 wird klargestellt, dass die Prüfung und Erteilung 
einer zweckentfremdungsrechtlichen Genehmigung unabhängig von der Beantragung 
und Erteilung einer Registrierungsnummer für die kurzfristige Vermietung von Unter-
künften im Rahmen eines Registrierungsverfahrens nach Art. 2a erfolgt. Die Prüfung 
und Genehmigung einer Zweckentfremdung erfolgt weiterhin im Rahmen des zweck-
entfremdungsrechtlichen Genehmigungsverfahrens nach Maßgabe der formellen und 
materiell-rechtlichen Anforderungen des Zweckentfremdungsgesetzes zum Schutz von 
Wohnraum und damit außerhalb eines Registrierungsverfahrens.  

Zu Nr. 2 (Art. 2a)  

Zu Abs. 1 

Mit der Regelung in Art. 2a Abs. 1 Satz 1 erhalten die Gemeinden die Möglichkeit, in 
einer Zweckentfremdungssatzung ein Registrierungsverfahren nach Art. 3 Nr. 8 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietungen von Unterkünften über Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften (Art. 3 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2024/1028) einzuführen. Damit wird 
sichergestellt, dass die Gemeinden Daten zu Kurzzeitvermietungen, die sie von Online-
Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften (im Folgenden: Online-
Plattformen) zum Vollzug ihrer Zweckentfremdungssatzungen benötigen, auch weiter-
hin erhalten können. Die Einführung eines Registrierungsverfahrens ist nur im räumli-
chen und zeitlichen Geltungsbereich einer Zweckentfremdungssatzung für die darin be-
zeichneten Gebiete möglich. Damit knüpft die Einführung eines Registrierungsverfah-
rens an eine Zweckentfremdungssatzung an, um es Gemeinden mit angespannten 
Wohnungsmärkten zu ermöglichen, mit Hilfe des Registrierungsverfahrens belastbare 
Daten über Kurzzeitvermietungen zu erhalten, die sie für den Vollzug ihrer Zweckent-
fremdungssatzungen zum Schutz von Wohnraum benötigen. Die isolierte Einführung 
eines Registrierungsverfahrens außerhalb einer Zweckentfremdungssatzung ist dage-
gen nicht möglich und kann von Gemeinden ohne Zweckentfremdungssatzung nicht 
vorgenommen werden. Das Registrierungsverfahren kann im Wege der Anpassung ei-
ner bestehenden Zweckentfremdungssatzung oder im Rahmen des Neuerlasses einer 
Zweckentfremdungssatzung eingeführt werden. Das Registrierungsverfahren ist ein ei-
genständiges Verfahren und führt nicht zu einer Verknüpfung mit dem zweckentfrem-
dungsrechtlichen Genehmigungsverfahren. Die Bewertung formeller und materiell-
rechtlicher Anforderungen für das Vorliegen einer Zweckentfremdung erfolgt weiterhin 
durch die Gemeinden nach den bestehenden Regelungen des Zweckentfremdungs-
rechts. Mithilfe der im Rahmen des Registrierungsverfahrens monatlich bereitgestellten 
Daten erhalten die Gemeinden zuverlässige und wichtige Informationen, um zweckwid-
rige Vermietungen von Wohnraum zum Beispiel an Touristen, Geschäftsreisende oder 
Medizintouristen frühzeitig aufdecken, unterbinden sowie ahnden zu können. Die Ge-
meinden entscheiden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungshoheit, ob sie 
von der Möglichkeit zur Einführung eines Registrierungsverfahrens im Anwendungsbe-
reich ihrer Zweckentfremdungssatzung Gebrauch machen. 

In Art. 2a Abs. 1 Satz 2 wird der Begriff der Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung 
von Unterkünften im Landesrecht bestimmt. Dabei wird die in Art. 3 Nr. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 enthaltene Begriffsbestimmung der „Dienstleistung der kurzfristi-
gen Vermietung von Unterkünften“ übernommen und lediglich dahingehend konkreti-
siert, was unter „kurzfristig“ zu verstehen ist. Die weiteren in Art. 3 Nr. 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1028 enthaltenen Tatbestandsmerkmale bleiben dagegen unverändert be-
stehen. Die Befugnis zur näheren Ausgestaltung der in Art. 3 Nr. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 enthaltenen Begriffsbestimmung der „Dienstleistung der kurzfris-
tigen Vermietung von Unterkünften“ ergibt sich unmittelbar aus dieser Vorschrift selbst, 
wonach angesichts der unterschiedlichen Ansätze in den einzelnen Mitgliedstaaten nä-
here Konkretisierungen zu Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unter-
künften im nationalen Recht möglich sind (vgl. auch Erwägungsgrund 6 der Verord-
nung (EU) 2024/1028). Zur Konkretisierung, was unter „kurzfristig“ zu verstehen ist, 
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wird im Zweckentfremdungsrecht eine Obergrenze von bis zu sechs Monaten gesetz-
lich festgelegt. Diese Grenze dient der Rechtsklarheit für Behörden und Gastgeber in 
Bezug auf die Notwendigkeit einer Registrierung im Falle einer beabsichtigten kurzfris-
tigen Vermietung von Unterkünften über Online-Plattformen. Die Vermietung ist dann 
„kurzfristig“, wenn ein Gastgeber eine Einheit für einen begrenzten Zeitraum von bis zu 
höchstens sechs Monaten ohne Unterbrechung regelmäßig oder vorübergehend gegen 
Entgelt vermietet und die Räumlichkeiten nicht für einen länger andauernden oder un-
befristeten Aufenthalt zur Verfügung stellt. Dabei ist es unerheblich, ob die Vermietung 
gewerblich oder nicht gewerblich erfolgt. Gegenstand einer Dienstleistung der kurzfris-
tigen Vermietung ist eine Einheit, die nach Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 
näher bezeichnet wird. Eine Einheit ist danach eine möblierte Unterkunft, wie zum Bei-
spiel möblierte Wohnungen, einzelne Zimmer, private Häuser sowie Ferienwohnungen, 
die an Touristen, Medizintouristen, Geschäftsreisende, Arbeitnehmer, Monteure und 
andere wiederholt und kurzfristig vermietet werden, unabhängig davon, ob die Vermie-
tung zum Teil mit Serviceleistungen wie dem Bereitstellen von Bettwäsche oder der 
Reinigung der Unterkunft verbunden ist. Nicht Gegenstand einer kurzfristigen Vermie-
tung sind dagegen die in Art. 3 Nr. 1 Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028 
angeführten möblierten Unterkünfte wie zum Beispiel Hotels, Gasthöfe und Pensionen, 
Ferienhotels, Suite- oder Apartmenthotels, Hostels und Motels, Campingplätze (vgl. 
auch Erwägungsgrund 7 der Verordnung (EU) 2024/1028). Ebenfalls nicht umfasst von 
der Registrierungspflicht sind möblierte Unterkünfte, die ohne Entgelt angeboten wer-
den. Dies kann zum Beispiel bei einem unentgeltlichen Tausch von Wohnstätten über 
entsprechende Online-Tausch-Portale der Fall sein, es sei denn die besondere Art der 
Ausgestaltung zieht ein Entgelt einschließlich jeder Art eines wirtschaftlichen Aus-
gleichs nach sich (Erwägungsgrund 8 der Verordnung (EU) 2024/1028). Gastgeber ist 
nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 eine natürliche oder juristische Per-
son, die auf gewerblicher oder nichtgewerblicher Basis regelmäßig oder vorübergehend 
eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften über eine Online-
Plattform erbringt oder zu erbringen beabsichtigt. 

Zu Abs. 2 

In Art. 2a Abs. 2 wird die Registrierungspflicht für Gastgeber gesetzlich festgeschrie-
ben. Der Gastgeber muss jede Einheit zunächst registrieren, bevor er diese über On-
line-Plattformen anbietet. Durch die Einführung einer Registrierungspflicht in Gebieten, 
in denen ein Registrierungsverfahren eingeführt wurde, wird sichergestellt, dass nur 
Einheiten angeboten werden, die vorher auch tatsächlich registriert worden sind und für 
die der Gastgeber ein entsprechendes Registrierungsverfahren durchlaufen hat. Die mit 
der Einführung der Registrierungspflicht verbundenen Eingriffe in die nach den Art. 2 
Abs. 1 und 14 Abs. 1 GG geschützten Grundrechte der Gastgeber sind sachgerecht und 
zum Schutz und Erhalt von Wohnraum für die ortsansässige Bevölkerung erforderlich. 
Ohne eine solche Registrierungspflicht für Gastgeber würde der mit dem Registrierungs-
verfahren bezweckte verbesserte Wohnraumschutz ins Leere laufen. 

Zu Abs. 3 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. b der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass das Registrierungsverfahren von 
den Gemeinden online bereitgestellt wird. Jede Einheit darf nur einem Registrierungs-
verfahren unterliegen. Dies dient dazu, Situationen zu vermeiden, in denen einer Einheit 
für ein Angebot mehr als eine Registrierungsnummer zugewiesen wird (Art. 4 Abs. 3 
Buchst. d der Verordnung (EU) 2024/1028 in Verbindung mit Erwägungsgrund 9 der 
Verordnung (EU) 2024/1028). Der Gastgeber übermittelt bei der Registrierung Informa-
tionen zur Einheit sowie zu seiner Person nach Art. 5 Abs. 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Angaben zur Einheit sind zum Beispiel Anschrift, Art und Höchst-
zahl der Schlafgelegenheiten und zur Genehmigungspflichtigkeit der kurzfristigen Ver-
mietung. Angaben zur Person sind zum Beispiel Name, Anschrift, Kontaktdaten sowie 
bei natürlichen Personen die nationale Identifikationsnummer oder jede andere Art von 
Information, die eine eindeutige und genaue Identifizierung des Gastgebers ermöglicht, 
und bei juristischen Personen die Handelsregisternummer. Der Gastgeber reicht alle 
erforderlichen Unterlagen im Rahmen des Registrierungsverfahrens in digitaler Form 
ein (Art. 4 Abs. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028).  



Drucksache 19/9639 Bayerischer Landtag 19. Wahlperiode Seite 9 

 

 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Gemeinden können verlangen, dass den nach Art. 2a 
Abs. 3 Satz 1 übermittelten Informationen geeignete Belege beigefügt werden. Die 
Festlegung geeigneter Belege obliegt der Entscheidungshoheit der Gemeinden und er-
folgt im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens. Die Belege müssen zum Nachweis 
der übermittelten Informationen geeignet und erforderlich sein. Es dürfen keine überzo-
genen Anforderungen an die Vorlage dieser Belege gestellt werden. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 3 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 2 Satz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Gemeinden können die Kopie einer zweckentfrem-
dungsrechtlichen Genehmigung nach Art. 2 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 1 
Satz 2 Nr. 3 oder einen eindeutigen Verweis darauf verlangen, wenn der Gastgeber im 
Rahmen der Registrierung angegeben hat, dass die Einheit der zweckentfremdungs-
rechtlichen Genehmigungspflicht unterliegt oder aufgrund seiner Angaben die automa-
tische Feststellung dieser Genehmigungspflicht möglich ist (Art. 5 Abs. 1 Buchst. a Zif-
fer v der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 4 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Gastgeber sind verpflichtet, Aktualisierungen der im Rahmen 
des Registrierungsverfahrens bereitgestellten Informationen, Unterlagen und Belege 
vorzunehmen, wenn sich die dadurch belegte Situation wesentlich ändert. Dies kann 
auch Unterlagen betreffen, die nur für einen begrenzten Zeitraum gültig sind wie bei-
spielsweise ein Ausweisdokument oder eine Brandschutz- oder Sicherheitsbescheini-
gung (Erwägungsgrund 13 der Verordnung (EU) 2024/1028). Die Gemeinde ermöglicht 
die Aktualisierungen über eine im Registrierungsverfahren bereitgestellte technische 
Funktion nach Art. 4 Abs. 3 Buchst. e der Verordnung (EU) 2024/1028. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 3 Satz 5 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 4 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Danach stellt die Gemeinde sicher, dass Informationen und Un-
terlagen, die vom Gastgeber bereits bei einer erstmaligen Registrierung eingereicht 
wurden, nach dem Grundsatz der einmaligen Datenerfassung auch für spätere Regist-
rierungen wiederverwendet werden dürfen (vgl. hierzu auch Erwägungsgrund Nr. 32 
der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Zu Abs. 4 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 4 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. a der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass die Vergabe der Registrierungsnum-
mer auf der Grundlage der Erklärungen des Gastgebers erfolgt. Der Gastgeber ist ver-
antwortlich für die Richtigkeit der Informationen, die er der Gemeinde im Rahmen des 
Registrierungsverfahrens zur Verfügung stellt (Art. 5 Abs. 6 der Verordnung (EU) 
2024/1028). Eine inhaltliche Überprüfung der Angaben des Gastgebers vor Vergabe 
der Registrierungsnummer – mit Ausnahme von Plausibilitätskontrollen – erfolgt nicht. 
Die Registrierungsnummer stellt gemäß Art. 3 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2024/1028 
eine von der Gemeinde vergebene individuelle Kennung dar, mit der die Einheit eindeu-
tig identifiziert wird. Mit ihr wird sichergestellt, dass die von den Online-Plattformen erho-
benen und übermittelten Daten den Gastgebern und den Einheiten korrekt zugeordnet 
werden können. Die Registrierungsnummer darf keine personenbezogenen Daten ent-
halten (Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EU) 2024/1028). Die Befugnisse zur Über-
prüfung der Angaben des Gastgebers nach der Vergabe der Registrierungsnummer 
ergeben sich unmittelbar aus Art. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 4 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. b der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass die Registrierungsnummer automa-
tisch und unverzüglich für die betreffende Einheit vergeben wird, sobald der Gastgeber 
alle erforderlichen Information nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 sowie 
die Belege nach Art. 2a Abs. 3 Satz 2 und 3 vorlegt. Automatisch bedeutet, dass die 
Vergabe der Registrierungsnummer ohne inhaltliche Prüfung der Angaben des Gastge-
bers erfolgt. Die automatische Vergabe der Registrierungsnummer hat keinen Einfluss 
auf die Prüfung und Bewertung der Gemeinde, ob der Gastgeber die formellen und 
materiell-rechtlichen Anforderungen nach den zweckentfremdungsrechtlichen Bestim-
mungen einhält, sondern lässt diese unberührt (Erwägungsgründe 4 und 11 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028). Um den Zugang zum Registrierungsverfahren für Gastgeber 
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möglichst niederschwellig und bürokratiearm zu gestalten, wird die Registrierungsnum-
mer kostenfrei erteilt. Bürokratische Hemmnisse werden dadurch auf ein verträgliches 
und angemessenes Maß reduziert und finanzielle Belastungen des Gastgebers vermie-
den. Dies trägt maßgeblich zur Förderung der Akzeptanz des Registrierungsverfahrens 
beim Gastgeber bei. Gleichzeitig profitieren auch die Gemeinden von den Vorteilen ei-
nes Registrierungsverfahrens. Die Erfassung der Gastgeber sowie die monatliche Be-
reitstellung der Vermietungsdaten tragen maßgeblich zur Verbesserung des Vollzugs 
der gemeindlichen Zweckentfremdungssatzungen bei und reduzieren den bisherigen 
Ermittlungsaufwand erheblich. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 4 Satz 3 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. c der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt fest, dass es sich bei der Registrierungsnummer 
um einen Verwaltungsakt handelt. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass das Re-
gistrierungsverfahren einem wirksamen Beschwerdeverfahren unterliegt und Rechtsun-
sicherheiten hinsichtlich der rechtlichen Qualität der Registrierungsnummer beseitigt 
werden. Die Registrierungsnummer entfaltet als Verwaltungsakt unmittelbare Rechts-
wirkungen nach außen. Erst durch sie wird der Gastgeber im Anwendungsbereich eines 
Registrierungsverfahrens befähigt, die Einheit zur kurzfristigen Vermietung über Online-
Plattformen anzubieten und am Geschäftsverkehr teilzunehmen. Da die Vergabe der 
Registrierungsnummer automatisch und unverzüglich nach Vorlage der erforderlichen 
Informationen und Belege durch den Gastgeber erfolgt, besteht weder ein Ermessen 
noch ein Beurteilungsspielraum und der Verwaltungsakt kann vollständig durch auto-
matisierte Einrichtungen erlassen werden. 

Zu Abs. 5 

Die Regelungen nach Art. 2a Abs. 5 Satz 1 und 2 erfolgen im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 
Buchst. h der Verordnung (EU) 2024/1028. Nach Art. 2a Abs. 5 Satz 1 ist der Gastge-
ber verpflichtet, der Online-Plattform mitzuteilen, ob die angebotene Einheit einem Re-
gistrierungsverfahren unterliegt. Ist dies der Fall, muss er nach Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die 
Registrierungsnummer auf der Online-Plattform angeben. Damit wird sichergestellt, 
dass Angebote anhand der Registrierungsnummer eindeutig identifiziert werden kön-
nen. Hiermit korrespondieren die Pflichten der Online-Plattformen nach Art. 7 Abs. 1 
Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028, ihre Online-Schnittstelle so zu gestal-
ten, dass der Gastgeber selbst angeben muss, ob sich die angebotene Einheit in einem 
Gebiet mit Registrierungsverfahren befindet und ihm in diesem Fall ermöglichen, die 
Registrierungsnummer anzugeben und deutlich als Teil seines Angebots anzuzeigen. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 5 Satz 3 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 3 Buchst. f der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Gemeinde stellt sicher, dass technische Mittel vor-
handen sind, die es den Online-Plattformen nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verord-
nung (EU) 2024/1028 ermöglichen, die Gültigkeit der vom Gastgeber angegebenen Re-
gistrierungsnummer über die einheitliche digitale Zugangsstelle nach Art. 10 Abs. 3 
Buchst. b der Verordnung (EU) 2024/1028 überprüfen zu können.  

Zu Abs. 6 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 6 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 5 in Verbindung 
mit Erwägungsgrund 9 der Verordnung (EU) 2024/1028. Die Registrierungsnummern 
werden in ein öffentliches und leicht zugängliches Register aufgenommen, das von der 
Gemeinde eingerichtet und gepflegt wird. Anhand der Einträge im Register soll es den 
Online-Plattformen ermöglicht werden, die Gültigkeit von Registrierungsnummern oder 
die Richtigkeit von Eigenerklärungen des Gastgebers mittels Stichprobenkontrollen zu 
überprüfen (Erwägungsgrund 22 der Verordnung (EU) 2024/1028). Aktualisierungen 
des Registers sollen daher von der Gemeinde zeitnah vorgenommen werden, um die 
Aktualität des Registers sicherzustellen. Das Register darf keine personenbezogenen 
Daten enthalten. 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 6 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 5 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Die Registrierungsnummer ist aus dem Register zu lö-
schen, wenn der Gastgeber die Entfernung der Einheit beantragt hat. Es wird gesetzlich 
festgeschrieben, dass die Registrierungsnummer ihre Gültigkeit verliert, wenn sie auf 
Antrag des Gastgebers aus dem Register gelöscht wird. Die Registrierungsnummer als 
Verwaltungsakt erledigt sich insoweit, da das Interesse des Gastgebers am Fortbestand 
dieses Verwaltungsaktes entfällt und er auf Wahrnehmung seiner Rechte verzichtet 
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(BVerwG, Urteil vom 17.11.2016 – 6 C 36/15, Rn. 13). Die Befugnisse der Gemeinde 
nach Art. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 sowie nach dem allgemeinen Verwaltungs-
verfahrensrecht zur Rücknahme oder zum Widerruf eines Verwaltungsaktes bleiben da-
von unberührt. Nach der Regelung in Art. 2a Abs. 6 Satz 3 ermöglicht die Gemeinde 
die Beantragung zur Entfernung der Einheit über eine technische Funktion im Regist-
rierungsverfahren (Art. 4 Abs. 3 Buchst. g der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Zu Abs. 7 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 7 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 5 Satz 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028. Sie stellt sicher, dass die Gemeinde sämtliche Informati-
onen und Unterlagen, die sie im Rahmen eines Registrierungsverfahrens erhalten hat, 
in sicherer Weise und nur für einen Zeitraum aufbewahrt, der für die Identifizierung der 
Einheit erforderlich ist, sowie längstens für 18 Monate, nachdem der Gastgeber ange-
geben hat, dass die Einheit aus dem Register gelöscht werden soll. Zu den Unterlagen 
zählen auch Belege, die die Gemeinde zum Nachweis angefordert hat. Diese Aufbe-
wahrungsfristen sollen der Gemeinden ermöglichen, alle erforderlichen Kontrollen auch 
nach der Löschung einer Einheit aus dem Register wirksam durchführen zu können. 
Davon abweichende längere Aufbewahrungsfristen können sich ergeben, wenn die In-
formationen und Unterlagen einschließlich der Belege für andere gesetzlich vorge-
schriebene Zwecke, wie etwa anhängige Gerichtsverfahren, erforderlich sind (Erwä-
gungsgrund 13 der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 7 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 5 Abs. 5 Satz 2 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und stellt sicher, dass die vom Gastgeber im Rahmen des 
Registrierungsverfahrens bereitgestellten Informationen und Unterlagen nur für die 
Zwecke der Vergabe der Registrierungsnummer und der Einhaltung der Vorschriften 
des Zweckentfremdungsgesetzes verarbeitet werden. Zu den Unterlagen zählen auch 
Belege, die die Gemeinde im Rahmen des Registrierungsverfahrens angefordert hat. 
Art. 6 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) bleibt hiervon unberührt (Er-
wägungsgrund 5 der Verordnung (EU) 2024/1028). 

Zu Abs. 8 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 8 Satz 1 erfolgt im Hinblick auf Art. 4 Abs. 2 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 und legt den Online-Plattformen die Verpflichtung auf, den Ge-
meinden, die in einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 
2024/1028 aufgeführt sind, Daten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1028 zur Verfügung zu stellen. In einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der 
Verordnung (EU) 2024/1028 aufgeführt sind Gemeinden, die Daten von Online-Plattfor-
men angefordert haben. Daten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 
2024/1028 umfassen die Tätigkeitsdaten nach Art. 3 Nr. 12 der Verordnung (EU) 
2024/1028, die vom Gastgeber angegebene Registrierungsnummer, die genaue An-
schrift der Einheit sowie die URL des Angebots. Diese Daten werden über die durch 
den Bund nach Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 bestimmte einheitliche 
digitale Zugangsstelle bereitgestellt und können dort von den Gemeinden abgerufen 
werden. Nach dem Entwurf eines Kurzzeitvermietung-Datenaustausch-Gesetzes 
(KVDG) der Bundesregierung (vgl. BT-Drs. 21/3484) soll in einem neuen § 22a DDG 
die Zuständigkeit für die einheitliche digitale Zugangsstelle bei der Bundesnetzagentur 
festgelegt werden.  

Die Regelung in Art. 2a Abs. 8 Satz 2 erfolgt im Hinblick auf Art. 6 Abs. 11 der Verord-
nung (EU) 2024/1028. Die Gemeinden können gegenüber Online-Plattformen anord-
nen, Informationen vorzulegen und Angebote zu Einheiten, die ohne Registrierungs-
nummer oder mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch einer Re-
gistrierungsnummer angeboten werden, zu entfernen. Die Informationen umfassen 
sämtliche Angaben, die zur Identifizierung des Gastgebers und der Einheit durch die 
Gemeinde erforderlich sind. Der Missbrauch einer Registrierungsnummer stellt jede un-
zulässige Verwendung einer Registrierungsnummer dar wie zum Beispiel die Verwen-
dung einer einzigen Nummer für mehr als eine Einheit (Erwägungsgrund 15 der Ver-
ordnung (EU) 2024/1028). 
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Zu Abs. 9 

Die Regelung in Art. 2a Abs. 9 erfolgt im Hinblick auf Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 
Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028. Nach Art. 12 Abs.1 der Verordnung 
(EU) 2024/1028 ist eine Liste der zuständigen Behörden zu erstellen, die für die Gebiete 
zuständig sind, für die ein Registrierungsverfahren gilt. Nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. a 
der Verordnung (EU) 2024/1028 ist eine Liste der Gebiete zu erstellen, in denen ein 
Registrierungsverfahren gilt. Nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 
2024/1028 ist eine Liste der Gebiete zu erstellen, für die die zuständige Behörde Daten 
von Online-Plattformen angefordert haben. Die Gemeinde erstellt diese Listen für ihr 
Gemeindegebiet, aktualisiert sie regelmäßig und übermittelt sie der durch den Bund 
nach Art. 10 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 bestimmten einheitlichen digitalen 
Zugangsstelle. Die einheitliche digitale Zugangsstelle stellt diese Listen bereit und ver-
öffentlicht sie frei zugänglich auf ihrer Internetseite gemäß § 22a Abs. 3 Satz 2 DDG.  

Zu Nr. 3 (Art. 3 Abs. 1)  

Zu Buchst. a 

Die in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 geregelte Auskunftspflicht wird um die Energie- und Wasser-
versorger erweitert, da die Erfahrungen im Vollzug des Zweckentfremdungsrechts zei-
gen, dass für eine rasche und effektive Sachverhaltsaufklärung die bisherigen Aus-
kunftspflichten nicht ausreichen. Angaben über den Strom- und Wasserverbrauch kön-
nen ein wichtiges Indiz dafür sein, ob in den jeweiligen Räumlichkeiten eine Nutzung 
stattfindet oder ob diese leer stehen. Diese Informationen können damit dem Nachweis 
von Zweckentfremdungen dienen. Die Gemeinde hat bei ihrer Entscheidung, wen sie 
aus dem Kreis der Verpflichteten zur Auskunftserteilung heranzieht, den Grundsatz der 
Direkterhebung (vgl. Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayDSG) zu berücksichtigen. Vorrangig sind 
danach Mitwirkungshandlungen von den dinglich Verfügungsberechtigten oder den Be-
sitzern einzufordern. Mitwirkungshandlungen der übrigen Verpflichteten sollen nur ein-
gefordert werden, wenn die Maßnahmen bei den dinglich Verfügungsberechtigten oder 
den Besitzern einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würden oder keinen Erfolg 
versprechen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutzwür-
dige Interessen der dinglich Verfügungsberechtigten oder der Besitzer beeinträchtigt 
werden. Zudem wird in Art. 3 Abs. 1 Satz 1 durch das Einfügen der Worte „im Einzelfall 
bei Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten, dass ein Verstoß gegen dieses Gesetz 
vorliegt,“ der bestehende Auskunftsanspruch der Gemeinde gegenüber den Auskunfts-
pflichtigen im Lichte verfassungs- und datenschutzrechtlicher Vorgaben klarstellend 
konkretisiert. Es wird unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass eine Anordnung 
zur Auskunftserteilung nur im Einzelfall zulässig ist, wenn ein hinreichender konkreter 
Anlass besteht. Eine anlasslose, auf bloße Mutmaßungen gestützte generelle und flä-
chendeckende Verpflichtung zur Auskunftserteilung ist ausgeschlossen. Tatsächliche 
Anhaltspunkte können sich im Einzelfall insbesondere aus den Ermittlungen der Ge-
meinde für eine bestimmte Wohnung ergeben.  

Zu Buchst. b 

Mit Geltungseintritt der Verordnung (EU) 2024/1028 am 20. Mai 2026 wird der derzeit 
in Art. 3 Abs. 1 Satz 5 enthaltene Auskunftsanspruch der Gemeinde gegenüber 
Diensteanbietern im Sinne des Telemediengesetzes (TMG) wirkungslos und kann nicht 
mehr zur Erlangung von Daten von Online-Plattformen herangezogen werden. Festle-
gungen nationaler Regelungen zum Zugang von Daten von Online-Plattformen außer-
halb der Verordnung (EU) 2024/1028 sind ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich (Er-
wägungsgrund 4 der Verordnung (EU) 2024/1028). Der Auskunftsanspruch wird daher 
gestrichen. Der Zugang zu Daten von Online-Plattformen seitens der Gemeinde darf ab 
dem 20. Mai 2026 nur noch über die in der Verordnung (EU) 2024/1028 vorgesehenen 
Regelungen zum digitalen Datenaustausch in Verbindung mit der Einführung eines Re-
gistrierungsverfahrens, das gemäß Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 den 
Anforderungen dieser Verordnung entspricht, erfolgen. 

Zu Nr. 4 (Art. 4) 

Zu den Buchst. a und b 

Der bisherige Satz 1 des Art. 4 wird in Art. 4 Abs. 1 geändert. Der bisherige Satz 2 des 
Art. 4 wird aufgehoben und als Nr. 1 des neuen Abs. 2 wieder eingefügt. Dies dient der 
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Neugliederung und Zusammenfassung der Ordnungswidrigkeitstatbestände nach der 
Höhe ihres jeweiligen Bußgeldrahmens. 

Zu Buchst. c  

Art. 4 Abs. 2 Nr. 1 entspricht der bisherigen Regelung in Art. 4 Satz 2, nach der mit einer 
Geldbuße belegt werden kann, wer entgegen Art. 3 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig 
oder nicht vollständig erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt, und 
wird um fahrlässiges Handeln erweitert. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 kann das Verhalten des Gastgebers sanktioniert werden, wenn 
er entgegen Art. 2a Abs. 2 die Einheit nicht registriert, bevor er sie über Online-Plattfor-
men anbietet. Dadurch soll Bestrebungen von Gastgebern entgegengewirkt werden, 
die unter Umgehung der Registrierungspflicht am Geschäftsverkehr teilnehmen und 
wirtschaftliche Vorteile erlangen möchten. Die Höhe des Bußgeldrahmens wird gemäß 
§ 17 Abs. 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) der Bedeutung der Ord-
nungswidrigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat ahnden zu können. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 3 kann das Verhalten des Gastgebers sanktioniert werden, der 
entgegen Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die Registrierungsnummer auf der Online-Plattform nicht 
angibt. Mit dem neuen Bußgeldtatbestand wird eine wirksame Sanktionsmöglichkeit ge-
gen Gastgeber geschaffen, die Einheiten ohne Registrierungsnummer auf Online-Platt-
formen anbieten und auf diese Weise den Vollzug dieses Gesetzes vereiteln. Die Höhe 
des Bußgeldrahmens wird gemäß § 17 Abs. 3 OWiG der Bedeutung der Ordnungswid-
rigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat ahnden zu können. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 4 können Online-Plattformen mit Bußgeld belegt werden, wenn 
diese entgegen einer nach Art. 2a Abs. 8 Satz 2 vollziehbaren Anordnung der Ge-
meinde Informationen nicht vorlegen oder Angebote zu Einheiten nicht entfernen, die 
ohne Registrierungsnummer oder mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter 
missbräuchlicher Verwendung einer Registrierungsnummer angeboten werden. Die 
Höhe des Bußgeldrahmens wird gemäß § 17 Abs. 3 OWiG der Bedeutung der Ord-
nungswidrigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat ahnden zu können. 

Nach Art. 4 Abs. 2 Nr. 5 können Online-Plattformen mit Bußgeld belegt werden, wenn 
diese einer vollziehbaren Anordnung der Gemeinde nach Art. 6 Abs. 3, 4 oder 6 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 nicht nachkommen. In Art. 6 der Verordnung (EU) 
2024/1028 werden die Befugnisse der Gemeinden benannt, die über die bisherigen 
Möglichkeiten im Verwaltungsverfahrensrecht hinausgehen. Diese Befugnisse gelten 
unmittelbar und umfassen auch die Ermächtigung der Gemeinde, Anordnungen nach 
Art. 6 Abs. 3, 4 und 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 gegenüber Online-Plattformen 
zu treffen. Art. 15 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 eröffnet die Möglich-
keit, Sanktionen bei Verstößen gegen Art. 6 der Verordnung (EU) 2024/1028 durch On-
line-Plattformen und damit auch bei Verstößen nach Art. 6 Abs. 3, 4 und 6 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 zu verhängen. Die Höhe des Bußgeldrahmens wird gemäß § 17 
Abs. 3 OWiG der Bedeutung der Ordnungswidrigkeit gerecht, um den Verstoß adäquat 
ahnden zu können. 

 

Zu § 2  

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
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Stellungnahme zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

 

Sehr geehrte Frau Ministerialrätin Fischer, 

 

der VdW Bayern Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V. bedankt sich für Ihr 

Schreiben vom 19. November und die Möglichkeit einer Stellungnahme zur geplanten 

Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes. 

 

Der VdW Bayern e.V. und seine 507 Mitgliedsunternehmen, vornehmlich Wohnungs-

genossenschaften und kommunale Wohnungsunternehmen, setzen sich überall in Bayern für 

bezahlbaren Wohnraum ein. Rund ein Viertel aller bayerischen Mieterinnen und Mieter findet 

in den rund 550.000 Wohnungen unserer Verbandsmitglieder ein sicheres und bezahlbares 

Zuhause – aktuell zu einer bayernweiten Durchschnittsmiete von nur 7,23 €/m2. 

 

Zu unseren Mitgliedern zählen rund 360 Wohnungsgenossenschaften, von denen einige 

Gästewohnungen in Kurzzeitvermietung anbieten. Diese Form der Zwischenvermietung ist 

nicht erwerbsorientiert und ein zusätzliches Serviceangebot für die Mitglieder.  

 

Solange die Ausgestaltung einer Registrierung auch für diese Akteure aufwandsarm möglich 

ist, bestehen aus Sicht des VdW Bayern und seiner Mitgliedsunternehmen keine Einwände 

gegen die geplante Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes und die Möglichkeit zur 

lokalen Einrichtung von Online-Plattformen zur Registrierung von Kurzzeitvermietungen. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

Hans Maier 

Verbandsdirektor 

VdW Bayern - Stollbergstr. 7 - 80539 München 
 

Ministerialrätin 

Birgit Fischer 

Bayerisches Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr 

Franz-Josef-Strauß-Ring 4 

80539 München 
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Bayerisches Staatsministerium  

für Wohnen, Bau und Verkehr 

 

 

 

Per E-Mail: referat-35.2@stmb.bayern.de  

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

München, 28.11.2025 

 

StMB-35.2-4709.17-2-7-118: Stellungnahme zum Gesetz zur Änderung des 

Zweckentfremdungsgesetzes 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

bezugnehmend auf Ihr Schreiben vom 19.11.2025 erlauben wir uns zum Gesetzentwurf zur 

Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:  

Die Umsetzung der EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung (KV-VO) und des 

Kurzzeitvermietungs-Datenaustausch-Gesetzes (KVDG) in Bayern eröffnet die große Chance, 

den immer bedeutenderen Markt der Kurzzeitvermietungen auf eine belastbare 

Datengrundlage zu stellen, für mehr Transparenz zu sorgen und faire 

Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. 

Laut vorliegendem Gesetzentwurf zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes ist es 

vorgesehen, die Aufgabe der Einführung und Bereitstellung des digitalen 

Registrierungsverfahrens auf die Kommunen zu delegieren – und auf freiwilliger Basis.  

Aus unserer Sicht birgt dieser Ansatz erhebliche Risiken: 

• Flickenteppich an Lösungen: Wenn jede Kommune selbst über Verfahren und 

technische Umsetzung entscheidet, drohen unterschiedliche Formate von 

Registrierungsnummern, divergierende Prozesse und technische Insellösungen. Das 

erschwert die Arbeit der Plattformen, der Gastgeber sowie der Kommunen selbst und 

widerspricht dem Ziel eines transparenten und effizienten Systems. 

• Hohe Belastung für Kommunen: Viele – insbesondere kleinere – Kommunen 

verfügen weder über die personellen noch finanziellen Ressourcen, um ein eigenes, 

rechtssicheres digitales Verfahren aufzubauen und zu betreiben. Die Folge wäre, dass 

viele Gemeinden auf eine Teilnahme verzichten, obwohl sie die Vorteile der neuen 

Gesetzgebung dringend benötigen würden. 
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• Verpasste Chancen für Steuerung und Einnahmensicherung: Ohne Teilnahme am 

Registrierungsverfahren erhalten Kommunen keinen Zugang zu den von den 

Plattformen gemeldeten Daten. Sie verlieren damit ein zentrales Instrument, um 

bislang unbekannte Vermieter zu identifizieren, Schwarzvermietung einzudämmen 

sowie Kurbeitrags- und Steuerverluste zu reduzieren. 

 

Demgegenüber sehen wir erhebliche Vorteile, wenn das Bayerische Staatsministerium für 

Wohnen, Bau und Verkehr ein zentrales, landeseinheitliches Registrierungsverfahren 

bereitstellen würde: 

1. Ressourcenschonung und Bürokratieabbau: Eine vom Land entwickelte Lösung 

nach dem „Einer-für-alle-Prinzip“ entlastet die Kommunen erheblich. Sie können sich 

mit geringem Aufwand anschließen, anstatt eigene Systeme entwickeln zu müssen. 

2. Einheitliche Prozesse und Rechtssicherheit: Einheitliche Registrierungsnummern, 

standardisierte Abläufe und klare Schnittstellen zu Plattformen, Bundesnetzagentur 

und Statistikämtern erleichtern die praktische Umsetzung und erhöhen die 

Rechtssicherheit für alle Beteiligten. 

3. Mehr Transparenz und bessere Steuerungsmöglichkeiten: Kommunen, die an 

einem zentralen Verfahren teilnehmen, erhalten Zugang zu belastbaren Daten über 

Anzahl, Auslastung und räumliche Verteilung der Unterkünfte. Dies ermöglicht eine 

zielgenaue Steuerung des Tourismus, eine sachgerechte Stadt- und Ortsentwicklung 

sowie eine faktenbasierte Diskussion über Regulierung. 

4. Bekämpfung von Schwarzvermietung und Sicherung kommunaler Einnahmen: 

Ein funktionierendes Registrierungsverfahren mit Pflicht zur Angabe der 

Registrierungsnummer in Online-Inseraten erleichtert die Aufdeckung bislang 

unbekannter Vermieter, reduziert Schwarzvermietung und hilft, Kurbeitragsverluste 

und andere Einnahmeausfälle zu minimieren. 

5. Stärkung des fairen Wettbewerbs im Tourismus: Seriöse Betriebe und Gastgeber, 

die bereits heute gesetzeskonform agieren und Abgaben leisten, werden vor 

Wettbewerbsverzerrungen geschützt, wenn auch bislang nicht registrierte 

Vermietungen in das System einbezogen werden. 

Gerade für den Tourismusstandort Bayern ist es entscheidend, dass die mit der EU-

Verordnung verbundenen Chancen tatsächlich in der Fläche ankommen. Dies setzt voraus, 

dass möglichst viele bayerische Kommunen am Registrierungsverfahren teilnehmen – was am 

ehesten gelingt, wenn das Land ein gebrauchsfertiges, einfach nutzbares und kostengünstiges 

System zur Verfügung stellt, statt die Kommunen mit der eigenständigen Einführung allein zu 

lassen.  

Wir stellen daher nachdrücklich fest, dass von einer weitgehenden Delegation der 

Verantwortung auf die Kommunen abzusehen ist und stattdessen ein zentrales, 
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landeseinheitliches digitales Registrierungsverfahren durch das Bayerische Staatsministerium 

für Wohnen, Bau und Verkehr bereitzustellen ist, an das sich alle bayerischen Kommunen 

freiwillig und unbürokratisch anschließen können. Wichtige Erfahrungswerte könnten dabei 

beispielsweise aus den bestehenden Online-Registrierungsverfahren anderer Länder wie 

Hamburg oder Nordrhein-Westfalen abgeleitet werden und als Grundlage für ein landesweites 

Registrierungsverfahren dienen.  

Gerne bringen wir unsere touristische Expertise in einen entsprechenden Austausch ein, etwa 

im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern aus Bau-, Tourismus- und 

Digitalisierungsressort sowie der kommunalen Ebene. Für ein Gespräch zu diesem Anliegen 

stehen wir jederzeit zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Klaus Stöttner, MdL a.D. 

Präsident Bayerischer Tourismusverband 

 
 
Zum Bayerischen Tourismusverband:  

Der Bayerische Tourismusverband besteht aus den vier regionalen bayerischen 

Tourismusverbänden Allgäu/Bayerisch-Schwaben, Franken, Oberbayern München, Ostbayern 

sowie dem Bayerischen Heilbäder-Verband und übernimmt die Koordination sowie Bündelung 

tourismuspolitischer Themen mit dem Ziel, das touristische Potenzial Bayerns noch besser 

auszuschöpfen. Der Verband versteht sich als Dachverband der öffentlichen Gebietskörperschaften 

in tourismuspolitischen Themen und als Mittler zwischen den touristischen Playern in Bayern und 

der Landespolitik. Der Verband ist im Bayerischen Lobbyregister unter der Nummer DEBYLT0431 
eingetragen.  
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E-Mail vom 01.12.2025  
 
 
Sehr geehrte Ministerialrätin,  
 
wir bedanken uns für die Gelegenheit im Rahmen der Verbandsanhörung zu dem Gesetzentwurf zur 
Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes Stellung zu nehmen. 
 
Mit diesem Gesetz werden die Anforderungen über die Erhebung und den Austausch von Daten im 
Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften in Landesrecht 
umgesetzt. 
 
Zu diesem Zweck werden die Gemeinden ermächtigt, im Geltungsbereich ihrer 
Zweckentfremdungssatzung ein digitales Registrierungsverfahren für das Anbieten von 
Kurzzeitvermietungen über Online-Plattformen einzuführen. Gleichzeitig wird eine 
Registrierungspflicht für Gastgeber eingeführt. 
 
Der DEHOGA Bayern begrüßt ausdrücklich den Gesetzentwurf. Dieser stellt einen wichtigen Schritt 
zur transparenten Regulierung von Kurzzeitvermietung und zur Sichterstellung fairer 
Wettbewerbsbedingungen dar.  
 
Wünschenswert wäre es allerdings aus Sicht der Branche gewesen, wenn verpflichtende 
Registrierungssysteme und Registrierungsnummern eingeführt worden wären, um eine rechtliche 
Zersplitterung zu vermeiden und gleiche Wettbewerbsbedingungen bei der privaten 
Kurzzeitvermietung zu stärken. Durch die Gesetzesänderung besteht für die Gemeinden keine 
Verpflichtung zur Einführung eines Registrierungsverfahrens. Sie werden lediglich durch die 
Gesetzesänderung ermächtigt ein digitales Registrierungsverfahren im zeitlichen und räumlichen 
Geltungsbereich einer Zweckentfremdungssatzung einzuführen, wenn sie Daten von Online-
Plattformen für den Vollzug ihrer Zweckentfremdungssatzung weiterhin erhalten möchten. Dies senkt 
den Anschlussdruck, verzögert die Interoperabilität und wird die Statistiken verzerren. Eine 
obligatorische Registrierungspflicht aller Vermieter von Kurzzeitvermietungen hätte die Transparenz 
erhöht.  
 
Nun wird es entscheidend darauf ankommen, dass die Änderungen des Zweckentfremdungsgesetzes 
in den betroffenen Kommunen und Städten auch schnellstmöglich organisatorisch umgesetzt und 
ausgeführt werden. 
 
Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband e.V. ist unter den Registernummern 
DEBYLT005E22.2.22 (Bayern), R0007671 (Bund), 49096067887-19 (EU) in die jeweiligen 
Lobbyregister eingetragen. Einer Veröffentlichung steht nichts entgegen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
  
  
Dr. Thomas Geppert 
Landesgeschäftsführer 
  

 

Bayerischer Hotel- und  

Gaststättenverband 

DEHOGA Bayern e.V. 
 

Prinz-Ludwig-Palais 

Türkenstr. 7 

80333 München 
 

Tel +49 89 28760 - 101 



Fax +49 89 28760 - 111 

t.geppert@dehoga-bayern.de 

www.dehoga-bayern.de 
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E-Mail vom 03.12.2025 
 
Sehr geehrte Frau Ministerialrätin Fischer, 
 
im Rahmen der Verbandsanhörung zu o. g. Gesetzentwurf teilen wir Ihnen mit, dass der Verband 
Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. unter der Registrierungsnummer DEBYLT0275 im 
Bayerischen Lobbyregister eingetragen ist. 
Einer Veröffentlichung der Stellungnahme stehen keine schutzwürdigen persönlichen Informationen 
entgegen. 
 
Der Verband Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. (VWE) nimmt zum Entwurf der Änderung 
des Gesetzes zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes wie folgt Stellung: 
 

Da mit Datum vom 20.5.2026 die Verordnung (EU) 2024/ 1028 in allen Mitgliedsstaaten gilt 
und damit ab diesem Zeitpunkt der Zugang zu Daten nur noch möglich wird, wenn ein 
digitales Registrierungsverfahren eingeführt worden ist, müssen die Gemeinden in Bayern 
gesetzlich ermächtigt werden ein derartiges, den EU Anforderungen genügendes 
Registrierungsverfahren, einzuführen. Mit Einführung des neuen Art. 2a ZwEWG wird  dies 
erreicht. 
 
Die gesetzliche Ermächtigung der Gemeinden in Bayern ist damit alternativlos erforderlich, 
um Daten zu erhalten, um damit Kurzzeitvermietungen zu kontrollieren und das 
Zweckentfremdungsrecht der Gemeinden wirksam durchsetzen zu können. 
Daher ist der Verband Wohneigentum Landesverband Bayern e. V. mit der Änderung des 
ZwEWG einverstanden. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Gez. Rudolf Limmer 
Präsident 
 
Im Auftrag 
 
Ute Schröer 
 
 

 
LANDESVERBAND BAYERN e. V. 
Max-Planck-Straße 9 
92637 Weiden 
Telefon-Nr. 0961 – 48288-28 
Recht-bsb@verband-wohneigentum.de 
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Eigenheimerverband Bayern e. V. 
________________________________________________________ 
 
Eigenheimerverband  Schleißheimer Straße 205a  80809 
München  

 
Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, 
Bau und Verkehr 
Per Mail an: 
Referat-35.2@stmb.bayern.de 
 
 
 
 
 
Stellungnahme des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Eigenheimerverband Bayern e.V. (EHVB) hat den Gesetzesentwurf zur 
Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes geprüft und nimmt dazu wie 
folgt Stellung: 
 
In Bayern hat sich die Zahl der Kommunen mit angespannten 
Wohnungsmärkten dramatisch erhöht. Neben den Mietern sind auch 
potentielle Käufer von Immobilien dort vom Mangel an bezahlbarem 
Wohnraum gleichermaßen betroffen. 
 
Dass in Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten vereinzelt auch noch 
vorhandener Wohnraum dem eigentlichen Zweck eines dauerhaften privaten 
Aufenthalts von Einzelpersonen, Lebensgemeinschaften bzw. Familien 
(klassisches Wohnen) entzogen wird und in kommerzieller 
Gewinnerzielungsabsicht ersatzweise ständig Kurzzeitvermietungen 
praktiziert werden, kann die Gesellschaft nicht hinnehmen.   
Zu den anerkannten Instrumenten, regulierend auf den Wohnungsmarkt 
eingreifen zu können, steht den Kommunen das Recht zur Aufstellung von 
Zweckentfremdungssatzungen zur Seite. 
Während es via Internet (und insbesondere durch die dort weltweit und 
überwiegend risikolos agierenden Vermarktungsplattformen mit den für diese 
sehr lukrativen Geschäftsmodellen) leicht gemacht wird, 
Kurzzeitvermietungen anzubieten, kommen die Kommunen beim Aufdecken 
und Verfolgen von Verstößen gegen die erlassenen 
Zweckentfremdungssatzungen kaum hinterher. 
 
Insoweit können die neu im EU-Recht verankerten zusätzlichen 
Eingriffsmöglichkeiten zumindest dazu beitragen, dass sich die Situation der 
angespannten Wohnungsmärkte nicht noch weiter verschlechtert. 
 
Die im Gesetzesentwurf der Bayerischen Staatsregierung zur Änderung des 
Zweckentfremdungsgesetzes vorgesehenen Pflichten für 
Kurzzeitvermietende mögen zwar eine zusätzliche Belastung darstellen, dies 
scheint jedoch im Hinblick auf den für die Allgemeinheit erhofften Effekt und 
der Geringfügigkeit des Eingriffs vertretbar. 
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    Präsident: 
    Wolfgang Kuhn 
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Die Interessen unserer Mitglieder, die überwiegend als selbstnutzende 
Immobilien-Eigentümer am Markt teilnehmen, sehen wir insoweit nur gering 
tangiert. Angesichts der sich weiter zuspitzenden Entwicklung der 
Wohnungsmärkte wäre eine Ablehnung der Vorlage nicht zu rechtfertigen. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Wolfgang Kuhn 

 
 
Präsident 
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Präambel/Grundsätzliches  

 

Der BFW Bayern bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme bezüglich des „Gesetzent-

wurfs zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes“. 

 

Mit dem vorliegenden Entwurf soll das nachvollziehbare Ziel verfolgt werden, zu verhindern, dass 

Wohnungen, die dauerhaft zum Zwecke des Wohnens gedacht sind, illegal untervermietet wer-

den. Hierbei werden die Anforderungen aus der Verordnung (EU) 2024/1028, über die Erhebung 

und den Austausch von Daten im Zusammenhang mit Dienstleistungen der kurzfristigen Vermie-

tung von Unterkünften, in Landesrecht umgesetzt.  

 

Damit diese Umsetzung unternehmensfreundlich geschieht und eine bürokratiefördernde Über-

erfüllung europäischer Normen verhindert wird, bedarf es hier jedoch einer wichtigen Klarstel-

lung, insbesondere in begrifflicher Hinsicht. Das verständliche Ziel des Entwurfs ist es, die Ano-

nymität bei kurzzeitigen Vermietungen zu durchbrechen. Diese Anonymität liegt bei Unterneh-

men der Immobilienwirtschaft jedoch nicht vor, die bereits mit Genehmigung arbeiten. Damit 

dürfen sie nicht unter den hier formulierten Anwendungsbereich fallen. 

 

Wenn ein professionelles Unternehmen als Unterkunft beispielsweise ein Boardinghaus betreibt, 

ist das ein legal zulässiges Geschäftsmodell. Es liegt für diese gewerbliche Tätigkeit bereits eine 

amtliche Erlaubnis vor und durch die bestehenden behördlichen Aufsichtsstrukturen wäre eine 

zusätzliche Registrierung nicht nur sinnbefreit, sondern würde Unternehmen und Kommunen 

weiter bürokratisch und zeitkostentechnisch belasten. Die lobenswert begonnene Bayerische 

„Entbürokratisierungsoffensive“ darf auf keinen Fall untergraben werden. 

 

Wir bitten daher darum, den Anwendungsbereich so klarzustellen, dass nicht der Eindruck ent-

steht, dass Unternehmen mit bestehender Genehmigung mit zusätzlichen Pflichten belastet wer-

den. 

 

 

 

  



Der BFW Landesverband Bayern e.V. 
zum „Gesetzentwurf zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes“ Seite 4 von 4 

Im Einzelnen: 

 

Zu § 1, Art. 2a, Satz 2 - Zweckentfremdungsgesetz-E (Registrierungsverfahren für die kurzfris-

tige Vermietung von Unterkünften über Online-Plattformen; Registrierungspflicht) 

 

Regelungsinhalt 

 

Der vorliegende Entwurf legt fest: „Eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unter-

künften nach Satz 1 liegt vor, wenn eine Einheit nach Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 

2024/1028 vom Gastgeber nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 regelmäßig oder 

vorübergehend für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ohne Unterbrechung gegen Entgelt 

vermietet wird, unabhängig davon, ob die Vermietung gewerblich oder nichtgewerblich erfolgt.“ 

 

Ein Blick auf den hier zugrundeliegenden Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 konkreti-

siert den Begriff der „Einheit“ als „[…] eine in der Union gelegene möblierte Unterkunft, die Ge-

genstand einer Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften ist; Folgendes ist 

nicht umfasst: 

a) Hotels, Gasthöfe und Pensionen, einschließlich Ferienhotels, Suite-/Apartmenthotels, 

Hostels und Motels wie in Gruppe 55.1 („Hotels, Gasthöfe und Pensionen“) und Hostels 

wie in Gruppe 55.2 (Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten) der NACE 

Rev. 2, Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und 

des Rates (21), beschrieben; […]“. 

 

 

Bewertung 

 

Bei diesen formulierten Ausnahmen fallen besonders begriffliche Abgrenzungsschwierigkeiten 

und Unklarheiten auf. Auch sind heute übliche, gewerblich betriebene Unterkünfte, wie bei-

spielsweise Boardinghäuser, hier nicht explizit namentlich genannt. Boardinghäuser sind jedoch 

auch gewerblich vermietete Unterkünfte und fallen begrifflich unter das, was vom Gesetzes-

zweck erfasst werden soll. 

Anderenfalls würde eine zusätzliche Registrierungspflicht zu einem unverständlich hohen Maß 

an Bürokratie und zu Belastungen von Unternehmen führen. 

 

 

Vorschlag 

 

In der gesetzlichen Regelung zur Registrierungspflicht ist klarzustellen, dass alle gewerblich be-

triebenen Formen der Vermietung von Unterkünften, die bereits behördlich registriert und zu-

gelassen sind, nicht unter den Anwendungsbereich dieses Entwurfs fallen.  
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Berlin, 16.12.2025 

Stellungnahme zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung des 
Zweckentfremdungsgesetzes 

 

Bedeutung Kurzzeitvermietung in Bayern  

Bayern, mit seinem vielfältigen und attraktiven Angebot, erfreut sich bei Touristinnen und 
Touristen großer Beliebtheit. Die Tourismuswirtschaft fungiert als wesentlicher 
Wirtschaftsmotor, stärkt die lokale Gastronomie und den Einzelhandel und entfaltet 
ökonomische Impulse weit über die unmittelbar touristischen Betriebe hinaus. Touristisch 
genutzte Infrastruktur sowie durch den Tourismus gestützte lokale Angebote tragen zur 
Lebensqualität vor Ort bei. Gerade in strukturschwachen Regionen schafft insbesondere der 
naturnahe Tourismus Arbeitsplätze und trägt spürbar zur regionalen Wertschöpfung bei. 

Die Kurzzeitvermietung leistet hierbei einen bedeutenden Beitrag. Bayern zählt zu den 
beliebtesten deutschen Reisezielen für den Urlaub in Ferienwohnung oder Ferienhaus. Die 
weit überwiegende Zahl der Ferienwohnungen befindet sich dabei nicht in Städten, sondern 
im ländlichen Raum. Wir verstehen die Kurzzeitvermietung als unverzichtbare Ergänzung zu 
klassischen Beherbergungsbetrieben. Sie bedient spezifische Zielgruppen und Bedürfnisse 
und erhöht damit die Vielfalt und Attraktivität des touristischen Gesamtangebots im Land. 
Besonders Familien, Urlauber mit Hund, Kleingruppen sowie Gäste, die Urlaub und Arbeit 
miteinander verbinden, profitieren von einem vielfältigen, auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittenen und häufig auch kostengünstigen Angebot. 

Der Deutsche Ferienhausverband hat 2024 eine Studie veröffentlicht, um den Markt (privat 
und gewerblich) zu untersuchen und dabei auch den Kurzzeitvermietungsmarkt in Bayern 
evaluiert. 

Der Kurzzeitvermietungsmarkt in Bayern in Zahlen1 

1. Fast 92.000 Ferienhäuser und -wohnungen mit insgesamt rund 423.000 Betten. 

 

1 Der Ferienhausmarkt in Deutschland – Volumen und wirtschaftliche Bedeutung, 2024, DFV und 
Statista Q https://www.deutscher-ferienhausverband.de/marktstudie-2024/ 
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2. 67.000 Ferienunterkünfte mit 308.000 Betten werden von privaten Gastgeberinnen 
und Gastgebern angeboten. Das entspricht einem Anteil von 73 %. 

3. Jährlich 48,8 Millionen Übernachtungen, davon 43,3 Millionen bei privaten 
Gastgebern. Diese werden in amtlichen Statistiken nicht erfasst. 

4. Bruttoumsatz: 4,81 Milliarden Euro pro Jahr, durchschnittlich 25 % der 
Gästeausgaben werden für die Beherbergung aufgewandt; die restlichen 75 % 
fließen in die lokale Wirtschaft: Gastronomie (21%), Einzelhandel (22%), 
Dienstleistungen, Transport, Freizeitwirtschaft, Kultur und Gesundheit profitieren von 
den Ferienwohnungsgästen. 

5. Die Urlaubsgäste geben durchschnittlich 98,56 Euro pro Kopf/Tag aus.  
6. Der Ferienhausmarkt in Bayern schafft das Äquivalent von rund 46.000 

Vollzeitstellen. 
7. Der Fiskus profitiert durch 848 Millionen Euro Steuereinnahmen allein aus 

Umsatzsteuer, Lohn- und Einkommenssteuer.  
 

Fehlende Transparenz auf dem Kurzzeitvermietungsmarkt 

In Deutschland fehlt eine vollständige, regelmäßige Erhebung über Umfang und 
wirtschaftliche Bedeutung der Kurzzeitvermietung, da die Privatvermietung (weniger als zehn 
Betten) statistisch nicht erfasst wird.  

1. Wirtschaftliche Effekte und damit die Bedeutung des Sektors werden unterschätzt. 
2. Infrastrukturbedarfe (Ladepunkte, ÖPNV, Müll, Gesundheit) lassen sich schwer 

planen. 
3. Auswirkungen auf den Dauerwohnungsmarkt werden nicht empirisch erfasst und oft 

überschätzt. 
4. Notwendigkeit und Effizienz von Regulierung können nicht belastbar beurteilt werden. 
5. Fehlende Daten erhöhen das Risiko unverhältnismäßiger Regulierung. 
6. Potenziale für Tourismusverträglichkeit und Besuchermanagement werden nicht voll 

ausgeschöpft. 

 

Herausforderung Markttransparenz und Datenverlässlichkeit:  
Die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung (EU KV-VO) 

Die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung (EU) 2024/1028 soll diese Datenlücken schließen 
und für mehr Transparenz auf dem Markt sorgen. Sie schafft die Grundlage für digitale 
Registrierungsverfahren und verpflichtet Plattformen zur Übermittlung von Buchungsdaten 
an eine zentrale Stelle. Über die Registrierungsnummer können Gastgeber- und 
Buchungsdaten verknüpft werden. Dies ermöglicht zukünftig eine präzise Übersicht, wo, wer, 
wie häufig, wie lang und zu welchem Preis eine Ferienwohnung an Gäste vermietet. Damit 
werden Transparenz, Datenqualität und ein verbindlicher Rechtsrahmen für den 
Datenaustausch gewährleistet. Die Umsetzung in den Mitgliedsstaaten soll bis Mai 2026 
erfolgen. 

 

Vorteile der EU KV-VO 

1. Verlässliche, umfassende (und kostenlose) Daten zu Bestand, Nutzung und 
Einnahmen und damit umfassende Transparenz auf dem Kurzzeitvermietungsmarkt. 

2. Rechtssicherer Zugriff auf Daten für Kommunen und Statistikämter. 
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3. Beseitigung der Diskrepanz zwischen amtlichen und tatsächlichen 
Beherbergungszahlen. 

4. Entlastung für Unternehmen: einheitlicher Datenübergabepunkt, Übersicht über 
Kommunen mit Registrierungspflicht, klarer Rechtsrahmen. 

5. Grundlage für faire, verhältnismäßige Regulierung. Unverhältnismäßige 
Regulierungen kommen auf den Prüfstand. 

6. Registrierungspflicht minimiert Grau- und Schwarzvermietung, da Buchungen auf 
spezialisierten Kurzzeitvermietungs-Plattformen übermittelt werden 
(Steuergerechtigkeit). 
 

Faire und verhältnismäßige Regulierung 

Die EU-Verordnung zur Kurzzeitvermietung hat außerdem zum Ziel, unverhältnismäßige 
Regulierungen der Kurzzeitvermietung, die Marktteilnehmer benachteiligen oder den 
Wettbewerb verzerren könnten, zu verhindern. Nach Art. 6 Abs. 2 der EU STR-VO müssen 
nationale, regionale und lokale Vorschriften nichtdiskriminierend, verhältnismäßig und mit 
dem Unionsrecht vereinbar sein. Zudem bestimmt Art. 12 Abs. 2 der EU STR-VO, dass 
Plattformdaten nur übermittelt werden dürfen, wenn die zugrunde liegenden Regelungen 
dem Unionsrecht entsprechen. 

 

Einheitliches Registrierungsverfahren 

Die EU-Kurzzeitvermietungsverordnung sieht vor, dass in den Mitgliedsstaaten eine 
harmonisierte Lösung für den Datenaustausch und die Registrierung von 
Kurzzeitvermietungsangeboten vorgesehen wird. Der Bund hat die Bundesnetzagentur damit 
beauftragt, den geforderten einheitlichen Datenübergabepunkt zu schaffen. 

Für die Umsetzung der Registrierungsverfahren sind in Deutschland die Länder 
verantwortlich. Es ist im Sinne der EU KV-VO, wenn eine bundeseinheitliche Lösung 
angestrebt wird, um den Aufwand für Unternehmen und Kommunen zu minimieren sowie die 
Datenkompatibilität zu maximieren. 

1. Ein einheitliches Registrierungsverfahren und Format für die Registrierungsnummern 
garantieren vollumfängliche Datenkompatibilität für den Austausch. 

2. Die Kontrolle fehlerhafter Einträge wird erleichtert. 
3. Unterschiedliche Formate von Registrierungsnummern erhöhen den 

Programmieraufwand für die Plattformen erheblich. 
4. Eine einheitliche Lösung ist kostengünstiger in Anschaffung und Unterhalt. 

Die Länder und Gemeinden in Deutschland sollten hinsichtlich der Registrierungsverfahren 
für die Kurzzeitvermietung von Wohnraum einen gemeinsamen Ansatz entwickeln, damit 
diese Verfahren möglichst schnell und einheitlich durchgeführt werden können (vgl. EG 10 
Satz 1 EU STR-VO). In der EU-Verordnung heißt es, “Damit die zuständigen Behörden die 
benötigten Informationen und Daten erhalten, ohne die Online-Plattformen für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften und Gastgeberinnen und Gastgebern unverhältnismäßig zu 
belasten, muss ein gemeinsamer Ansatz für Registrierungsverfahren in den Mitgliedstaaten 
festgelegt werden, der auf Basisinformationen beschränkt ist, die die genaue Identifizierung 
der Einheit und des Gastgebers ermöglichen.”  

 
Nordrhein-Westfalen sieht seit 2022 ein zentrales Online-Registrierungsverfahren vor. Das 
Land stellt den Kommunen die dafür notwendige technische Lösung bereit und arbeitet 
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derzeit daran, das System an die EU-Verordnung anzupassen. Die Vorteile eines solchen 
Ansatzes liegen auf der Hand: 

 ein landesweit einheitliches Verfahren mit konsistenter Systematik bei 
Registrierungsnummern, 

 gewährleistete Datenkompatibilität, 
 eine deutliche Erleichterung für Gemeinden bei Einführung und Betrieb des 

Registrierungsverfahrens, 
 spürbar geringerer personeller und finanzieller Aufwand dank einer harmonisierten 

Lösung. 

Umfassende Transparenz lässt sich nur erzielen, wenn möglichst viele Gemeinden – 
insbesondere Tourismuskommunen – ein Registrierungsverfahren einführen. Deshalb sollten 
die Hürden so niedrig wie möglich gehalten werden. Eigenentwickelte Systeme führen 
dagegen zu höheren Kosten, größerem administrativem Aufwand und eingeschränkter 
Datenkompatibilität. Zudem steigt für Unternehmen der Aufwand bei der technischen 
Umsetzung der Registrierungsfelder, bei stichprobenartigen Datenprüfungen sowie bei der 
Information der Gastgeberinnen und Gastgeber. Eine Standardisierung würde diese 
Hemmnisse deutlich reduzieren und die Bereitschaft der Gemeinden zur Implementierung 
erhöhen. 

 

Minimierung bürokratischer Lasten – einheitliche Verfahren und Standards 

Die EU KV-VO sorgt für weiteren bürokratischen Aufwand für die Unternehmen. Wir 
begrüßen und unterstützen diese trotzdem, da wir davon überzeugt sind, dass die Vorteile 
eines transparenteren Marktes den Aufwand aufwiegen. Nichtsdestotrotz sollte der 
Gesetzgeber Sorge tragen, diesen so gering wie möglich zu gestalten. Von der Meldepflicht 
sind keineswegs nur große Kurzzeitvermietungs-Plattformen betroffen, sondern auch kleine 
und mittelständische spezialisierte KV-Plattformen, Tourismusverbände und IT-Dienstleister, 
die die technische Umsetzung der VO vornehmen. Zur Einordnung: Ein mittelständisches 
Unternehmen bezifferte den Aufwand für die Umsetzung des 
Plattformensteuertransparenzgesetzes, das vergleichbare Meldepflichten vorsieht, mit rund 
60.000 € bis dato.  

Der Entwurf erlaubt bayerischen Gemeinden, eigene digitale Registrierungsverfahren für 
Kurzzeitvermietungen einzuführen, was jedoch ohne landesweit vorgegebene Standards zu 
einer Fragmentierung führen kann. Da die EU-Verordnung in Artikel 11 einen „gemeinsamen 
Ansatz“ fordert, sprechen wir uns für eine bundesweit einheitliche Struktur der 
Registrierungsnummern aus. Nur ein solcher Standard gewährleistet eine erfolgreiche 
Umsetzung der EU-Vorgaben und unterstützt Digitalisierung sowie Entbürokratisierung. 
Behörden, Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger profitieren gleichermaßen von klaren, 
einheitlichen digitalen Verfahren.  

 

Plädoyer für eine bundeseinheitliche Lösung 

Der Deutsche Ferienhausverband setzt sich für ein bundesweit harmonisiertes 
Registrierungsverfahren mit einem einheitlichen Standard für Registrierungsnummern ein 

Warum ein bundesweit einheitliches Registrierungsverfahren? 

1. Vermeidet 16 (oder mehr) unterschiedliche Systeme und Formate von 
Registrierungsnummern. 
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2. Spart Zeit, Kosten und Ressourcen bei Unternehmen und Verwaltungen 
3. Geringere Bürokratie und einfachere Kontrolle fehlerhafter Daten 
4. Datenkompatibilität und erleichterter Datenaustausch 
5. Höhere Akzeptanz und Compliance durch Einheitlichkeit 

 

Keine zwangsweise Kopplung von Registrierungsverfahren an 
Zweckentfremdungssatzungen 

Der Gesetzentwurf bindet die Einrichtung eines Registrierungsverfahrens in den Kommunen 
an eine bestehende Zweckentfremdungssatzung. Wir halten diese Beschränkung für 
nachteilig. 

Eine Regulierung von Kurzzeitvermietung soll evidenzbasiert erfolgen. Die notwendigen 
Daten werden erst durch die Datenaustausch und Registrierungsverfahren auf Basis der EU 
KV-VO gewonnen. Müssen die Kommunen erst eine Zweckentfremdungssatzung erlassen, 
bevor sie die Daten erheben können, hieße das, das Pferd vom Schwanz aufzuzäumen. 

Eine Zweckentfremdungssatzung zu erlassen, ist mit hohem administrativem und 
personellem Aufwand verbunden. Eine Kommune sollte die Möglichkeit haben, ein 
Registrierungsverfahren einzurichten, bevor sie eine Zweckentfremdungssatzung erlässt, um 
daraus abzuleiten, ob eine Regulierung notwendig ist. 

Die Kopplung eines Registrierungsverfahrens an eine Zweckentfremdungssatzung steht 
zudem der Absicht der EU KV-VO entgegen, für größtmögliche Transparenz zu sorgen. 
Kommunen, die die Voraussetzungen für eine Zweckentfremdungssatzung nicht erfüllen, 
sind gemäß Gesetzentwurf nicht in der Lage, Daten für statistische Zwecke zu erheben.  

Wir regen deshalb an, auf diese Verknüpfung zu verzichten und vielmehr allen Kommunen 
zu ermöglichen, durch Registrierungsverfahren mehr Transparenz zu gewinnen. 

 

Angemessene Umsetzungsfrist von sechs Monaten vorsehen 

Wir hatten bereits erläutert, dass auch KMU von der Umsetzung der VO betroffen sind. 
Jedes neue Registrierungsverfahren bedeutet neuen, erheblichen Aufwand für die 
Unternehmen. Der Fachkräftemangel u.a. im IT-Bereich sorgt für Engpässe und beschränkt 
die Möglichkeiten der Unternehmen, eine Regulierung umgehend umzusetzen.  

Wir regen an, bei Einführung eines digitalen Registrierungssystems eine Übergangsfrist für 
Gastgebende und Plattformen von sechs Monaten vorzusehen. Dies ermöglicht die 
technische Implementierung und Registriernummern Vergabe an Gastgebende.  

 

Ausnahme von Plausibilitätskontrollen bei Registriernummern nicht EU-konform 

Zu Art. 2a Abs. 4 BayZwEWG-ÄndG, der die „automatische und unverzügliche“ Vergabe 
der Registernummern regelt, enthält die Begründung auf S. 10 folgenden Satz: „Eine 
inhaltliche Überprüfung der Angaben des Gastgebers vor Vergabe der 
Registrierungsnummer – mit Ausnahme von Plausibilitätskontrollen – erfolgt nicht.“ Der 
Satzteil „mit Ausnahme von Plausibilitätskontrollen“ sollte gestrichen werden. Art. 6 
Abs. 1 EU STR-VO sieht nur „nach“ der Vergabe der Registrierungsnummer eine 
Überprüfungsmöglichkeit durch Behörden vor (ebenso EG 14 Sätze 1 EU STR-VO). Stellt 
die Behörde nach der Überprüfung fest, dass „offensichtliche und ernsthafte Zweifel“ 
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bezüglich der Informationen und Unterlagen bestehen, kann sie die Gültigkeit der 
Registrierungsnummern „aussetzen“ und weitere Anordnungen treffen, Art. 6 Abs. 4 EU 
STR-VO. Art. 6 EU STR-VO regelt die behördliche Überprüfung detailliert. Eine 
„Plausibilitätskontrolle“, deren Reichweite unbestimmt ist und bei der unklar ist, in welchen 
Fällen sie angewendet wird, verstößt gegen den abschließend formulierten Wortlaut des Art. 
6 EU STR-VO und verhindert die in Art. 4 Abs. 3 lit. b EU STR-VO vorgesehene 
„automatische und unverzügliche Vergabe“ der Registrierungsnummern. 

 

Unionsrechtswidrigkeit bei Definition von Ordnungswidrigkeiten 

Die in Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BayZwEWG-ÄndG geregelten Ordnungswidrigkeiten 
beschränken sich (anders als die übrigen OWi-Tatbestände in Art. 4 BayZwEWG-ÄnG, §§ 
30, 33 DDG-E und auch in § 7 Abs. 1 Nr. 4 ZwG M-V-ÄndG) nicht auf Verstöße gegen Art. 6-
9 EU STR-VO.  Art. 15 Abs. 1 und 3 EU STR-VO sieht jedoch lediglich für die Art. 6-9 EU 
STR-VO vor, dass Mitgliedstaaten Sanktionen festlegen. Art. 15 EU STR-VO ist seinem 
Wortlaut nach abschließend. Die Festlegung der weitergehenden Ordnungswidrigkeiten 
in Art. 4 Abs. 2 Nr. 2 und 3 BayZwEWG-ÄndG ist daher unionsrechtswidrig und zu 
streichen.  

 

Einfluss der Kurzzeitvermietung auf den Wohnungsmarkt 

Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist eine gesellschaftliche Herausforderung, die 
gegebenenfalls auch regulatorische Maßnahmen erforderlich macht. Solche Maßnahmen 
sollten jedoch stets auf belastbarer Evidenz beruhen und sämtliche relevanten Faktoren 
angemessen berücksichtigen, um eine faire, verhältnismäßige und wirksame Regulierung 
sicherzustellen, deren Effekte zudem regelmäßig evaluiert werden.  
 

Eine aktuelle Studie des Fraunhofer IAO im Auftrag von Airbnb 2023)2, belegt, dass die 
Kurzzeitvermietung keinen signifikanten Einfluss auf die Verfügbarkeit bezahlbaren 
Wohnraums hat. Laut Studie machten sämtliche Airbnb-Unterkünfte lediglich 0,3 % des 
gesamten Wohnungsbestands in Deutschland aus, in München sind es 0,54 %.; Unterkünfte, 
die mehr als 90 Tage pro Jahr vermietet wurden, sogar nur 0,07 %. Unterkünfte mit mehr als 
90 Tagen Vermietung machten lediglich 0,07 % des Bestands aus, in München waren es 
0,17%. 76 % der Anbieter sind Homesharer und vermieten ihre Wohnung nur gelegentlich, 
sodass dem permanenten Mietmarkt kaum Kapazitäten entzogen werden. 
In Tourismuskommunen fällt der Anteil an Ferienwohnungen höher aus; zugleich hat die 
Vermietung dort eine hohe wirtschaftliche Bedeutung. Die möglichen Folgen regulativer 
Eingriffe müssen daher sorgfältig gegeneinander abgewogen werden.  

70% der Buchungen in 2023 in Deutschland über Airbnb fanden in ländlichen Regionen und 
in kleinen bis mittelgroßen Städten statt (Oxford Economics). Dies trägt zusätzlich zur 
Entzerrung des Tourismus außerhalb von Ballungsgebieten bei.  

 

 

2 https://www.iao.fraunhofer.de/de/presseservice/aktuelles/airbnb-vermietungen-haben-keinen-
signifikanten-einfluss-auf-den-deutschen-wohnungsmarkt.html 
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Überdenken unverhältnismäßiger Genehmigungsvorgaben für Homesharer 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass Homesharing im Gesetzentwurf als legitime Form der 
Kurzzeitvermietung anerkannt wird. Die vorgesehene Begrenzung der genehmigungsfreien 
Vermietung der Hauptwohnung auf lediglich acht Wochen erscheint jedoch weder 
sachgerecht noch verhältnismäßig. Die gelegentliche Vermietung der selbst genutzten 
Hauptwohnung hat nachweislich keine relevanten Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt; 
ein öffentliches Interesse, das eine derart enge Beschränkung rechtfertigen könnte, ist daher 
nicht erkennbar. Wer aus persönlichen oder geschäftlichen Gründen viel auf Reisen ist, 
könnte leicht mehr als 8 Wochen die Hauptwohnung kurzfristig untervermieten, ohne dass 
der Wohnraumbestand beeinträchtigt wird. Eine Streichung der 8-Wochengrenze begründet 
sich auch aus den neuen Regelungen der EU STR-VO: die Kontroll- und 
Transparenzfunktion der Genehmigungspflicht besteht wegen der durch die EU-STR VO 
eingeführten Registrierungspflichten und den Datentransfer seitens der Plattformen nicht 
mehr. Konnte man vor Einführung der EU KV-VO noch argumentieren, dass die Behörden 
nur mittels der Genehmigungspflicht ausreichende Transparenz über die 
Vermietungsaktivität erhielten, wird diese Transparenz nun durch das 
Registrierungsverfahren und das Teilen umfassender Aktivitätsdaten sichergestellt. Eine 
darüberhinausgehende Genehmigungspflicht für die gelegentliche Vermietung an Gäste ist 
nicht verhältnismäßig. 

 

Über den Deutschen Ferienhausverband e. V. 

Der Deutsche Ferienhausverband mit Sitz in Berlin wurde im Dezember 2013 gegründet und ist mit 
rund 80 Mitgliedern Deutschlands größter Branchenverband im Ferienhaussegment. Zu unseren 
Mitgliedern zählen Vermieter, Agenturen, regional, deutschlandweit und international tätige 
Plattformen für die Vermittlung von Ferienwohnungen und -häusern, Meta-Suchmaschinen und 
Marktplätze für Ferienwohnungen und -häuser sowie Dienstleister für die Ferienhausbranche von 
Beratung über IT-Dienstleistungen bis Ausstattung. 
Weitere Informationen unter www.deutscher-ferienhausverband.de 

 

Über den Deutschen Tourismusverband e.V. 

 Der Deutsche Tourismusverband (DTV) ist der Dachverband der kommunalen, regionalen und 
landesweiten Tourismusorganisationen in Deutschland. Er positioniert den Tourismus als 
Leitökonomie, setzt sich für eine stabile öffentliche Finanzierung ein und engagiert sich für einen 

nachhaltigen Qualitätstourismus. Seit 1902 vertritt der DTV die Interessen des öffentlich finanzierten 
Deutschlandtourismus gegenüber Politik und Behörden, belegt seine Bedeutung für Wirtschaft und 
Gesellschaft, fördert den Austausch und entwickelt Qualitätsstandards. 
Weitere Informationen unter www.deutschertourismusverband.de 

 

Über den Verband Internet Reisevertrieb e. V. 

Der Verband Internet Reisevertrieb e.V. (VIR) ist seit über 20 Jahren die zentrale Stimme der digitalen 
Touristik in Deutschland. Seine mehr als 90 Mitgliedsunternehmen zählen zu den führenden Akteuren 
des digitalen Reisevertriebs – darunter etablierte Online-Reiseportale, Reiseveranstalter, 
Technologieanbieter und innovative Start-ups. Laut den FUR-Zahlen wurde 2024 bei 74 % der Reisen 
ab einer Übernachtung mindestens eine Reiseleistung digital gebucht. Der VIR vertritt die Interessen 
der Branche gegenüber Politik, Medien und VerbraucherInnen, fördert Innovationen und Nachwuchs 
und sensibilisiert die Touristik für die Zukunftsthemen der Digitalisierung. 
Weitere Informationen unter www.v-i-r.de 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Staatsminister Christian Bernreiter
Abg. Daniel Halemba
Abg. Jürgen Eberwein
Abg. Jürgen Mistol
Abg. Martin Behringer
Abg. Sabine Gross



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 d auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes (Drs. 19/9639)

- Erste Lesung -

Begründung und Aussprache werden nicht miteinander verbunden. Zur Begründung 

erteile ich Herrn Staatsminister Christian Bernreiter das Wort. Bitte schön.

Staatsminister Christian Bernreiter (Wohnen, Bau und Verkehr): Sehr geehrter Herr 

Vizepräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Uns ist allen bekannt: Die Lage am 

Wohnungsmarkt bleibt in vielen bayerischen Gemeinden angespannt. Gleichzeitig 

nehmen Kurzzeitvermietungen über Onlineplattformen wie Airbnb immer weiter zu. 

Das verschärft die Situation, weil sie dem Markt Mietwohnungen entziehen. Hinzu 

kommt, dass die Plattformen die Daten zu Vermietungen nicht an die Behörden 

herausgeben wollen. Das erschwert die Durchsetzung nationaler Regelungen zum 

Schutz von Wohnraum erheblich. Das ist kein rein bayerisches Problem, sondern 

betrifft die ganze EU. Daher hat die EU mit der Verordnung zur Kurzzeitvermietung 

harmonisierte Vorschriften für den Austausch und die Erhebung von Daten in diesem 

Bereich festgelegt, die am 20. Mai in Kraft treten.

Mit unserem Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes wollen wir die 

Anforderungen der EU-Verordnung jetzt zügig in Landesrecht umsetzen. Damit kön-

nen Kommunen in Bayern am Datenaustausch teilhaben und vom verbesserten 

Wohnraumschutz profitieren. Mit dem neuen Zweckentfremdungsgesetz können Ge-

meinden in Bayern freiwillig ein digitales Registrierungsverfahren für Kurzzeitvermie-

tungen einführen. Die Einführung ist also keine Pflicht, bringt aber schon viele Vorteile. 

Die Gemeinden erhalten verlässliche und belastbare Daten von Onlineplattformen, 

sie können Kurzzeitvermietungen kontrollieren und Wohnraum wirksam vor zweckwid-

rigen Nutzungen schützen. Durch die Einführung des Registrierungsverfahrens kann 

das Zweckentfremdungsgesetz dann deutlich besser vollzogen werden. Die Gemein-
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den können Vermietungsdaten monatlich über eine Zugangsstelle beim Bund abrufen. 

Gleichzeitig führen wir eine Registrierungspflicht ein. Das heißt, jeder Gastgeber muss 

sich anmelden, bevor er über eine Onlineplattform vermietet. Hierfür erhält er eine 

kostenlose Registrierungsnummer. Das ist ein sehr bürokratiearmes Verfahren. Das 

stellen wir damit auch sicher.

Meine Damen und Herren, in Bayern gibt es momentan acht Gemeinden mit einer 

Zweckentfremdungssatzung. Wenn sich eine Kommune für das digitale Registrie-

rungsverfahren entscheidet, trägt sie auch die Kosten für die technische Umset-

zung.Wir unterstützen die Gemeinden bei der einheitlichen Entwicklung und Bereit-

stellung, damit das Verfahren effizient und transparent ist. Mein Ministerium hat 

erreicht, dass Gemeinden das bestehende digitale Registrierungsverfahren aus Nord-

rhein-Westfalen nutzen können. Aktuell klären wir durch den Städtetag, welche Ge-

meinden daran Interesse haben. Gemeinden können eine entsprechende Kooperation 

mit Nordrhein-Westfalen vereinbaren. Damit hätten die Gemeinden noch vor dem 

20. Mai 2026, an dem die EU-Verordnung in Kraft tritt, ein kostengünstiges Registrie-

rungsverfahren zur Verfügung.

Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit der Gesetzesänderung 

schaffen wir für unsere Gemeinden mehr Transparenz, bessere Durchsetzungsmög-

lichkeiten und damit mehr Schutz für den Wohnungsmarkt. So verhindern wir die 

dauerhafte Umwandlung von Wohnraum für Kurzzeitvermietungen und erhöhen das 

Angebot für Langzeitmieter. Deshalb bitte ich Sie um zügige Beratung und Beschluss-

fassung zu unserem Gesetzentwurf.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke, Herr Staatsminister. – Ich eröffne 

nun die Aussprache. Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Re-

dezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten Fraktion. 
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Als erstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Daniel Halemba das Wort. Bitte 

schön.

(Beifall bei der AfD)

Daniel Halemba (AfD): Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Bei diesem 

Gesetzentwurf sollten wir zunächst ehrlich sein, ehrlich gegenüber den Bürgern und 

ehrlich gegenüber uns selbst als Parlament. Was hier heute vorliegt, ist keine eigen-

ständige politische Entscheidung des Freistaats Bayern, sondern die unmittelbare 

Folge einer längst beschlossenen EU-Verordnung. Der politische Kern dieses Geset-

zes wird nämlich nicht heute hier im Landtag beschlossen, sondern wurde schon 

längst in Brüssel beschlossen.

Mit der EU-Verordnung 2024/1028 wurde ein europaweit harmonisiertes System zur 

Erfassung, Speicherung und zum Austausch von Daten über kurzfristige Vermietun-

gen geschaffen. Diese Verordnung gilt unmittelbar. Der Landtag hat darauf keinen 

Einfluss mehr. Das Landesgesetz dient nun ausschließlich dazu, dieses System auch 

irgendwie praktisch vollziehbar zu machen, und genau darin liegt das Problem; denn 

dieses Gesetz ist das rechtliche Einfallstor, durch das eine neue, weitreichende Da-

teninfrastruktur in Bayern verankert wird. Erst durch die Änderung des Zweckentfrem-

dungsgesetzes werden Gemeinden dazu verpflichtet, digitale Register einzurichten, 

Daten zu sammeln, Daten weiterzugeben und diese Daten dauerhaft vorzuhalten. 

Was hier entsteht, ist keine harmlose Verwaltungslösung, sondern eine neue Daten-

krake.

Künftig müssen private Gastgeber ihre Wohnungen registrieren lassen. Es werden 

personenbezogene Daten erhoben, detaillierte Angaben zu Wohneinheiten gemacht, 

Registrierungsnummern vergeben und öffentliche Register aufgebaut. Wie viel Büro-

kratie sollen unsere Bürger hier in Bayern denn noch ertragen müssen, meine sehr 

geehrten Damen und Herren? – Parallel dazu liefern Onlineplattformen monatlich 

Vermietungsdaten, beispielsweise zur Anzahl der Übernachtungen, zu den Gästezah-
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len und Herkunftsländern, konkrete Adressen und Angebots-URLs. Diese Daten wer-

den über eine bundesweite digitale Zustellungsstelle zentral zusammengeführt und 

abrufbar gemacht. Damit nicht genug: Der Gesetzentwurf erweitert den Kreis der 

Auskunftspflichtigen auch noch auf Energie- und Wasserversorger. Verbrauchsdaten 

sollen künftig als Ermittlungsinstrument dienen, um festzustellen, ob Wohnraum ge-

nutzt, leerstehend oder zweckentfremdet ist.

Dies ist ein weiterer Schritt zur totalen Überwachung unserer Bürger. Deshalb müssen 

wir diesen heute auch entschieden ablehnen, was ich in der Ersten Lesung schon 

einmal vorwegnehme. Wir reden hier nicht mehr über anlassbezogene Einzelfallkon-

trollen, sondern über den Aufbau eines strukturellen Kontrollsystems, digitale Register, 

automatisierte Verwaltungsakte, zentrale Datendrehscheiben, lange Speicherfristen 

und empfindliche Bußgelder bis zu 50.000 Euro. Die Datenkrake entsteht dabei nicht 

zufällig, sondern ist das Ergebnis europäischer Harmonisierungspolitik. Das heißt, die 

EU beschließt, der Bund richtet die technische Infrastruktur ein, die Länder passen 

ihre Gesetze an, die Kommunen müssen vollziehen, und am Ende steht der Bürger, 

der sich registrieren, erklären und rechtfertigen muss.

Besonders perfide ist dabei, dass den Gemeinden formal ein Ermessen eingeräumt 

wird. In Wahrheit werden sie aber faktisch gezwungen, dieses System einzuführen, 

wenn sie weiterhin an die begehrten EU-Daten kommen wollen. Das ist keine echte 

kommunale Selbstverwaltung, das ist Druck durch rechtliche Abhängigkeit.

Meine Damen und Herren, nur wir als AfD stehen für den Schutz des Eigentums und 

für den Schutz der Privatsphäre.

Wohnraummangel entsteht nicht durch private Kurzzeitvermietung, sondern durch 

politisches Versagen, explodierende Baukosten, Überregulierung, ideologische Vorga-

ben und eine Politik, die Angebot verhindert statt ermöglicht. Statt Wohnungsbau zu 

erleichtern, wird ein weiteres Kontrollinstrument geschaffen. Statt Vertrauen in die 

Bürger zu haben, wird Misstrauen gesetzlich verankert. Statt Ursachen zu bekämpfen, 
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werden hier nur Symptome verwaltet. Sie machen hiermit – auch konkret mit diesem 

Gesetz – Wohnraum teurer.

Dieses Gesetz ist nicht verhältnismäßig und nicht freiheitlich, es schafft ein weiteres 

Bürokratiemonster und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie europäische Vorgaben 

Schritt für Schritt das Alltagsleben der Menschen einschränken. Deshalb werden wir 

diesen Gesetzentwurf ablehnen.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist Herr Kollege Jürgen 

Eberwein für die CSU-Fraktion. Bitte schön.

Jürgen Eberwein (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kol-

legen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! Das ist eine sehr trockene Materie. Es ist 

fast unmöglich, sie spannend darzustellen, insbesondere, nachdem Herr Minister sie 

dankenswerterweise schon in weiten Teilen vorgestellt hat. Ich kann noch einigen 

Unfug des Kollegen Halemba klarstellen. Ansonsten erkläre ich noch einmal, was mit 

dem Gesetz gemeint ist. Es beruht auf einer EU-Verordnung vom April 2024, die wir 

auch in den Ländern ratifizieren müssen, weil Kommunen betroffen sind. Hintergrund 

sind, wie wir schon gehört haben, der angespannte Wohnungsmarkt und die zeitgleich 

immer mehr werdende Kurzzeitvermietung von Wohnungen und Ferienwohnungen, 

insbesondere in touristischen Gebieten.

Die Kommunen, insbesondere Städte und touristische Gemeinden, erlassen immer 

häufiger Zweckentfremdungssatzungen. Sie müssen daher ermitteln, ob eine solche 

Zweckentfremdung vorliegt bzw. ob Wohnungen tatsächlich als Ferienwohnungen ver-

mietet werden. Eine Zweckentfremdung ist nämlich nur der Fall, wenn Wohnungen 

insgesamt acht Wochen im Jahr für Beherbergungszwecke, also als Ferienwohnung, 

genutzt werden. Dafür müssen die Kommunen auf Daten zurückgreifen können. Sie 

haben aber zum Beispiel bei Airbnb Probleme, diese Daten tatsächlich zu erhalten.
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Nachdem dies auf europäischer Ebene, also auch in Spanien, Italien oder sonst ir-

gendwo, ein Problem ist, hat die EU die Verordnung erlassen, um es zu konsolidieren, 

in ganz Europa gleich zu machen und den Datenzugriff zu verbessern. Hierfür sieht 

die EU eine einheitliche digitale Infrastruktur und eine zentrale Datenbank auf Bundes-

ebene vor, an die die Vermieter oder – besser gesagt – Plattformen wie zum Beispiel 

Airbnb oder andere die Daten liefern. Bei dieser zentralen Datenbank können die 

Kommunen dann zum Beispiel Ermittlungen anstellen, wie die Wohnungen vermietet 

wurden, wie lange usw.

Dafür ist es aber erforderlich, dass sich der Vermieter einer Ferienwohnung in seiner 

Kommune registriert, und zwar nur bei Kommunen, die das wollen. – Dies ist der ent-

scheidende Punkt, Herr Kollege. Keine Kommune wird zur Einführung dieser Regist-

rierungsplattform verpflichtet, sondern das Zweckentfremdungsgesetz, das geändert 

werden soll, ermöglicht es den Kommunen, die dies wollen, eine solche Registrie-

rungsplattform einzuführen und gleichzeitig auf die Daten auf Bundesebene zurückzu-

greifen. Das ist der Hintergrund. Den Kommunen wird es ermöglicht, Satzungen dazu 

zu erlassen und eine Registrierungsplattform einzuführen.

Wie funktioniert das? – Der Vermieter einer Ferienwohnung muss sich bei der Platt-

form der Kommune registrieren und erhält automatisch und kostenfrei eine Registrie-

rungsnummer. Diese muss er dann zum Beispiel bei Airbnb angeben und bei seinem 

Angebot hinterlegen. Zeitgleich oder im Abstand dahinter müssen Anbieter wie Airbnb 

diese Daten an die zentrale Bundesplattform weiterleiten.

Was ist der Benefit für die Kommunen, die sich daran beteiligen wollen? – Ich beto-

ne noch einmal: Sie können die Daten, die sie für ihre Ermittlungen brauchen, ob 

eine Zweckentfremdung vorliegt, unbürokratisch bei der Datenbank auf Bundesebene 

einholen. Das ist ein Benefit für die Kommunen, die es einsetzen wollen oder es 

brauchen, weil sie Zweckentfremdungssatzungen haben. Es gibt sicherlich auch Kom-

munen, die kein Problem mit Ferienwohnungen haben. Diese müssen das auch nicht 

tun.
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Zu den Kosten. – Ja, natürlich kommen auf die Kommunen eventuell Kosten zu, die 

eine solche Registrierungsplattform schaffen müssen, wenn sie eine solche Lösung 

wollen – ich wiederhole mich –; sie können sich aber mit anderen Kommunen zusam-

menschließen. Das Bauministerium unterstützt die Kommunen bereits und steht zum 

Beispiel mit dem Bayerischen Städtetag in Verbindung. In anderen Bundesländern 

wird das bereits gemacht. Auch dort besteht die Möglichkeit für Kooperationen und 

des Rückgriffs auf bestehende Registrierungsmodelle. Insofern müsste es dann für die 

Kommunen, die das einführen wollen, eine kostengünstige Lösung geben.

Die Kommunen haben also einen leichteren Zugang zu der bundesweiten Datenbank, 

müssen dafür aber eine Registrierungsplattform einführen. Das ist der Hintergrund 

des Gesetzes. Dabei handelt es sich auch nicht um eine große bürokratische Hürde, 

sondern für die Kommunen, die das brauchen oder wollen, um eine Erleichterung.

Insofern bitte ich, den Gesetzentwurf in den Ausschüssen zügig zu beraten und ihn 

dann letztlich in der Zweiten Lesung zu beschließen. – Danke.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächster Redner ist der 

Kollege Jürgen Mistol für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Domblick, Oase 

mit Garten am Rande der Altstadt, neu renoviertes Appartement in zentraler Lage – 

so blumig bewerben private Vermieterinnen und Vermieter aus meiner Heimatstadt 

Regensburg im Internet Wohnraum als Ferienwohnungen. Kein Wunder: Das Altstadt-

Ensemble ist UNESCO-Weltkulturerbe und ein beliebtes Ziel für Touristinnen und 

Touristen. In unserer Stadt Regensburg ist es wirklich schön, liebe Kolleginnen und 

Kollegen. – So weit der Werbeblock.

Regensburg gehört auch zu den Städten, die von der vom Landesgesetzgeber ein-

geräumten Möglichkeit Gebrauch gemacht haben und vor sechs Jahren eine entspre-
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chende Satzung auf den Weg gebracht haben. Mithilfe dieser Zweckentfremdungssat-

zung konnten bis 2024 im Stadtgebiet stolze 2.467 m² Wohnfläche in Form regulärer 

Mietwohnungen für die wohnungssuchenden Menschen in der Stadt zurückgeholt wer-

den.

Heute geht es um den Zugang der Städte und Gemeinden zu den Daten über kurzfris-

tige Vermietungen von Unterkünften über Onlineplattformen. In meiner Heimatstadt 

waren wir damals sehr erfolgreich. Man hat auch sehr pragmatisch begonnen. Man 

ist sehr pragmatisch an diese Daten gekommen. Praktikantinnen und Praktikanten 

haben sich die Angebote auf den einschlägigen Portalen angesehen; dann ist in der 

Verwaltung geprüft worden, ob eine Genehmigung vorliegt oder nicht. In vielen Fällen 

ist man auch fündig geworden. Vielleicht gibt es sogar noch einfachere Möglichkeiten; 

ich meine aber, die vorgeschlagene ist auch eine Möglichkeit.

Es geht um viel Geld. Der Platzhirsch Airbnb und seine Mitbewerber machen allein 

in Deutschland mehr als 28 Milliarden Euro Umsatz im Jahr. Gleichzeitig haben wir 

in Regensburg und in vielen anderen Orten in Bayern einen angespannten Wohnungs-

markt. Das Problem von zu wenig Wohnraum, vor allem von zu wenig bezahlbarem 

Wohnraum, ist nicht neu und immer noch ungelöst. Wir alle haben erst diesen Monat 

die Schlagzeilen gelesen: In Bayern fehlen laut Pestel Institut rund 230.000 Wohnun-

gen.

Neben der steigenden Zahl von lukrativen Kurzzeitvermietungen von Wohnraum als 

Ferienwohnungen belastet auch der Leerstand von Wohnungen den Markt. Beim Pro-

blem des Leerstandes ist das Instrument Zweckentfremdungssatzung für die Kommu-

nen leider noch nicht scharf genug, wie die Praxis zeigt. Hier sehen wir GRÜNE noch 

Handlungsbedarf.

Die "Bayerische Staatszeitung" hat zu Beginn des Jahres ein Thema aufgegriffen, 

das man sich auch einmal genau anschauen muss. Bei Zweckentfremdungssatzun-

gen geht es auch darum, Lösungen für Leerstände zu finden. Da ist ein Thema 
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aufgegriffen worden, das man sich noch einmal anschauen muss. In rund 35 % der 

Erbengemeinschaften mit Immobilien stehen Immobilien leer, weil sich die Erben nicht 

einigen können – so eine Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge. 35 % ist 

schon viel, wenn man weiß, dass 80 % der Immobilien an Erbengemeinschaften und 

nur 20 % an eine Person gehen. Da ist also noch einige Musik drin.

Aus meiner Sicht bleibt es schon Ziel, leer stehende Wohnungen wieder mit Leben 

zu füllen. Das bleibt eine Aufgabe, für die gute Lösungen gefunden und umgesetzt 

werden müssen. Was jedoch die Ferienwohnungen angeht – und um diese geht es 

ja heute –, ist es gut und richtig, dass der Gesetzentwurf die Prioritäten klar setzt. 

Erst muss die Pflicht zur Registrierung erfüllt sein, dann darf die Wohnung auf der 

Onlineplattform angeboten werden.

Mit der Anpassung des Gesetzes über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohn-

raum – so heißt es ja offiziell – an europäische Vorgaben stellen wir die Weichen rich-

tig. In Spanien etwa – so hat man mir berichtet – hat die vollständige Verfügbarkeit der 

Informationen den Kommunen stark geholfen. Einen derart positiven Effekt wünsche 

ich mir auch in Bayern. – Ich freue mich auf die Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Danke schön. – Nächster Redner ist der 

Kollege Martin Behringer für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Bitte schön.

Martin Behringer (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Vizepräsident, liebe Kolle-

ginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Nachdem der Kollege vor mir 

einen Werbeblock für die Oberpfalz eingeschoben hat, möchte ich das für Niederbay-

ern tun. Auch der Bayerische Wald ist sehr schön. Auch wir haben schöne Aussichten 

in einer schönen Landschaft und auch schöne Berge – das muss man auch dazu 

sagen –; nicht nur Regensburg hat einen schönen Dom. Dementsprechend braucht 

es, glaube ich, diesen Werbeblock auch.
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Ich bin aber trotzdem immer noch von einer Rede erschrocken, in der von Totalüber-

wachung, von in Zukunft total teuren Wohnungen und von einem Bürokratiemonster 

gesprochen wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen: Man merkt einfach, dass man sich 

nicht mit dem Thema beschäftigt und man nur alles schlechtreden, nur alles kaputtma-

chen will. Um mehr geht es bei solchen Reden nicht.

Stattdessen sollte man sich damit auseinandersetzen, um was es wirklich geht. Es 

geht um Wohnraum – Wohnraum, den wir dringendst brauchen, den wir in jeder 

Gemeinde brauchen, in jeder Stadt brauchen. Kollege Eberwein hat das schon ganz 

gut ausgeführt: Alles, was über acht Wochen touristisch vermietet wird, gilt als zweck-

entfremdet. Wir haben viele Wohnungen, die gefördert worden sind, dann aber auf 

Airbnb angeboten werden. Es kann nicht sein, dass der Freistaat Bayern und auch die 

Kommunen günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen und dieser dann auf Airbnb 

angeboten wird.

Damit das unterbunden werden kann, ist dieses Gesetz mehr als notwendig. Die 

Gemeinden brauchen eine entsprechende Satzung, um feststellen zu können, welche 

Wohnung zweckentfremdet wird. Es ist sehr gut, dass das EU-weit gemacht wird. 

Wir haben uns auch in anderen Ländern wie zum Beispiel Österreich informiert, das 

auch ein sehr massives Problem mit Zweckentfremdung hat und dieses Verfahren 

auch gutheißt. Auch Airbnb hat in Gesprächen gesagt: Auch wir wollen, dass die 

Registriernummer eingeführt wird, dass das relativ schnell geht, dass das für die Bür-

gerinnen und Bürger alles online, bürokratiearm und schnell geht, damit man wirklich 

nachvollziehen kann, welche Wohnungen es sind und wo diese Wohnungen sind, 

damit dann auch die Gemeinden gut informiert sind.

Wie gesagt: Hier wird kein Bürokratiemonster geschaffen, sondern das ist leicht zu-

gänglich. Die Kommunen haben das auch selber in der Hand. Sie können sich zusam-

mentun. Das Bauministerium ist mit den Kommunen in guten Gesprächen, damit das 

Ganze auch niederschwellig und gut vonstatten gehen kann.
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Meiner Ansicht nach ist das ein großer Schutz für unseren bezahlbaren Wohnraum, 

für unsere Bevölkerung, damit Wohnraum auch wirklich Wohnraum bleibt und unser 

Wohnraum auch in der Zukunft geschützt wird und damit vor allem unsere Kommunen 

transparent sehen, welche Wohnungen fremdgenutzt werden.

Ich gehe davon aus, dass dadurch weniger Missbrauch passieren wird. Wenn jemand 

meint, das unbedingt machen zu müssen und es sich dabei um einen Missbrauch 

handelt, muss dies auch dementsprechend bestraft werden. Das ist für mich selbstver-

ständlich. Wenn jemand bezahlbaren oder geförderten Wohnraum zum Beispiel für 

Airbnb missbraucht, dann muss der Staat oder müssen die Gemeinden entsprechend 

handeln und auch Strafen verhängen.Für mich ist das Gesetz einfach da, um den 

Wohnraum für unsere Menschen in Bayern zu erhalten. Darum werden wir diesem 

auch zustimmen. Ich hoffe auf eine gute Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächste Rednerin ist die Kollegin Sabine 

Gross für die SPD-Fraktion. Bitte schön.

Sabine Gross (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und 

Kollegen! Der Gesetzentwurf der Staatsregierung reagiert auf die EU-Verord-

nung 2024/1028, die ab 20.05.2026 gilt. Er soll sicherstellen, dass die Kommunen 

durch ein digitales und EU-rechtskonformes Verfahren verlässliche Daten über Kurz-

zeitvermietung erhalten, ihre Zweckentfremdungssatzung durchsetzen können und 

mehr Transparenz auf dem Markt besteht.

Dieses Gesetz ist notwendig, weil es EU-Recht umsetzt. Aber es ist kein wohnungspo-

litisches Gesetz. Kurzzeitvermietungen, etwa bei Plattformen wie Airbnb, verschärfen 

– das wissen wir alle – den ohnehin angespannten Wohnungsmarkt. Wohnungen, 

besonders in guten Lagen wie in München, Nürnberg oder beliebten Kurorten, werden 

dem Markt entzogen. Das treibt die Mieten in die Höhe und verdrängt Familien, Auszu-

bildende und Beschäftigte aus ihren Quartieren.
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An dieser Stelle greift der vorliegende Entwurf zu kurz. Die Einführung des digitalen 

Registrierungsverfahrens ist daran gekoppelt, dass die Kommune bereits eine Zweck-

entfremdungssatzung hat. Gerade für Gemeinden ohne Satzung wäre es aber interes-

sant und wichtig zu wissen, wie viele Kurzzeitvermietungen es in ihrem Gebiet gibt, wo 

sie liegen und welchen Umfang sie haben. Ohne Daten gibt es keine Entscheidungs-

grundlage. Jedoch gibt es ohne Satzung auch keine Daten.

Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich die Registrierungspflicht ausschließlich 

an der Dauer der Vermietung orientiert. Nach der Rechtsprechung des Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshofs liegt eine Zweckentfremdung aber nur dann vor, wenn auch 

zusätzlich eine überwiegend gewerbliche Nutzung sicher festgestellt wird. Die bloße 

Dauer der Vermietung reicht nach den Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungs-

gerichtshof nicht aus. Das bedeutet, die gesammelten Daten helfen den Kommunen 

nur eingeschränkt, um rechtssicher Verstöße festzustellen.

Auch die Frage der Wohnraumwirkung wird nicht gelöst. Selbst wenn alle Vermieter 

ihre Ferienwohnung registrieren, wird kein Meter zusätzlicher Wohnraum geschaffen. 

Der Druck auf den Mietmarkt bleibt bestehen, besonders in den Städten und Hotspots, 

wo jede Wohnung zählt.

Unser Fazit: Ja, wir werden dem Gesetz zustimmen. Es setzt lediglich EU-Recht um, 

ist jedoch wohnungspolitisch ambitionslos. Es schützt keinen Quadratmeter Wohn-

raum zusätzlich und stärkt die Kommunen nur begrenzt. Wenn wir die Zweckentfrem-

dung ernsthaft bekämpfen wollen, brauchen wir mehr als Registrierungspflichten. Wir 

brauchen klare Regelungen, wirksame Steuerinstrumente und eine Landesregierung, 

die den Schutz von Wohnraum genauso ernst nimmt wie die Umsetzung europäischer 

Vorgaben. Bezahlbarer Wohnraum ist kein Luxus, er ist Daseinsvorsorge, soziale 

Verantwortung und die Grundlage für lebendige Städte und Gemeinden. – Ich freue 

mich auf die Diskussion im Ausschuss.

(Beifall bei der SPD)
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Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht 

vor. Die Aussprache ist geschlossen. Ich schlage vor, den Gesetzentwurf dem Aus-

schuss für Wohnen, Bau und Verkehr als federführendem Ausschuss zu überweisen. 

Erhebt sich Widerspruch? – Dem ist nicht so. Dann ist das so beschlossen.
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Wohnen, Bau und Verkehr 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 
Drs. 19/9639 

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatter: Jürgen Eberwein 
Mitberichterstatter: Jürgen Mistol 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfra-
gen und Integration hat den Gesetzentwurf endberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner 38. Sitzung am 
10. März 2026 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration hat 
den Gesetzentwurf in seiner 39. Sitzung am 12. März 2026 endberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 AfD: Enthaltung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, dass in den Platzhalter von § 2 
als Datum des Inkrafttretens der „1. April 2026“ eingesetzt wird. 

Jürgen Baumgärtner 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 19/9639, 19/10975 

Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes 

§ 1 

Das Zweckentfremdungsgesetz (ZwEWG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 864, 
BayRS 2330-11-B), das zuletzt durch Gesetz vom 19. Juni 2017 (GVBl. S. 182) geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem Art. 2 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3Die Erteilung einer Genehmigung erfolgt unabhängig von der Beantragung oder 
Erteilung einer Registrierungsnummer nach Art. 2a Abs. 4.“ 

2. Nach Art. 2 wird folgender Art. 2a eingefügt: 

„Art. 2a 

Registrierungsverfahren für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
über Online-Plattformen; Registrierungspflicht 

(1) 1Zum Zweck der Durchführung dieses Gesetzes können Gemeinden in einer 
Satzung nach Art. 1 Satz 1 für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen 
Vermietungen von Unterkünften über Online-Plattformen für die kurzfristige Vermie-
tung von Unterkünften nach Art. 3 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2024/1028 ein Regist-
rierungsverfahren nach Art. 3 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 einführen. 
2Eine Dienstleistung der kurzfristigen Vermietung von Unterkünften nach Satz 1 liegt 
vor, wenn eine Einheit nach Art. 3 Nr. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 vom Gast-
geber nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 regelmäßig oder vorüberge-
hend für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ohne Unterbrechung gegen Ent-
gelt vermietet wird, unabhängig davon, ob die Vermietung gewerblich oder nichtge-
werblich erfolgt. 

(2) In Gebieten, in denen ein Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 ein-
geführt wurde, ist der Gastgeber verpflichtet, die Einheit zu registrieren, bevor er 
diese über eine Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften 
anbietet (Registrierungspflicht). 

(3) 1Die Gemeinde stellt das Registrierungsverfahren online bereit, über das der 
Gastgeber Informationen zur Einheit und zu seiner Person nach Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 übermittelt. 2Sie kann in der Satzung verlangen, dass 
den nach Satz 1 übermittelten Informationen Belege beigefügt werden. 3Dies kann 
auch die Vorlage einer Kopie der Genehmigung nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung 
mit Art. 1 Satz 2 Nr. 3 oder einen eindeutigen Verweis darauf umfassen. 
4Aktualisierungen sind vom Gastgeber über eine im Registrierungsverfahren 
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bereitgestellte technische Funktion vorzunehmen. 5Die Gemeinde stellt sicher, dass 
die bereitgestellten Informationen und Unterlagen auf Verlangen des Gastgebers 
für spätere Registrierungen wiederverwendet werden können. 

(4) 1Die Vergabe der Registrierungsnummer nach Art. 3 Nr. 7 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 erfolgt auf der Grundlage der Erklärungen des 
Gastgebers. 2Sobald der Gastgeber die Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und die nach Abs. 3 Satz 2 und 3 erforderlichen 
Belege vorlegt, ist automatisch und unverzüglich für die betreffende Einheit 
kostenfrei eine Registrierungsnummer zu erteilen. 3Die Erteilung der 
Registrierungsnummer ist ein Verwaltungsakt, der vollständig durch automatisierte 
Einrichtungen erlassen werden kann. 

(5) 1Der Gastgeber ist verpflichtet, der Online-Plattform für die kurzfristige Ver-
mietung von Unterkünften mitzuteilen, ob die dort angebotene Einheit einem Re-
gistrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 unterliegt. 2Ist dies der Fall, ist er verpflich-
tet, die Registrierungsnummer auf der Online-Plattform für die kurzfristige Vermie-
tung von Unterkünften anzugeben. 3Die Gemeinde stellt sicher, dass technische 
Mittel zur Bewertung der Gültigkeit der Registrierungsnummer vorhanden sind.  

(6) 1Die Registrierungsnummern werden in ein öffentliches und leicht 
zugängliches Register aufgenommen, das von der Gemeinde eingerichtet und 
gepflegt wird. 2Beantragt der Gastgeber die Entfernung der Einheit aus dem 
Register, wird die Registrierungsnummer aus dem Register gelöscht und verliert 
ihre Gültigkeit. 3Die Gemeinde ermöglicht dem Gastgeber die Beantragung zur 
Entfernung der Einheit nach Satz 2 über eine technische Funktion im 
Registrierungsverfahren. 

(7) 1Die Gemeinde bewahrt sämtliche Informationen und Unterlagen, die im 
Rahmen eines Registrierungsverfahrens übermittelt wurden, in sicherer Weise und 
nur für einen Zeitraum auf, der für die Identifizierung der Einheit erforderlich ist, 
sowie längstens für 18 Monate, nachdem der Gastgeber nach Abs. 6 Satz 2 die 
Entfernung der Einheit aus dem Register beantragt hat, sofern eine längere Aufbe-
wahrung für andere gesetzlich vorgeschriebene Zwecke nicht erforderlich ist. 2Sie 
verarbeitet die Informationen und Unterlagen nur für Zwecke der Vergabe der Re-
gistrierungsnummer und der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes. 

(8) 1Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften sind 
verpflichtet, Gemeinden, die in einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verord-
nung (EU) 2024/1028 aufgeführt sind, Daten nach Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 über die durch den Bund bestimmte einheitliche digitale Zu-
gangsstelle zur Verfügung zu stellen. 2Werden Einheiten in Gebieten, in denen ein 
Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 eingeführt wurde, ohne Registrierungs-
nummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch einer Regist-
rierungsnummer angeboten, können die Gemeinden gegenüber Online-Plattformen 
für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften anordnen, Informationen zu diesen 
Angeboten vorzulegen und diese Angebote zu entfernen. 

(9) Die Gemeinde erstellt und aktualisiert die in Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 
Buchst. a und b der Verordnung (EU) 2024/1028 genannten Listen und übermittelt 
sie der durch den Bund bestimmten einheitlichen digitalen Zugangsstelle.“ 

3. Art. 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird nach der Angabe „Vermittler“ die Angabe „sowie Energie- und 
Wasserversorger“ und nach der Angabe „Gemeinde“ wird die Angabe „im Ein-
zelfall bei Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten, dass ein Verstoß gegen 
dieses Gesetz vorliegt,“ eingefügt. 

b) Satz 5 wird aufgehoben. 

4. Art. 4 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird Abs. 1. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 
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c) Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

„(2) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen Art. 3 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
erteilt oder Unterlagen nicht oder nicht vollständig vorlegt, 

2. entgegen Art. 2a Abs. 2 eine Einheit nicht registriert, bevor er diese über 
Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften anbie-
tet,  

3. entgegen Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die Registrierungsnummer auf der Online-
Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften nicht angibt,  

4. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 2a Abs. 8 Satz 2 Infor-
mationen nicht vorlegt sowie Angebote zu Einheiten, die ohne Registrie-
rungsnummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch 
einer Registrierungsnummer angeboten werden, nicht entfernt, 

5. entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 6 Abs. 4 der Verordnung 
(EU) 2024/1028 Informationen nicht vorlegt oder entgegen einer vollziehba-
ren Anordnung nach Art. 6 Abs. 3, 4 oder Abs. 6 der Verordnung (EU) 
2024/1028 Angebote zu Einheiten nicht entfernt oder den Zugang dazu nicht 
sperrt.“ 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Tobias Reiß 

I. Vizepräsident 

 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann
Abg. Jürgen Eberwein
Abg. Daniel Halemba
Abg. Martin Behringer
Abg. Jürgen Mistol
Erster Vizepräsident Tobias Reiß
Abg. Sabine Gross



Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes (Drs. 19/9639)

- Zweite Lesung -

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt 29 Minuten. Die Redezeit der Staatsregie-

rung orientiert sich an der Redezeit der stärksten Fraktion. Ich eröffne die Aussprache. 

Erster Redner ist der Kollege Jürgen Eberwein für die CSU-Fraktion.

Jürgen Eberwein (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kolle-

gen! Mein Thema ist nicht so spannend wie das Jagdgesetz; jetzt wird es wieder 

trocken. Ich habe auch kein Seminar vorbereitet, sondern nur eine kurze Erklärung zu 

dieser Gesetzesänderung.

Was ist der Hintergrund? – Bekanntlich herrscht in den Städten und Gemeinden Woh-

nungsknappheit, und es kommt vermehrt dazu, dass Wohnraum in Ferienwohnungen 

umgewandelt wird, weil es sich für die Vermieter lohnt, insbesondere in touristischen 

Gebieten oder in entsprechenden Städten. Etliche Städte, zum Beispiel auch meine 

Stadt Regensburg, wirken dem mit der Zweckentfremdungssatzung entgegen. Das 

heißt, dass man Wohnungen nicht in Ferienwohnungen umwandeln darf.

Die Behörden müssen dann aber natürlich auch ermitteln und beweisen können, dass 

eine Vermietung als Ferienwohnung erfolgt. Das ist erst dann der Fall, wenn die 

Wohnung mehr als acht Wochen im Jahr vermietet wird. Das müssen die Behörden 

entsprechend ermitteln. Bisher haben die Behörden bei den Anbietern von Internetpor-

talen, zum Beispiel bei Airbnb etc., nachfragen müssen. Das Antwortverhalten und 

insbesondere die Antwortzeit dieser Betreiber waren ziemlich unbefriedigend und nicht 

zufriedenstellend. Teilweise haben sie gar nicht geantwortet oder erst viel zu spät.

Wie kommt jetzt die EU ins Spiel? – Die EU hat das als europaweites Problem 

erkannt. Das ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in touristischen Gebieten in 
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Spanien, in Städten in Spanien oder Italien so. Deshalb wurde im April 2024 eine EU-

Verordnung erlassen, die wir bis Juni 2026 umsetzen müssen und sollen, und zwar 

auch in der Landesgesetzgebung, weil eben auch Kommunen betroffen sind. Ziel ist 

ein digitaler, vereinfachter Datenaustausch für die Behörden, also für die Kommunen, 

die ermitteln müssen.

Wie funktioniert das Ganze? – Der Bund richtet eine zentrale Datenbank ein, die bei 

der Bundesnetzagentur angesiedelt ist. Sie ist bereits in der Umsetzung. Die Kommu-

nen, die das wollen, die also eine Zweckentfremdungssatzung haben oder eine solche 

haben wollen – das ist wichtig –, stellen eine Plattform zur Verfügung, auf der sich der 

Vermieter einer Ferienwohnung registrieren muss. Das geschieht niederschwellig. Die 

Kommunen sollen also dann niederschwellige Angebote zur Verfügung stellen.

Der Vermieter bekommt dann eine Registrierungsnummer. Mit dieser Registrierungs-

nummer meldet er zum Beispiel eine Annonce bei Airbnb an, verknüpft mit der Regis-

trierungsnummer. Das war es eigentlich schon für den Vermieter. Der Betreiber des 

Internetportals, zum Beispiel Airbnb, übermittelt dann über eine Schnittstelle automati-

siert die Daten über die Vermietungen, zum Beispiel über die Dauer der Vermietung, 

an die bundesweite Datenbank bei der Bundesnetzagentur, verknüpft mit der Regis-

trierungsnummer des Vermieters. Jetzt kann die Kommune sehr niederschwellig und 

einfach die erforderlichen Daten, die sie braucht, direkt bei der Bundesdatenbank 

der Bundesnetzagentur abrufen und zum Beispiel Verstöße gegen die Zweckentfrem-

dungssatzung beweissicher verfolgen und ahnden. Letztlich ist das eine Erleichterung 

für die Kommunen.

Was ist dabei wichtig? – Es betrifft nur Städte und Kommunen – das wiederhole ich 

–, die eine Zweckentfremdungssatzung haben oder eine solche haben wollen. Ande-

re Kommunen, die keine Probleme mit Ferienwohnungen oder mit der Umnutzung 

von Wohnungen haben, müssen das nicht tun. Das ist also keine Verpflichtung. Sie 

müssen in dieser Richtung dann gar nichts tun, sondern nur die Kommunen, die es 

tatsächlich haben wollen.
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Der einzige Aufwand, den diese Kommunen dann zunächst betreiben müssen, ist die 

Einrichtung dieses Registrierungsportals, das ich schon angesprochen habe. Das gibt 

es aber bereits in anderen Bundesländern, und die kommunalen Spitzenverbände wie 

Städtetag usw. arbeiten bereits an kostengünstigen und einheitlichen Lösungen. Das 

Ministerium von Herrn Bernreiter, das Bauministerium, unterstützt auch in jeglicher 

Hinsicht. Noch einmal: Nachher haben die Gemeinden einen Benefit von dieser Vor-

gehensweise, weil sie über die Bundesdatenbank wesentlich einfacher und unbürokra-

tisch an die erforderlichen Daten kommen.

Das hört sich jetzt wie ein Bürokratiemonster an, das ist es aber nicht, weil der Ver-

mieter der Ferienwohnung zusätzlich einzig die Registrierungsnummer einholen muss. 

Die Kommunen müssen die Registrierungsportale einrichten, haben aber nachher den 

entsprechenden Benefit davon. Auch die Betreiber dieser Internetplattformen, zum 

Beispiel Airbnb, freuen sich über diese Neuregelung, weil sie keine Einzelanfragen 

mehr beantworten müssen. Es gibt also eine breite Zustimmung aller Beteiligten.

Was würde passieren, wenn wir die EU-Verordnung jetzt nicht umsetzen würden? 

– Dann wären ab Juni 2026 Anbieter, zum Beispiel Airbnb, nicht mehr verpflichtet, 

Einzelanfragen zu beantworten. Das bedeutet, die Kommunen hätten keine rechtliche 

Möglichkeit mehr, an die entsprechenden Daten zu kommen, weil das EU-Recht über-

lagern würde.

Noch einmal als Fazit: Es gibt eine breite Zustimmung der Beteiligten. Auch in der 

Ersten Lesung wurde hier schon eine breite Zustimmung signalisiert. Auch im Bau-

ausschuss gab es eine breite Zustimmung, außer von der AfD aufgrund absurder 

Argumente, die wir dann hören werden, falls es interessiert. – Deshalb bitte ich auch 

Sie in der Zweiten Lesung um Zustimmung zu dieser Gesetzesänderung.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist Herr Abgeordneter 

Daniel Halemba für die AfD-Fraktion.
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(Beifall bei der AfD)

Daniel Halemba (AfD): Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der hier zu 

beratende Gesetzentwurf ist ein weiteres Beispiel dafür, wie diese Staatsregierung auf 

selbstgemachte Probleme mit mehr Bürokratie, mehr Kontrolle und mehr Misstrauen 

gegenüber dem eigenen Bürger reagiert. Der Kern des Gesetzentwurfs ist schnell 

beschrieben: Wer künftig Wohnraum kurzfristig vermieten will, soll sich registrieren, 

Daten liefern und in ein staatliches Kontrollsystem einfügen. Gleichzeitig sollen Platt-

formen und sogar Versorgungsunternehmen auch noch zusätzliche Informationen be-

reitstellen.

Bei der Ersten Lesung des Gesetzentwurfs hat der Kollege Eberwein von der CSU 

schon gemeint, unser Verständnis dieses Gesetzestextes korrigieren zu müssen. Der 

offenbar zart besaitete Kollege Behringer von den FREIEN WÄHLERN hat sich regel-

recht erschrocken, als ich vom "Bürokratiemonster" gesprochen habe. Aber da haben 

Sie richtig Pech gehabt; denn der Kollege Mistol von den GRÜNEN hat in der Ersten 

Lesung, vermutlich ohne es zu wollen, offen und ehrlich ausgesprochen, worum es 

hier wirklich geht; denn er beschrieb im besten Gendersprech, wie in Regensburg 

Praktikantinnen und Praktikanten mühselig alle Angebote auf den Immobilienportalen 

händisch durchforsten mussten, die erst dann in der Verwaltung geprüft werden konn-

ten. Das ist es nämlich, worum es hier geht.

Sie wollen einen direkten und einfachen Zugriff auf die Daten von Abertausenden ehr-

lichen Wohnungseigentümern, um diese dann mit aufwendigen Verwaltungsmaßnah-

men zu belästigen und am besten auch noch mit Strafabgaben belegen zu können. 

Was soll das anderes sein als eine Datenkrake und ein Bürokratiemonster? Das alles 

geschieht, sagt die Staatsregierung, unter der Parole: Schutz von Wohnraum.

Wieder zeigte der Kollege Mistol von den GRÜNEN unfreiwillig auf, was das wirk-

lich bedeutet: Er bedauerte nämlich sehr, dass bei dieser Gelegenheit nicht gleich 

auch noch der Kampf gegen Wohnungsleerstand aufgenommen wird. Was er nicht 
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sagt: Das funktioniert nur dann, wenn in der ganzen Bundesrepublik flächendeckend 

alle Wohnungen erfasst werden und nicht nur in Gemeinden mit einer Zweckentfrem-

dungssatzung. Wer soll diese Erfassung denn dann durchführen? Etwa eine neue 

grüne Immobilien-Stasi?

Herr Kollege Behringer, jetzt können Sie wirklich erschrecken. Es geht hier in Wahrheit 

doch gar nicht darum, die Situation auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern, sondern 

darum, die Freiheit der Eigentümer einzuschränken. Sie glauben mir nicht? – Dann 

können Sie auch nachlesen, was Kollegin Gross von der SPD bei der Ersten Lesung 

zu Protokoll gegeben hat: Sie bedauert es nämlich sehr, dass eine Registrierungs-

pflicht nur dort eingeführt wird, wo es eine Zweckentfremdungssatzung gibt; überhaupt 

genügt ihr eine Registrierungspflicht alleine nicht. Sie verlangt auch noch nach ande-

ren wirksamen Steuerungsinstrumenten, was auch immer man sich darunter vorstellen 

mag. Darüber hinaus ist es ihr auch noch ein Dorn im Auge, dass der Bayerische Ver-

waltungsgerichtshof den Nachweis einer überwiegend gewerblichen Nutzung fordert, 

um ein Mietobjekt der Zweckentfremdungssatzung zu unterwerfen.

Aber was soll denn an die Stelle des Nachweises treten? Etwa die Meinung des 

Bürgermeisters? Wer solch einer Willkür das Wort redet, der verprellt auch jeden In-

vestor.So wird sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt ganz gewiss nicht entspannen, 

sondern noch weiter verschärfen. Der Wohnraummangel in Bayern hat nämlich klare 

Ursachen. Er ist das Ergebnis jahrelanger politischer Fehlentscheidungen: zu wenig 

Neubau, immer neue Vorschriften, explodierende Baukosten und eine Politik, die die 

Nachfrage durch millionenfache Migration immer weiter anheizt. Was ist die Antwort 

der Staatsregierung? – Nicht Entlastung, nicht Beschleunigung, nicht mehr bauen, 

sondern Registrierungspflichten, Datensammlungen und neue Bußgeldtatbestände.

Das ist aber der falsche Ansatz. Wer glaubt, man könne Wohnraummangel durch Kon-

trolle von privaten Vermietern lösen, der verkennt die Realität. Die meisten Menschen, 

die ihre Wohnung zeitweise vermieten, sind keine Spekulanten. Es sind Bürger, die ihr 

Eigentum nutzen, um sich etwas dazuzuverdienen oder flexibel auf ihre Lebenssitua-
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tion zu reagieren. Genau diese Menschen sollen jetzt mit zusätzlichen Pflichten über-

zogen werden. – Immer mehr Daten, immer mehr Zugriffsmöglichkeiten und immer 

mehr staatliche Kontrolle. Heute sind es Vermietungsdaten, morgen vermutlich noch 

mehr. Aber wie so oft kommen solche Ansätze aus der EU und belegen nun einmal 

mehr ihren autoritären Charakter und ihre Kontrollwut. Die EU sorgt damit für weniger 

Wohnraum. Dort müssen wir solchen Vorhaben auch den Stecker ziehen.

(Beifall bei der AfD)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Nächster Redner ist Herr Kollege Martin 

Behringer für die Fraktion der FREIEN WÄHLER.

Martin Behringer (FREIE WÄHLER): Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr ge-

ehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lieber Herr Halemba, ich 

habe weder Angst noch sonst etwas, wenn Sie von einem Bürokratiemonster reden. 

Wahrscheinlich haben Sie das Gesetz bis dato nicht verstanden. Wenn man über 

das Gesetz redet, ohne es sich durchzulesen oder im entsprechenden Ausschuss zu 

sein, wird es irgendwann einmal eng. Dazu muss man sagen: Dieses Gesetz schützt 

sehr wohl unseren Wohnraum. Wir fördern tagtäglich Wohnraum in Bayern. Ich denke, 

gerade dieser gehört auch geschützt. Es kann nicht sein, dass geförderter Wohnraum 

einfach in Onlineplattformen zur Kurzzeitvermietung angeboten wird. Dafür ist er nicht 

da. Bezahlbarer Wohnraum ist dafür da, dass unsere Menschen in Bayern eine gute 

und schöne Wohnung haben.

Deshalb brauchen wir dieses Zweckentfremdungsgesetz. Es schützt unseren Wohn-

raum vor Missbrauch. Deshalb muss man das auch so machen. Wir müssen das 

frühzeitig erkennen und unterbinden. Das fördert auch dieses Gesetz. Wenn es Miss-

brauch gibt, dann muss dieser auch sanktioniert werden. Ich glaube, dazu stehen wir 

auch alle. Für mich ist das Ganze eine legale und transparente Teilnahme. Redet 

man mit Vermietern, sagen diese: Das ist kein Problem, sich dort zu registrieren. Wer 

das mag und kann, bekommt eine Nummer und kann seine Wohnung entsprechend 
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bei Airbnb anbieten. Das gilt jedoch nicht für unseren bezahlbaren und geförderten 

Wohnraum.

Sie sprechen von Bürokratie. Ich denke, dass dies nicht jede Gemeinde und jede 

Stadt umsetzen wird. Es wird nur dort gemacht, wo es einfach sinnvoll und notwendig 

ist. Diese Kommunen müssen diese Satzung beschließen. Dann können sie auch die 

Daten erhalten. Wenn wirklich Missbrauch besteht, kann man das frühzeitig erkennen.

Der Kollege Eberwein hat schon vieles gesagt und ausgeführt. Dem kann ich mich 

vollumfänglich anschließen. Ich brauche nicht näher darauf einzugehen. Ich bitte 

um Zustimmung zu diesem Gesetzentwurf. Er sorgt für mehr Transparenz, fairen 

Wettbewerb und weniger Missbrauch. Damit erhalten wir unseren Wohnraum für die 

Menschen in Bayern.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Vierter Vizepräsident Ludwig Hartmann: Bevor ich den nächsten Redner aufrufe, 

möchte ich noch etwas zur Wortwahl des Abgeordneten Halemba sagen. Wenn ich 

richtig gehört habe, haben Sie von der "grünen Immobilien-Stasi" gesprochen. Ich 

möchte ganz deutlich sagen: Solche Worte sollen in diesem Hohen Haus nicht fallen. 

Ich behalte mir zumindest eine Prüfung vor.

(Beifall bei den GRÜNEN – Lachen bei der AfD)

Jetzt rufe ich den nächsten Redner, Jürgen Mistol, auf. Bitte schön.

Jürgen Mistol (GRÜNE): Herr Präsident, zum Redebeitrag der AfD möchte ich bloß 

so viel sagen: Nachbar von Herrn Halemba möchte ich auch nicht sein.

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPD)

Aber jetzt zur Sache. Kolleginnen und Kollegen, in vielen bayerischen Städten und 

Gemeinden suchen Menschen händeringend nach einer bezahlbaren Wohnung. Die 

Ansprüche an eine angemessene Wohnung sind bei jungen Familien, bei Studieren-
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den oder älteren Menschen durchaus verschieden. Die Wohnungssuche aber ist in 

Bayern in vielen Kommunen gleichermaßen eine Qual. Inzwischen haben mehr als 

280 Kommunen in Bayern einen angespannten Mietmarkt. Gleichzeitig boomt das 

Geschäft mit kurzfristigen Vermietungen von Wohnraum als Ferienwohnungen auch 

in Bayern. Vielerorts steht Wohnraum auch einfach leer. Das ist unsozial und passt 

einfach nicht zusammen.

Wir diskutieren heute über den Zugang der Städte und Gemeinden im Freistaat zu 

den Daten über kurzfristige Vermietungen von Unterkünften über Onlineplattformen. 

Als langjähriger Stadtrat bin ich ein Freund der kommunalen Freiheit. Kommunen 

sollen selbst entscheiden, ob ihnen eine Zweckentfremdungssatzung weiterhilft oder 

nicht. Dieser Gesetzentwurf sorgt auf jeden Fall dafür, dass Kommunen dies zukünftig 

einfacher und rechtssicher tun können. Noch sind Kommunen mit einer Zweckentfrem-

dungssatzung fast Exoten. In Bayern haben lediglich München, Nürnberg, Erlangen, 

Fürth, Puchheim, Fürstenfeldbruck, Murnau und meine Heimatstadt Regensburg eine 

Satzung eingeführt. Bei uns in Regensburg ist das damals mit einem sehr überschau-

baren Aufwand erfolgt. Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht.

Die steigende Zahl von lukrativen Kurzzeitvermietungen von Wohnraum als Ferien-

wohnungen – um das Thema geht es heute – ist aber nur eine Ausprägung von 

Zweckentfremdung. Der Leerstand ist mindestens ein ebenso großes Problem. Die 

Gründe für Leerstand sind durchaus vielfältig. Es kann eine anstehende Sanierung 

sein, der geplante Verkauf des Objekts, Streit in der Erbengemeinschaft, aber eben 

auch Spekulation. Es gibt nachvollziehbare Gründe, warum Wohnraum leer steht. Es 

gibt aber auch andere Gründe. An dieser Stelle ist Handeln vonnöten.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Klar ist, dass der Leerstand von Wohnungen den Markt belastet. An dieser Stelle 

ist das Instrument der Zweckentfremdungssatzung für die Kommunen leider noch 

nicht scharf genug, wie die Praxis zeigt. Dabei fehlen in Bayern 230.000 Wohnungen. 
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Jeder zweckentfremdete Quadratmeter Wohnraum ist einer zu viel. Deshalb möchte 

ich heute die Gelegenheit nutzen, den Städten und Gemeinden das Instrument der 

Zweckentfremdungssatzung mit Nachdruck ans Herz zu legen. Leerstand belastet 

auch Nachbarschaften. Er schadet dem Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Eine 

Zweckentfremdungssatzung hilft dabei, Kommunen lebendig zu halten und das Mitein-

ander zu stärken. Zudem ist es schlicht und einfach nachhaltiger und auch sinnvoller, 

schon bestehenden Wohnraum zu nutzen, als nur neu zu bauen.

Ich komme zum Schluss. Wer Wohnraum besitzt, soll damit verantwortungsvoll umge-

hen. Das ist Ziel des Zweckentfremdungsgesetzes. Es ist gut, das Gesetz so fortzu-

entwickeln, dass es für die Kommunen praktisch anwendbar ist. Deshalb stimmen wir 

GRÜNE diesem Gesetzentwurf gerne zu.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Nächste Rednerin ist für die SPD-Fraktion Frau 

Kollegin Sabine Gross.

Sabine Gross (SPD): Sehr geehrtes Präsidium, sehr geehrte Kolleginnen und Kol-

legen! Zweckentfremdung von Wohnraum ist längst kein Randphänomen mehr, son-

dern ein spürbarer Faktor auf dem angespannten Wohnungsmarkt. Wenn Wohnungen 

nicht mehr dauerhaft zum Wohnen genutzt werden, sondern als Ferienwohnung, zur 

Kurzzeitvermietung und gewerblich, dann gehen sie dem regulären Wohnungsmarkt 

verloren. Gerade in Ballungsräumen und touristisch interessanten Regionen bedeutet 

das eine weitere Verknappung verfügbaren Wohnraums, steigenden Druck auf die 

Mieter und zunehmende Verdrängung. Zweckentfremdung ist damit nicht nur ein ord-

nungsrechtliches Thema, sondern hat direkte soziale und wohnungspolitische Auswir-

kungen.

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung reagiert auf die EU-Verordnung 2024/1028, 

die ab dem 20.05.2026 gilt. Er soll sicherstellen, dass die Kommunen durch ein digita-

les und europarechtskonformes Verfahren verlässliche Daten über Kurzzeitvermietung 
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erhalten, ihre Zweckentfremdungssatzung durchsetzen können und mehr Transparenz 

auf dem Markt besteht.

(Beifall bei der SPD)

Dieses Gesetz ist notwendig, weil es EU-Recht umsetzt; aber es ist kein wohnungspo-

litisches Gesetz. Kurzzeitvermietungen über Plattformen wie Airbnb verschärfen die 

Lage – das wissen wir alle – auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt. Woh-

nungen, besonders in guten Lagen und in Städten wie München und Nürnberg sowie 

in beliebten Kurorten werden dem Markt so entzogen. Das treibt die Mieten immer 

weiter in die Höhe, verdrängt Familien, Senioren, Auszubildende und Beschäftigte aus 

ihren Quartieren. Genau an dieser Stelle greift der vorliegende Entwurf zu kurz. Hier 

regelt er gar nichts.

Die Einführung eines digitalen Registrierungsverfahrens ist daran gekoppelt, dass die 

Kommune bereits eine Zweckentfremdungssatzung hat. Aber auch Gemeinden ohne 

Satzung sollten vielleicht wissen, wie viele Wohnungen in ihrem Gebiet zweckentfrem-

det werden. Ohne Daten gibt es keine Entscheidungsgrundlage, jedoch ergibt das Ge-

setz ohne Satzung auch keine Daten. Ein weiteres Problem besteht darin, dass sich 

die Registrierungspflicht ausschließlich an der Dauer der Vermietung orientiert. Das 

bedeutet, die gesammelten Daten helfen den Kommunen nur eingeschränkt. Auf die 

Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs habe ich bereits hingewiesen. Es muss 

zusätzlich noch festgestellt werden, dass die Nutzung gewerblich erfolgt. Die Frage 

der Wohnraumwirkung wird ebenfalls nicht gelöst. Selbst wenn alle Vermieter ihre 

Ferienwohnung registrieren lassen, wird dadurch kein einziger Quadratmeter mehr 

Wohnraum geschaffen. Der Druck auf den Mietmarkt bleibt bestehen, besonders in 

Städten und Hotspots, wo jede Wohnung zählt.

Mein Fazit lautet: Ja, wir werden diesem Gesetzentwurf zustimmen. Er setzt EU-Recht 

um, ist jedoch wohnungspolitisch völlig ambitionslos. Er bringt keinen Quadratmeter 
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zusätzlichen Wohnraum und stärkt die Kommunen nur begrenzt. Wer Zweckentfrem-

dung ernsthaft bekämpfen will, der braucht viel mehr als Registrierung.

(Beifall bei der SPD)

Bezahlbarer Wohnraum ist kein Nice-to-have. Er ist Daseinsvorsorge, soziale Verant-

wortung und die Grundlage für lebendige Städte und Gemeinden. – Vielen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Tobias Reiß: Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Die 

Aussprache ist geschlossen, und wir kommen zur Abstimmung. Der Abstimmung zu-

grunde liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksache 19/9639 sowie 

die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden Ausschusses für Wohnen, 

Bau und Verkehr auf Drucksache 19/10975. Der federführende Ausschuss für Woh-

nen, Bau und Verkehr empfiehlt Zustimmung zum Gesetzentwurf. Der endberatende 

Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration empfiehlt eben-

falls Zustimmung mit der Maßgabe, dass in den Platzhalter von § 2 als Datum des 

Inkrafttretens der "1. April 2026" eingesetzt wird. Im Einzelnen verweise ich hierzu auf 

Drucksache 19/10975.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, des BÜND-

NISES 90/DIE GRÜNEN und der SPD. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Bei Enthaltung der AfD-Fraktion. Damit ist das so beschlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf in der soeben beschlossenen Fassung seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind wiederum die Frak-
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tionen der CSU, der FREIEN WÄHLER, des BÜNDNISSES 90/DIE GRÜNEN und 

der SPD. Gegenstimmen bitte ich anzuzeigen. – Keine. Stimmenthaltungen? – Bei 

Enthaltung der AfD-Fraktion. Damit ist das Gesetz angenommen. Es hat den Titel: 

"Gesetz zur Änderung des Zweckentfremdungsgesetzes".

Bevor ich den nächsten Tagesordnungspunkt aufrufe, gebe ich das Ergebnis der vor-

her durchgeführten Wahl einer Vizepräsidentin des Bayerischen Landtags, Tagesord-

nungspunkt 4, bekannt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 

Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der erforderlichen Mehrheit werden Enthaltungen 

nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 151 Abgeordnete teilgenommen. Alle Stim-

men waren gültig. Auf Frau Abgeordnete Ramona Storm entfielen 28 Ja-Stimmen und 

122 Nein-Stimmen. Enthalten hat sich ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete. Damit 

hat Frau Abgeordnete Ramona Storm nicht die erforderliche Mehrheit erreicht. Der 

Tagesordnungspunkt 4 ist damit erledigt.

Ich gebe nun das Ergebnis der Wahl eines Schriftführers des Bayerischen Landtags, 

Tagesordnungspunkt 5, bekannt. Auch hier ist gewählt, wer mehr als die Hälfte der 

abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Bei der Ermittlung der erforderlichen Mehrheit 

werden Enthaltungen nicht berücksichtigt. An der Wahl haben 160 Abgeordnete teil-

genommen. Alle Stimmen waren gültig. Auf Herrn Abgeordneten Harald Meußgeier 

entfielen 29 Ja-Stimmen und 130 Nein-Stimmen. Enthalten hat sich ein Abgeordneter 

oder eine Abgeordnete. Damit hat Herr Abgeordneter Harald Meußgeier nicht die 

erforderliche Mehrheit erreicht. Der Tagesordnungspunkt 5 ist damit erledigt.
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Viertes  
Modernisierungsgesetz  

Bayern1)

vom 26. März 2026

1) Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informa-
tionsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 
vom 17.9.2015, S. 1).

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung der  
Zuständigkeitsverordnung

In § 37 Abs. 2 Satzteil nach Nr. 2 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) vom 16. Juni 2015 (GVBl. S. 184, BayRS 
2015-1-1-V), die zuletzt durch § 2 der Verordnung vom 20. Januar 2026 (GVBl. S. 39) geändert worden ist, wird die 
Angabe „Nr. 1“ gestrichen.

§ 2

Änderung des  
Gesetzes zur Ausführung des  

Transplantationsgesetzes

Art.  3 Abs.  5 des Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes (AGTPG) vom 24.  November 1999 
(GVBl. S. 464, BayRS 212-2-G), das zuletzt durch § 1 Abs. 28 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, wird aufgehoben.

§ 3

Änderung des  
Gesundheitsdienstgesetzes

In Art. 12 Abs. 3 Satz 5 des Gesundheitsdienstgesetzes (GDG) vom 10. Mai 2022 (GVBl. S. 182, BayRS 2120-12-G), 
das zuletzt durch Art. 12a Abs. 2 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 246) geändert worden ist, wird die Angabe 
„und bei weiteren schulischen Impfberatungen“ gestrichen.

§ 4

Änderung der  
Schulgesundheitspflegeverordnung

§ 10 Abs. 1 der Schulgesundheitspflegeverordnung (SchulgespflV) vom 20. Dezember 2008 (GVBl. 2009 S. 10, 
BayRS 2126-3-2-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 43 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefasst:
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„(1) Die unteren Behörden für Gesundheit, Veterinärwesen, Ernährung und Verbraucherschutz führen jahrgangs-
weise im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung nach den §§ 6 und 7 Impfberatungen und Erhebungen zu Impfraten 
durch.“

§ 5

Änderung der  
Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen

§ 5 der Zuständigkeitsverordnung im Bauwesen (ZustVBau) vom 5. Juli 1994 (GVBl. S. 573, BayRS 2130-3-B),  
die zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.	 In Abs. 1 wird die Angabe „Nr. 1“ gestrichen.

2.	 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde im Sinn von Art. 83 Abs. 9 BayBO sind den Städten 
Pfaffenhofen a.d.Ilm und Waldsassen übertragen.“

§ 6

Änderung der  
Bayerischen Bauordnung

Die Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588, 
BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657), durch § 4 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 667) und durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 699) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 3 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4.	 Gebäudeklasse 4:

Gebäude mit einer Höhe bis zu 13 m und

a)	 Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m2 oder

b)	 Teilen von Nutzungseinheiten, die durch Außen- oder Trennwände nach Art. 27 Abs. 2 Nr. 1 be-
grenzt sind und über von anderen Teilen unabhängige Rettungswege nach Art. 31 Abs. 1 verfügen, 
mit jeweils nicht mehr als 400 m2,“.

b)	 In Abs. 4 Nr. 21 wird die Angabe „19“ durch die Angabe „20“ ersetzt.

2.	 Art. 20 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Wenn Gefahren im Sinne des Art. 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die oberste Bauaufsichtsbehörde im 
Einzelfall erklären, dass ihre Zustimmung nicht erforderlich ist.“

3.	 Art. 53 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
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aa)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

„1Das Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr überträgt leistungsfähigen kreisangehörigen 
Gemeinden auf Antrag durch Rechtsverordnung die Aufgaben der unteren Bauaufsichtsbehörde.“

bb)	 In Satz 3 wird die Angabe „Abs. 3 Satz 1 bis 4“ durch die Angabe „Abs. 3 Satz 1 bis 3“ ersetzt.

cc)	 Die Sätze 5 und 6 werden aufgehoben.

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 4 wird aufgehoben. 

bb)	 Satz 5 wird Satz 4.

4.	 Art. 57 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 Nr. 12 wird wie folgt gefasst:

„12.	 folgende Werbeanlagen:

a)	 Werbeanlagen mit einer Ansichtsfläche bis zu 1,5 m2 sowie Waren- und Geldautomaten,

b)	 Schilder, die Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweisschilder), wenn sie vor 
Ortsdurchfahrten auf einer einzigen Tafel zusammengefasst sind,

c)	 Werbeanlagen an der Stätte der Leistung, an und auf Flugplätzen, Sportanlagen, auf abgegrenzten 
Versammlungsstätten, Ausstellungs- und Messegeländen, soweit sie nicht in die freie Landschaft 
wirken, mit einer freien Höhe bis zu 10 m,

sowie die damit verbundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt der Anlage, soweit sie in, 
auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden,“.

b)	 In Abs. 4 Nr. 1 wird die Angabe „öffentliche-rechtliche“ durch die Angabe „öffentlich-rechtliche“ ersetzt.

5.	 In Art. 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 wird die Angabe „Abs. 3 Satz 5“ durch die Angabe „Abs. 2 Satz 5“ ersetzt.

6.	 In Art. 67 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Nr. 3 oder 4 VwGO“ durch die Angabe „Nr. 3 oder Nr. 4 der Verwaltungs-
gerichtsordnung (VwGO)“ ersetzt.

7.	 In Art. 82 Abs. 5 Nr. 1 wird die Angabe „Art. 14“ durch die Angabe „Art. 16“ ersetzt.

8.	 Dem Art. 83 wird folgender Abs. 9 angefügt:

„(9) 1Eine bis zum Ablauf des 31. März 2026 erfolgte Übertragung von Aufgaben der unteren Bauaufsichts-
behörde gemäß Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 in der am 31. März 2026 geltenden Fassung gilt bis zum Ablauf des 
31. März 2031 fort. 2Art. 53 Abs. 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 3In den Fällen des Satzes 1 ist Art. 53 Abs. 2 
Satz 5 und 6 in der am 31. März 2026 geltenden Fassung weiter anzuwenden.“

§ 7

Änderung des  
Bayerischen Landesplanungsgesetzes

Das Bayerische Landesplanungsgesetz (BayLplG) vom 25. Juni 2012 (GVBl. S. 254, BayRS 230-1-W), das zuletzt 
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durch § 4 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 257) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 2 wird die Angabe „Art. 17“ durch die Angabe „Art. 19“ ersetzt.

b)	 In Nr. 4 wird die Angabe „des Raumordnungsverfahrens“ durch die Angabe „der Raumverträglichkeitsprüfung“ 
ersetzt.

c)	 Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefügt:

„5.	 in Aufstellung befindliche Ziele der Raumordnung:

Ziele der Raumordnung, die in einem Planentwurf enthalten sind, für den ein Beteiligungsverfahren ein-
geleitet wurde;“. 

d)	 Die bisherigen Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 6 und 7.

e)	 Die bisherige Nr. 7 wird Nr. 8 und die Angabe „Art. 19 und 21“ durch die Angabe „Art. 14 und 15“ ersetzt.

f)	 Die bisherige Nr. 8 wird Nr. 9.

2.	 Art. 4 wird wie folgt gefasst:

„Art. 4

Zielabweichungsverfahren

(1) 1Ist in einem Planungs- oder Genehmigungsverfahren ein Zielverstoß festgestellt, soll die zuständige Be-
hörde im Einzelfall in einem besonderen Verfahren einem Antrag auf Abweichung von einem Ziel der Raumordnung 
stattgeben, wenn die Abweichung unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und die Grundzüge der 
Planung nicht berührt werden. 2Die fachlich berührten öffentlichen Stellen der entsprechenden Verwaltungsstufe, 
die betroffenen Gemeinden und Regionalen Planungsverbände sind anzuhören. 3Darüber hinaus ist im Falle der 
beantragten Abweichung ausschließlich von einem in einem Regionalplan festgelegten Ziel der Raumordnung das 
Einvernehmen des betroffenen Regionalen Planungsverbands erforderlich. 4Im Übrigen gelten die Bestimmungen 
des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG).

(2) 1Zuständig für die Entscheidung über die Abweichung ausschließlich von einem in einem Regionalplan 
festgelegten Ziel der Raumordnung ist die höhere Landesplanungsbehörde, in deren Zuständigkeitsbereich sich 
der Regionale Planungsverband befindet, im Übrigen die oberste Landesplanungsbehörde. 2Antragsbefugt sind 
öffentliche Stellen und Personen des Privatrechts, die gemäß Art.  3 die Ziele der Raumordnung zu beachten 
haben. 3Darüber hinaus sind auch antragsbefugt Personen des Privatrechts, deren beantragtes Vorhaben der 
Planfeststellung oder der Genehmigung mit der Rechtswirkung der Planfeststellung bedarf oder deren beantragtes 
Vorhaben nach Art. 3 Abs. 2 zu beurteilen ist.“

3.	 Art. 8 wird wie folgt geändert:

a)	 Dem Abs. 1 wird folgender Satz 4 angefügt: 

„4Das Recht des jeweiligen Mitglieds, die Aufgabe selbst wahrzunehmen, bleibt hiervon unberührt, soweit dies 
der Aufgabenwahrnehmung des Regionalen Planungsverbands nicht widerspricht.“

b)	 In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Art. 19“ durch die Angabe „Art. 14“ ersetzt.

4.	 Art. 9 wird wie folgt geändert:
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a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„2Einer Genehmigung der Verbandssatzung durch die höhere Landesplanungsbehörde gemäß Art. 20 
Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) bedarf es nicht.“

bb)	 Die folgenden Sätze 3 und 4 werden angefügt:

„3Eine Wahrnehmung von Aufgaben und Befugnissen nach Art. 8 Abs. 1 Satz 3 setzt eine entsprechende 
Regelung in der Verbandssatzung voraus. 4Eine Umlagepflicht einzelner Verbandsmitglieder zur Finan-
zierung dieser Wahrnehmung setzt deren Einverständnis zur entsprechenden Änderung der Verbands-
satzung voraus.“

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

c)	 Abs. 3 wird Abs. 2.

5.	 In Art. 10 Abs. 2 Satz 11 wird die Angabe „des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG)“ durch 
die Angabe „KommZG“ ersetzt.

6.	 Art. 12 wird wie folgt geändert:

a)	 Der Überschrift wird die Angabe „ , Verordnungsermächtigung“ angefügt.

b)	 In Satz 2 wird die Angabe „wird durch Rechtsverordnung der Staatsregierung bestimmt“ durch die Angabe 
„regelt die oberste Landesplanungsbehörde durch Rechtsverordnung“ ersetzt.

7.	 Art. 13 wird wie folgt gefasst:

„Art. 13

Landesplanungsbeirat, Verordnungsermächtigung

1Bei der obersten Landesplanungsbehörde besteht ein Landesplanungsbeirat, der diese durch Gutachten, 
Anregungen und Empfehlungen unterstützt. 2Den Vorsitz führt die oberste Landesplanungsbehörde. 3Das Nähere 
regelt die oberste Landesplanungsbehörde durch Rechtsverordnung.“

8.	 Nach Art. 13 werden die folgenden Art. 14 und 15 eingefügt:

„Art. 14

Landesentwicklungsprogramm, Verordnungsermächtigung

(1) 1Das Landesentwicklungsprogramm legt die Grundzüge der anzustrebenden räumlichen Ordnung und 
Entwicklung des Staatsgebiets fest. 2Insoweit können auch für überregionale Teilräume besondere Festlegungen 
getroffen werden. 3Festlegungen zu einzelnen Planungen und Maßnahmen können in das Landesentwicklungs-
programm aufgenommen werden, wenn die Planungen und Maßnahmen für das ganze Staatsgebiet oder größere 
Teile desselben raumbedeutsam sind.

(2) Das Landesentwicklungsprogramm darf enthalten

1.	 die Einteilung des Staatsgebiets in Regionen,

2.	 die Festlegung der Zentralen Orte sowie Vorgaben für deren Sicherung und Entwicklung hinsichtlich ihrer 
zentralörtlichen Aufgaben sowie Vorgaben für die Bestimmung der Zentralen Orte der Grundversorgung; 
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Art. 15 Abs. 2 Nr. 1 bleibt unberührt,

3.	 die Gebiete, die hinsichtlich ihrer Problemlage, ihres Ordnungsbedarfs und ihrer angestrebten Entwicklung 
einheitlich zu behandeln sind (Gebietskategorien), sowie die entsprechend ihrer jeweiligen Eigenart erforder-
lichen übergeordneten Festlegungen und

4.	 landesweit raumbedeutsame Festlegungen.

(3) 1Das Landesentwicklungsprogramm wird von der obersten Landesplanungsbehörde ausgearbeitet. 2Die 
im Landesentwicklungsprogramm enthaltenen Festlegungen werden von der Staatsregierung mit Zustimmung des 
Landtags als Rechtsverordnung beschlossen.

Art. 15

Regionalpläne

(1) 1Regionalpläne sind aus dem Landesentwicklungsprogramm zu entwickeln. 2Sie legen unter Beachtung 
der im Landesentwicklungsprogramm festgelegten Ziele der Raumordnung die anzustrebende räumliche Ordnung 
und Entwicklung einer Region fest.

(2) Regionalpläne dürfen enthalten

1.	 die Festlegung der Zentralen Orte der Grundversorgung sowie Vorgaben für deren Sicherung und Entwick-
lung hinsichtlich ihrer zentralörtlichen Aufgaben,

2.	 Festlegungen zu den Gebietskategorien und

3.	 regionsweit raumbedeutsame Festlegungen.

(3) 1Regionalpläne werden von den zuständigen Regionalen Planungsverbänden ausgearbeitet und die in 
ihnen enthaltenen Festlegungen von den Regionalen Planungsverbänden im Einvernehmen mit der zuständigen 
höheren Landesplanungsbehörde als Rechtsverordnung beschlossen. 2Das Einvernehmen beschränkt sich auf 
die formelle und materielle Rechtmäßigkeit des Regionalplans.“

9.	 Der bisherige Art. 14 wird Art. 16 und Abs. 2 wie folgt geändert:

a)	 Satz 2 wird aufgehoben.

b)	 Satz 3 wird Satz 2.

c)	 Die folgenden Sätze 3 bis 5 werden angefügt:

„3Ein oder mehrere Ausschlussgebiete dürfen nur in Zusammenhang mit einem oder mehreren Vorranggebieten 
und nur festgelegt werden, wenn der jeweiligen Nutzung oder Funktion substanziell Raum verschafft wird. 
4Diese Festlegungen müssen auf der Grundlage eines gesamträumlichen Planungskonzepts erfolgen. 5Dabei 
ist eine systematische Unterscheidung, ob der Ausschluss aus tatsächlichen, rechtlichen oder planerischen 
Gründen erfolgt, nicht erforderlich.“

10.	 Der bisherige Art. 15 wird Art. 17 und wie folgt geändert:

a)	 Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Art. 17

Umweltprüfung“.
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b)	 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen ist eine Umweltprüfung durchzuführen, wenn sie auf-
grund anderer Vorschriften erforderlich ist, und als gesonderter Bestandteil des Begründungsentwurfs früh-
zeitig ein Umweltbericht zu erstellen.“

c)	 In Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „unter Beteiligung“ durch die Angabe „nach Anhörung“ ersetzt.

d)	 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „kann“ durch die Angabe „soll“ ersetzt und die Angabe „unter Berücksichtigung“ 
wird gestrichen.

bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „unter Beteiligung“ durch die Angabe „nach Anhörung“ ersetzt.

e)	 In Abs. 5 wird die Angabe „kann“ durch die Angabe „soll“ ersetzt.

11.	 Der bisherige Art. 16 wird Art. 18 und wie folgt gefasst:

„Art. 18

Beteiligungsverfahren

(1) 1Im Rahmen der Aufstellung von Raumordnungsplänen erhalten die Öffentlichkeit und die öffentlichen 
Stellen Gelegenheit zur Stellungnahme. 2Dazu wird der Entwurf des Raumordnungsplans für sechs Wochen (Ver-
öffentlichungsfrist) im Internet veröffentlicht. 3Die Frist kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen 
verlängert oder verkürzt werden. 4Auf Anfrage soll eine alternative Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt 
werden. 5Dies sowie die Internetadresse, die Veröffentlichungsfrist und die Stelle, bei der die Gelegenheit besteht, 
elektronisch oder bei Bedarf schriftlich bis zum Ende der Veröffentlichungsfrist Stellung zu nehmen, sind vorher 
ortsüblich bekannt zu machen. 6Zudem ist in der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass alle Stellungnahmen 
mit Ablauf der Veröffentlichungsfrist ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 
7Rechtsansprüche werden durch die Beteiligung nicht begründet.

(2) 1Zeitgleich zum Verfahren nach Abs. 1 ist folgenden Stellen elektronisch Gelegenheit zur Abgabe einer 
ausschließlich elektronischen Stellungnahme zu geben:

1.	 die öffentlichen Stellen und die in Art. 3 Abs. 1 Satz 2 genannten Personen des Privatrechts, für die eine Be-
achtenspflicht begründet werden soll,

2.	 nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannte Vereine, soweit sie in ihrem satzungsgemäßen Aufga-
benbereich berührt sind,

3.	 die betroffenen Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschafts- sowie Sozialverbände,

4.	 die zuständige Stelle des benachbarten Landes, soweit sich die Durchführung des Raumordnungsplans im 
dortigen Gebiet auswirken kann,

5.	 die zuständige Stelle des Nachbarstaates nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit, 
soweit die Durchführung eines Raumordnungsplans dort erhebliche Auswirkungen haben kann; bei erheblichen 
Umweltauswirkungen zusätzlich nach den §§ 60 und 61 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG).

2Für das Verfahren gilt Abs. 1 entsprechend. 3Zum Entwurf des Landesentwicklungsprogramms ist zusätzlich auch 
den kommunalen Spitzenverbänden im Freistaat Bayern elektronisch Gelegenheit zur Abgabe einer ausschließlich 
elektronischen Stellungnahme zu geben. 
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(3) 1Die oberste Landesplanungsbehörde ist für das Beteiligungsverfahren zum Landesentwicklungsprogramm, 
der Regionale Planungsverband für das Beteiligungsverfahren zum Regionalplan zuständig. 2Im Rahmen des 
Beteiligungsverfahrens zum Regionalplan erfolgt die Bekanntmachung nach Abs. 1 Satz 5 durch die regional be-
troffenen höheren Landesplanungsbehörden, Landratsämter und kreisfreien Gemeinden.

(4) 1Bei einer geringfügigen Änderung eines Raumordnungsplans soll die Beteiligung auf die von der Änderung 
in ihren Belangen berührte Öffentlichkeit und auf die von der Änderung in ihren Belangen berührten öffentlichen 
Stellen beschränkt werden, wenn die Änderung voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen gemäß 
dem Umweltbericht nach Art. 17 haben wird und keine erhebliche Auswirkung auf Dritte zu erwarten ist. 2Für das 
Beteiligungsverfahren gelten die Abs. 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 entsprechend.

(5) 1Wird der Entwurf des Raumordnungsplans nach Durchführung des Beteiligungsverfahrens nach den 
Abs. 1 bis 4 geändert, ist dieses Verfahren erneut durchzuführen. 2Stellungnahmen dürfen nur zu den Änderungen 
abgegeben werden. 3Die Veröffentlichungsfrist soll angemessen verkürzt werden. 4Die Beteiligung soll auf die von 
der Änderung in ihren Belangen berührte Öffentlichkeit und auf die von der Änderung in ihren Belangen berührten 
öffentlichen Stellen beschränkt werden. 5Werden durch die Änderungen keine neuen Beachtenspflichten einge-
führt oder keine bestehenden verstärkt und die Grundzüge der Planung nicht berührt, kann von einem erneuten 
Beteiligungsverfahren abgesehen werden.

(6) 1Raumordnungspläne benachbarter Planungsräume innerhalb des Bundesgebiets sind aufeinander ab-
zustimmen. 2Wird der Entwurf eines außerbayerischen Raumordnungsplans mit der obersten Landesplanungsbe-
hörde oder einem Regionalen Planungsverband abgestimmt, beteiligen die höheren Landesplanungsbehörden, 
in deren Zuständigkeitsbereich Auswirkungen dieses Raumordnungsplans zu erwarten sind, die Öffentlichkeit 
gemäß Abs. 1 entsprechend, soweit Vorgaben der außerbayerischen Stelle nicht entgegenstehen. 3In der Be-
kanntmachung ist darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit zur Stellungnahme gegenüber der Stelle, mit der der 
außerbayerische Raumordnungsplan abgestimmt wird, besteht. 4Soweit auch die im Rahmen der Umweltprüfung 
erstellten Unterlagen übermittelt worden sind, ist den in Art. 17 Abs. 3 genannten Behörden innerhalb einer ange-
messenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.“

12.	 Der bisherige Art. 17 wird Art. 19 und wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Angabe „die Belange“ durch die Angabe „diese“ ersetzt.

b)	 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 werden die Angabe „Art. 20“ durch die Angabe „Art. 14“ sowie die Angabe „Art. 22“ durch die 
Angabe „Art. 15“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 2 wird die Angabe „Art. 15“ durch die Angabe „Art. 17“ ersetzt.

cc)	 In Nr. 3 wird die Angabe „Art. 16“ durch die Angabe „Art. 18“ ersetzt.

13.	 Der bisherige Art. 18 wird Art. 20 und wie folgt gefasst:

„Art. 20

Bekanntmachung und  
Einstellung ins Internet

(1) Das Landesentwicklungsprogramm wird durch die Staatsregierung, der Regionalplan durch die zuständige 
höhere Landesplanungsbehörde bekanntgemacht.

(2) 1Ab dem Tag des Inkrafttretens ist das Landesentwicklungsprogramm von der obersten Landesplanungs-
behörde, der Regionalplan von den regional betroffenen höheren Landesplanungsbehörden zusätzlich mit der 
Begründung zu den Festlegungen ins Internet einzustellen und zur Einsichtnahme vorzuhalten. 2Hierauf ist im 
jeweiligen Veröffentlichungsblatt hinzuweisen. 3Die Begründung des Raumordnungsplans enthält auch
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1.	 eine zusammenfassende Erklärung,

a)	 wie Umwelterwägungen in den Raumordnungsplan einbezogen wurden,

b)	 wie der nach Art. 17 erstellte Umweltbericht, die Ergebnisse der Beteiligungsverfahren nach Art. 18 sowie 
die geprüften Alternativen in der Abwägung berücksichtigt wurden und

2.	 eine Zusammenstellung der Maßnahmen, die für eine Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der 
Verwirklichung des Raumordnungsplans durchgeführt werden sollen.“

14.	 Die bisherigen Art. 19 bis 22 werden aufgehoben.

15.	 Art. 23 wird Art. 21 und wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 werden die Angabe „Art. 16“ durch die Angabe „Art. 18“ sowie die Angabe „einzelne Personen 
oder öffentliche Stellen nicht beteiligt worden sind oder eine grenzüberschreitende Beteiligung fehlerhaft 
erfolgt ist“ durch die Angabe „Einzelne der nach Art. 18 Abs. 2 zu Beteiligenden nicht oder fehlerhaft be-
teiligt worden sind“ ersetzt.

bb)	 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2.	 die Vorschrift des Art. 16 Abs. 4 über die Begründung der Festlegungen im Raumordnungsplan 
sowie in seinen Entwürfen verletzt worden ist; dabei ist unbeachtlich, wenn die Begründung unvoll-
ständig ist; oder“.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Nr. 1 wird aufgehoben.

bb)	 In Nr. 2 wird die Angabe „2.“ gestrichen.

c)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „Art. 17“ durch die Angabe „Art. 19“ ersetzt.

bb)	 Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Werden in einem Raumordnungsplan ein oder mehrere Ausschlussgebiete in Zusammenhang mit einem 
oder mehreren Vorranggebieten fehlerhaft festgelegt, bleibt der Raumordnungsplan im Übrigen wirksam, 
sofern der vorrangigen Nutzung oder Funktion durch die übrigen Vorranggebiete substanziell Raum ver-
schafft wird.“

d)	 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Art. 15“ durch die Angabe „Art. 17“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 1 wird die Angabe „Art. 15“ durch die Angabe „Art. 17“ sowie die Angabe „Art. 18“ durch die Angabe 
„Art. 20 Abs. 2“ ersetzt.

cc)	 In Nr. 2 wird die Angabe „Art. 15“ jeweils durch die Angabe „Art. 17“ ersetzt.

e)	 Abs. 5 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „eines Jahres“ durch die Angabe „von sechs Monaten“ ersetzt.
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bb)	 Nr. 2 wird aufgehoben.

cc)	 Nr. 3 wird Nr. 2 und die Angabe „nach Abs. 3 beachtliche Mängel“ wird durch die Angabe „ein nach Abs. 3 
beachtlicher Mangel“ ersetzt.

dd)	 Nr. 4 wird Nr. 3.

f)	 Abs. 7 wird aufgehoben.

16.	 Die Art. 24 und 25 werden die Art. 22 und 23 und wie folgt gefasst:

„Art. 22

Gegenstand einer Raumverträglichkeitsprüfung,  
Zuständigkeit

(1) 1Vorhaben von erheblicher überörtlicher Raumbedeutsamkeit sind vor Entscheidung über die Zulässigkeit 
auf ihre Raumverträglichkeit zu prüfen, es sei denn, die höhere Landesplanungsbehörde sieht hiervon ab. 2Die 
Raumverträglichkeitsprüfung beinhaltet

1.	 die Prüfung der raumbedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens unter überörtlichen Gesichtspunkten, ins-
besondere auf die Wirtschafts-, Siedlungs-, Infra- und Freiraumstruktur sowie die Übereinstimmung mit den 
Erfordernissen der Raumordnung und der Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen, 

2.	 die Prüfung der vom Vorhabenträger eingebrachten ernsthaft in Betracht kommenden Alternativen und

3.	 die überschlägige Prüfung überörtlich raumbedeutsamer Belange des Umweltschutzes im Hinblick auf die 
Auswirkungen des Vorhabens auf Schutzgüter nach § 2 Abs. 1 UVPG unter Berücksichtigung der Kriterien 
nach Anlage 3 UVPG.

3Raumverträglichkeitsprüfungen werden ausschließlich im öffentlichen Interesse durchgeführt.

(2) 1Zuständig für die Raumverträglichkeitsprüfung ist die höhere Landesplanungsbehörde, in deren örtlichen 
Zuständigkeitsbereich das Vorhaben liegt. 2Die oberste Landesplanungsbehörde kann bei Vorhaben, von denen 
mehrere höhere Landesplanungsbehörden betroffen werden, eine von ihnen für zuständig erklären. 3Diese ent-
scheidet im Benehmen mit den übrigen betroffenen höheren Landesplanungsbehörden.

Art. 23

Durchführung und Abschluss einer  
Raumverträglichkeitsprüfung

(1) 1Der Vorhabenträger legt der höheren Landesplanungsbehörde in einem elektronischen Format die Unter
lagen vor, die notwendig sind, um über die Erforderlichkeit einer Raumverträglichkeitsprüfung entscheiden zu 
können. 2Die höhere Landesplanungsbehörde prüft die eingereichten Unterlagen und entscheidet innerhalb von 
vier Wochen über die Erforderlichkeit einer Raumverträglichkeitsprüfung oder einer vereinfachten Raumverträg-
lichkeitsprüfung. 3Von einer Raumverträglichkeitsprüfung soll abgesehen werden, wenn das Vorhaben

1.	 Zielen der Raumordnung offensichtlich entspricht oder widerspricht oder

2.	 den Festsetzungen eines den Zielen der Raumordnung angepassten Bebauungsplans nach § 12 oder § 30 
Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) entspricht oder widerspricht und sich die Zulässigkeit des Vorhabens 
nicht nach einem Planfeststellungsverfahren oder einem sonstigen Verfahren mit den Rechtswirkungen der 
Planfeststellung bestimmt.
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4Bei Vorhaben von öffentlichen Stellen des Bundes, von anderen öffentlichen Stellen, die im Auftrag des Bundes 
tätig sind, sowie von Personen des Privatrechts nach § 5 Abs. 1 ROG entscheidet die höhere Landesplanungs-
behörde im Benehmen mit der zuständigen Stelle oder Person über die Erforderlichkeit der Raumverträglichkeits-
prüfung.

(2) 1Wird eine Raumverträglichkeitsprüfung durchgeführt, sind die für eine Bewertung der überörtlichen raum-
bedeutsamen Auswirkungen des Vorhabens nach Art. 22 Abs. 1 Satz 2 erforderlichen Unterlagen vom Vorhaben-
träger bei der höheren Landesplanungsbehörde einzureichen. 2Soll eine vereinfachte Raumverträglichkeitsprüfung 
durchgeführt werden, sind die erforderlichen Unterlagen, die für das Trägerverfahren notwendig sind, vom Vorha-
benträger auch bei der höheren Landesplanungsbehörde vorzulegen. 3Bei Vorhaben der Verteidigung entscheidet 
das hierfür zuständige Bundesministerium oder die von ihm bestimmte Stelle, bei Vorhaben des Zivilschutzes die 
zuständige Stelle über Art und Umfang der Angaben für das Vorhaben.

(3) 1Im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung erhalten die Öffentlichkeit und die öffentlichen Stellen die 
Möglichkeit zur Stellungnahme. 2Dazu werden die Unterlagen für vier Wochen (Veröffentlichungsfrist) im Internet 
veröffentlicht; die Frist kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlängert werden. 3Auf Anfrage 
soll eine alternative Zugangsmöglichkeit zur Verfügung gestellt werden. 4Dies sowie die Internetadresse, die Ver-
öffentlichungsfrist und die Stelle, bei der die Gelegenheit besteht, elektronisch oder bei Bedarf schriftlich bis zum 
Ende der Veröffentlichungsfrist Stellung zu nehmen, sind vorher ortsüblich bekannt zu machen. 5Zudem ist in 
der Bekanntmachung darauf hinzuweisen, dass alle Stellungnahmen mit Ablauf der Veröffentlichungsfrist für die-
ses Verfahren ausgeschlossen sind, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 6Rechtsansprüche  
werden durch die Beteiligung nicht begründet. 7Der Vorhabenträger hat Anspruch darauf, dass seine Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnisse nicht unbefugt offenbart werden. 8Gleiches gilt für Bund und Länder, wenn Anhaltspunkte 
dafür bestehen, dass bestimmte Angaben für die Interessen des Bundes oder des Landes nachteilig sein können 
oder diese nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen. 9Die höhere Landes-
planungsbehörde kann jedoch die Vorlage von aussagekräftigen Unterlagen verlangen, die das Vorhaben und 
dessen Auswirkungen ohne Preisgabe von Geheimnissen beschreiben. 10Bei Vorhaben der Verteidigung oder 
des Zivilschutzes können auf Verlangen der in Abs. 2 Satz 3 genannten Stellen die Beteiligung der Öffentlichkeit 
einschränkt oder ausgeschlossen werden.

(4) 1Zeitgleich zum Verfahren nach Abs. 3 ist folgenden Stellen elektronisch Gelegenheit zur Abgabe einer 
ausschließlich elektronischen Stellungnahme zu geben:

1.	 öffentliche Stellen und sonstige Planungsträger, die von dem Vorhaben berührt sind,

2.	 nach Naturschutzrecht im Freistaat Bayern anerkannte Vereine, soweit sie in ihrem satzungsgemäßen Aufgaben
bereich berührt sind,

3.	 die betroffenen Wirtschafts-, Land- und Forstwirtschafts- sowie Sozialverbände,

4.	 die zuständige Stelle des benachbarten Landes, soweit sich das Vorhaben im dortigen Gebiet auswirken 
kann,

5.	 die zuständige Stelle des Nachbarstaates, soweit sich das Vorhaben im dortigen Gebiet erheblich auswirken 
kann, nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit.

2Abs. 3 gilt entsprechend.

(5) Die Beteiligung gemäß den Abs. 3 und 4 kann auch dadurch erfolgen, dass die höhere Landesplanungsbe-
hörde die in einem anderen Verfahren abgegebenen Stellungnahmen einschließlich der Äußerungen der Öffentlich-
keit, die für eine Raumverträglichkeitsprüfung erheblich sind, heranzieht (vereinfachte Raumverträglichkeitsprüfung).

(6) 1Die höhere Landesplanungsbehörde schließt die Raumverträglichkeitsprüfung innerhalb einer Frist von 
sechs Monaten nach Eingang der vollständigen Unterlagen, bei einer vereinfachten Raumverträglichkeitsprüfung 
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Eingang der in dem anderen Verfahren abgegebenen Stellungnah-
men einschließlich der Äußerungen der Öffentlichkeit, mit einer landesplanerischen Beurteilung in Form einer 
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gutachterlichen Stellungnahme ab und übermittelt diese dem Vorhabenträger und im Fall der vereinfachten Raum-
verträglichkeitsprüfung auch der für das andere Verfahren zuständigen Behörde. 2Erfolgt keine Übermittlung inner
halb der Frist nach Satz 1, kann die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens herbeigeführt werden. 
3In diesem Fall soll die höhere Landesplanungsbehörde die Raumverträglichkeitsprüfung zügig abschließen und 
der zuständigen Behörde sowie dem Vorhabenträger ihre landesplanerische Beurteilung zuleiten. 4Die landespla-
nerische Beurteilung wird im Internet veröffentlicht. 5Die Veröffentlichung ist bekanntzumachen. 6Die zuständige 
Behörde soll die Erkenntnisse aus der Raumverträglichkeitsprüfung nutzen und die landesplanerische Beurteilung 
auf Grundlage des Art. 3 Abs. 1 Satz 1 in ihre Entscheidung einbeziehen.

(7) Das Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung kann nur im Rahmen des Rechtsbehelfsverfahrens gegen 
die im nachfolgenden Verfahren getroffene Entscheidung überprüft werden.“

17.	 Art. 26 wird aufgehoben.

18.	 Art. 27 wird Art. 24 und wie folgt gefasst:

„Art. 24

Landesplanerische Stellungnahme

Wird keine Raumverträglichkeitsprüfung durchgeführt, gibt die höhere Landesplanungsbehörde im Rahmen 
einer fachrechtlichen Behördenbeteiligung eine landesplanerische Stellungnahme ab.“

19.	 Art. 28 wird Art. 25 und wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 werden die Angabe „oberste Landesplanungsbehörde kann“ durch die Angabe „Landesplanungsbe-
hörden können“ ersetzt sowie nach der Angabe „Art. 3“ die Angabe „Abs. 1“ und nach der Angabe „öffentlichen 
Stellen“ die Angabe „und Personen des Privatrechts“ eingefügt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Wortlaut wird Satz 1, die Angabe „oberste Landesplanungsbehörde kann“ wird durch die Angabe 
„Landesplanungsbehörden können“ ersetzt, nach der Angabe „Art. 3“ wird die Angabe „Abs. 1“ und nach 
der Angabe „öffentlichen Stellen“ wird die Angabe „und Personen des Privatrechts bis zu zwei Jahren“ 
eingefügt.

bb)	 Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Untersagung kann um ein weiteres Jahr verlängert werden.“

c)	 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) 1Zuständig für die Untersagung bei ausschließlich in einem Regionalplan festgelegten oder in Aufstel-
lung befindlichen Zielen der Raumordnung ist die höhere Landesplanungsbehörde, in deren Zuständigkeits-
bereich sich der Regionale Planungsverband befindet. 2Im Übrigen ist die oberste Landesplanungsbehörde 
zuständig.“

d)	 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Wortlaut wird Satz 1.

bb)	 Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Der Träger der zu untersagenden Planung oder Maßnahme ist zu hören.“

e)	 Die Abs. 5 und 6 werden aufgehoben.
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f)	 Die Abs. 7 und 8 werden die Abs. 5 und 6.

20.	 Art. 29 wird Art. 26.

21.	 Art. 30 wird Art. 27 und wie folgt gefasst:

„Art. 27

Mitteilungs- und Auskunftspflicht,  
Verwertung

1Die in Art. 3 Abs. 1 genannten öffentlichen Stellen des Freistaates Bayern und Personen des Privatrechts 
sind zu unverzüglicher Mitteilung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen gegenüber den betroffenen 
höheren Landesplanungsbehörden verpflichtet. 2Die sonstigen privaten Planungsträger sind verpflichtet, den Lan-
desplanungsbehörden auf Verlangen Auskunft über raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen zu erteilen. 
3Die Landesplanungsbehörden verwerten Informationen im Rahmen ihrer Aufgabenwahrnehmung, insbesondere 
zur Raumbeobachtung.“

22.	 Die Art. 31 und 32 werden aufgehoben.

23.	 Art. 33 wird Art. 28 und Abs. 1 wie folgt gefasst:

„(1) 1Die oberste Landesplanungsbehörde kann verlangen, dass die Gemeinden ihre rechtswirksamen Bau-
leitpläne an die Ziele der Raumordnung anpassen. 2Bei Anpassung ausschließlich an Ziele eines Regionalplans ist 
die höhere Landesplanungsbehörde zuständig.“

24.	 Art. 34 wird Art. 29 und in Satz 2 wird die Angabe „erhebt die oberste Landesplanungsbehörde“ durch die Angabe 
„werden“ ersetzt sowie nach der Angabe „Auslagen“ wird die Angabe „erhoben“ eingefügt.

25.	 Die Überschrift des Teils 7 wird wie folgt gefasst:

„Teil 7

Sonderregelungen und  
Schlussbestimmungen“.

26.	 Nach der Überschrift des Teils 7 werden die folgenden Art. 30 und 31 eingefügt:

„Art. 30

Vorrang des Staatsvertrages

Die Bestimmungen des Staatsvertrags zwischen dem Land Baden-Württemberg und dem Freistaat Bayern 
über die Zusammenarbeit bei der Landesentwicklung und über die Regionalplanung in der Region Donau-Iller 
vom 31. März 1973 (GVBl. S. 305, BayRS 01-1-7-W) in der jeweils geltenden Fassung haben Vorrang vor den Re-
gelungen dieses Gesetzes, soweit die Bestimmungen des Staatsvertrags von den Regelungen dieses Gesetzes 
abweichen.

Art. 31

Sonderregelung für  
Windenergie an Land

Die Ausweisung von Beschleunigungsgebieten richtet sich nach § 28 ROG in der am 15. August 2025 geltenden 
Fassung.“
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27.	 Art. 35 wird Art. 32 und wie folgt gefasst:

„Art. 32

Unanwendbarkeit des  
Raumordnungsgesetzes

Das Raumordnungsgesetz findet im sachlichen Anwendungsbereich dieses Gesetzes keine Anwendung, soweit 
dieses Gesetz nichts Abweichendes bestimmt.“

28.	 Art. 36 wird Art. 33 und wie folgt gefasst:

„Art. 33

Übergangsbestimmungen

(1) Verfahren zur Aufstellung von Raumordnungsplänen nach den Art. 14 und 15, für die vor dem 1. April 
2026 das Beteiligungsverfahren eingeleitet wurde, werden nach der am 31. März 2026 geltenden Fassung dieses 
Gesetzes abgeschlossen.

(2) Raumverträglichkeitsprüfungen nach Art. 22, für die die Unterlagen gemäß Art. 23 Abs. 2 vor dem 1. April 
2026 bei der zuständigen Behörde eingereicht wurden, werden nach der am 31. März 2026 geltenden Fassung 
dieses Gesetzes abgeschlossen. 

(3) Vor dem 1. April 2026 beantragte Zielabweichungsverfahren nach Art. 4 werden nach der am 31. März 
2026 geltenden Fassung dieses Gesetzes abgeschlossen. 

(4) 1Auf Raumordnungspläne, die vor dem 1. April 2026 in Kraft getreten sind, ist Art. 21 in der am 31. März 
2026 geltenden Fassung anzuwenden. 2Im Übrigen findet auf diese Art. 23 Abs. 2 in der am 31. März 2026 geltenden 
Fassung weiterhin Anwendung.“

29.	 Art. 37 wird Art. 34.

30.	 Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Angabe „(zu Art. 15 Abs. 2 Satz 2)“ wird durch die Angabe „(zu Art. 17 Abs. 2 Satz 2)“ ersetzt.

b)	 In Nr. 2 Satzteil vor Buchst. a wird die Angabe „Art. 15“ durch die Angabe „Art. 17“ ersetzt.

31.	 In Anlage 2 wird die Angabe „(zu Art. 15 Abs. 4 Satz 1)“ durch die Angabe „(zu Art. 17 Abs. 4 Satz 1)“ ersetzt.

§ 8

Änderung des  
Gerichtsverfassungsausführungsgesetzes

Das Gerichtsverfassungsausführungsgesetz (AGGVG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS  
300-1-1-J) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. 
S. 714) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Die Art. 8 und 29 werden aufgehoben.

2.	 In Art. 32 wird die Angabe „Girozentrale“ gestrichen. 

3.	 In Art. 34 Satz 1 wird die Angabe „die Kostenordnung“ durch die Angabe „das Gerichts- und Notarkostengesetz 
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(GNotKG)“ ersetzt. 

4.	 Art. 35 wird wie folgt gefasst:

„Art. 35

Mitteilung an das Nachlassgericht bei  
Sterbefällen außerhalb des Bundesgebietes

1Einen Sterbefall außerhalb des Bundesgebietes hat die Gemeinde, in der der Verstorbene seinen letzten 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hatte, dem Nachlassgericht ihres Bezirks mitzuteilen, sobald der Tod amt-
lich bekannt wird. 2Ist das Nachlassgericht, das die Mitteilung erhält, nicht zuständig, hat es die Todesanzeige an 
das zuständige Nachlassgericht abzugeben.“

5.	 Die Art. 38, 39, 43 und 51 werden aufgehoben.

6.	 In Art. 53 Abs. 1 wird nach der Angabe „Rechtsverordnung“ die Angabe „von der Regelung des § 2 Abs. 3 des 
Justizaktenaufbewahrungsgesetzes (JAktAG) Gebrauch zu machen und“ eingefügt.

7.	 Art. 66 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird aufgehoben. 

b)	 Die Abs. 2 bis 6 werden die Abs. 1 bis 5.

8.	 Art. 67 wird wie folgt geändert:

a)	 Im Wortlaut wird die Angabe „1)“ gestrichen.

b)	 Fußnote „1)“ wird aufgehoben.

§ 9

Änderung des  
Bayerischen Schlichtungsgesetzes

Art.  5 Abs.  3 des Bayerischen Schlichtungsgesetzes (BaySchlG) vom 25. April  2000 (GVBl. S.  268, BayRS  
300-1-5-J), das zuletzt durch § 2 Abs. 15 des Gesetzes vom 8. April 2013 (GVBl. S. 174) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	 In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen und die Angabe „Absätzen 1 und 2“ wird durch die Angabe 
„Abs. 1 und 2 sowie die nach Art. 22 des Gerichtsverfassungsausführungsgesetzes (AGGVG) anerkannten Güte-
stellen“ ersetzt.

2.	 Satz 2 wird aufgehoben.

§ 10

Änderung des  
Bayerischen Maßregelvollzugsgesetzes

Art. 47 Abs. 3 des Bayerischen Maßregelvollzugsgesetzes (BayMRVG) vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 222, BayRS 
312-3-A), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBl. S. 573) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:
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1.	 In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.

2.	 Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.

§ 11

Änderung des  
Mittelstandsförderungsgesetzes

Das Mittelstandsförderungsgesetz (MfG) vom 20. Dezember 2007 (GVBl. S. 926, BayRS 707-1-W), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 317 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2.	 Art. 19 wird aufgehoben.

§ 12

Änderung der  
Bayerischen Gaststättenverordnung

In § 1 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Gaststättenverordnung (BayGastV) vom 23. Februar 2016 (GVBl. S. 39, 
BayRS 7130-1-L), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 13. Mai 2025 (GVBl. S. 139) geändert worden ist, wird die 
Angabe „Art. 53 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 der Bayerischen Bauordnung“ durch die Angabe „Art. 53 Abs. 2 Satz 1 der Bayeri-
schen Bauordnung (BayBO)“ ersetzt.

§ 13

Änderung des  
Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen

Art. 15 des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen (VersoG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Juni 2008 (GVBl. S. 371, BayRS 763-1-I), das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2023 (GVBl. S. 327) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1.	 In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.

2.	 Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 14

Änderung der  
Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das  

öffentliche Versorgungswesen

Die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über das öffentliche Versorgungswesen (DVVersoG) vom 
20.  Dezember 1994 (GVBl. S.  1083, BayRS 763-1-1-I), die zuletzt durch Verordnung vom 30.  September 2019 
(GVBl. S. 611) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 wird die Angabe „Satz 1 VersoG“ durch die Angabe „Satz 1 des Gesetzes über das 
öffentliche Versorgungswesen (VersoG)“ ersetzt.
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2.	 In § 5 Abs. 2 Nr. 2 und § 9 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1“ jeweils gestrichen. 

§ 15

Änderung des  
Bayerischen Naturschutzgesetzes

Das Bayerische Naturschutzgesetz (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), das 
zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 3a wird aufgehoben. 

2.	 Art. 19 wird wie folgt geändert: 

a)	 Abs. 3 wird aufgehoben. 

b)	 Abs. 4 wird Abs. 3.

§ 16

Änderung des  
Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes

Art. 18 Abs. 3 des Bayerischen Behindertengleichstellungsgesetzes (BayBGG) vom 9. Juli 2003 (GVBl. S. 419, 
BayRS 805-9-A), das zuletzt durch § 1 und § 2 des Gesetzes vom 24. Juli 2020 (GVBl. S. 388) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:

„(3) Der oder die Beauftragte ist ressortübergreifend tätig und

1.	 arbeitet zur Erfüllung der Amtsaufgaben mit allen Geschäftsbereichen zusammen,

2.	 regt Maßnahmen zur verbesserten Teilhabe von Menschen mit Behinderung an,

3.	 bearbeitet unbeschadet des Petitionsrechts und der Entscheidungsverantwortung der vollziehenden Stellen die 
an ihn oder sie gerichteten Anregungen von einzelnen Betroffenen, Verbänden, Selbsthilfegruppen, kommunalen 
Beauftragten und anderen Organisationen im thematisch einschlägigen Bereich,

4.	 wird zu allen Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben der Staatsregierung frühzeitig angehört, 
soweit sie im Schwerpunkt thematisch einschlägige Fragen behandeln oder berühren.“

§ 17

Änderung des  
Bayerischen Lobbyregistergesetzes

Art. 7 des Bayerischen Lobbyregistergesetzes (BayLobbyRG) vom 6. Juli 2021 (GVBl. S. 386, BayRS 1100-7-I), 
das durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2021 (GVBl. S. 661) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Abs. 1 wird aufgehoben. 

2.	 In Abs. 2 wird die Angabe „(2)“ gestrichen.
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§ 18

Änderung des  
Bayerischen Beauftragtengesetzes

Art. 2 des Bayerischen Beauftragtengesetzes (BayBeauftrG) vom 25. März 2019 (GVBl. S. 58, BayRS 1102-12-S) 
wird wie folgt geändert:

1.	 In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.

2.	 Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 19

Änderung des  
Gesetzes über staatliche Auszeichnungen für die  

Rettung von Menschen aus Lebensgefahr

Das Gesetz über staatliche Auszeichnungen für die Rettung von Menschen aus Lebensgefahr in der in der Bay-
erischen Rechtssammlung (BayRS 1132-2-S) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 11 der 
Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Der Überschrift wird die Angabe „(LRAuszG)“ angefügt.

2.	 Art. 11 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen. 

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 20

Änderung des  
HföD-Gesetzes

Art. 15 des HföD-Gesetzes (HföDG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Oktober 2003 (GVBl. S. 818, 
BayRS 2030-1-3-F), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) geändert worden ist, 
wird aufgehoben.

§ 21

Änderung des  
Gesetzes über die Bildung von Versorgungsrücklagen im  

Freistaat Bayern

Das Gesetz über die Bildung von Versorgungsrücklagen im Freistaat Bayern (BayVersRücklG) vom 11. Dezember 
2012 (GVBl. S. 613, BayRS 2032-0-F), das zuletzt durch § 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 2019 (GVBl. S. 724) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2.	 Art. 7 Abs. 4 wird aufgehoben. 
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3.	 In Art. 10 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „im Bayerischen Staatsanzeiger“ gestrichen.

§ 22

Änderung des  
Bayerischen Gleichstellungsgesetzes

Das Bayerische Gleichstellungsgesetz (BayGlG) vom 24. Mai 1996 (GVBl. S. 186, BayRS 2039-1-A), das zuletzt 
durch Gesetz vom 8. Juli 2025 (GVBl. S. 206) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 21 wird aufgehoben.

2.	 Art. 22 wird Art. 21.

3.	 Art. 23 wird aufgehoben.

4.	 Art. 24 wird Art. 22.

§ 23

Änderung des  
Bayerischen Pflegendengesetzes

In Art. 4 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Pflegendengesetzes (BayPfleG) vom 24. April 2017 (GVBl. S. 78, BayRS 
2124-2-G), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2024 (GVBl. S. 205) geändert worden ist, wird 
die Angabe „und diesen in regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle fünf Jahre, zu evaluieren“ gestrichen.

§ 24

Änderung des  
Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes

Art.  4 des Bayerischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes (BayPsychKHG) vom 24.  Juli 2018 (GVBl. S.  583,  
BayRS 2128-2-A/G), das zuletzt durch § 8 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 718) geändert worden ist, 
wird aufgehoben.

§ 25

Änderung des  
Bayerischen Klimaschutzgesetzes

Art. 9 des Bayerischen Klimaschutzgesetzes (BayKlimaG) vom 23. November 2020 (GVBl. S. 598, 656, BayRS 
2129-5-1-U), das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 704) geändert worden ist, wird 
aufgehoben.

§ 26

Änderung des  
Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes

Das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz (BayHIG) vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2210-1-3-WK), 
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das zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.	 Art. 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 2 wird aufgehoben.

b)	 Satz 3 wird Satz 2 und die Angabe „und externen Evaluierungseinrichtungen nach Satz 2“ wird gestrichen. 

c)	 Die Sätze 4 und 5 werden die Sätze 3 und 4.

2.	 In Art. 31 Abs. 8 Halbsatz 2 wird die Angabe „und legt dem Hochschulrat jährlich einen Bericht der Hochschul-
leitung über die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule vor (Rechenschaftsbericht), der insbesondere auch die 
Erfüllung der Aufgaben der Hochschule nach Art. 22 Abs. 1 einschließt“ gestrichen.

3.	 Art. 40 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Die Nrn. 3 und 4 werden aufgehoben.

b)	 Die Nrn. 5 und 6 werden die Nrn. 3 und 4.

4.	 Art. 84 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 4 wird aufgehoben.

b)	 Satz 5 wird Satz 4.

§ 27

Änderung des  
Bayerischen Universitätsklinikagesetzes

Art. 17 Satz 3 des Bayerischen Universitätsklinikagesetzes (BayUniKlinG) vom 23. Mai 2006 (GVBl. S. 285, BayRS 
2210-2-4-WK), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 259) geändert worden ist, wird aufgehoben.

§ 28

Änderung des  
Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes

Art.  3 des Bayerischen Hochschulzulassungsgesetzes (BayHZG) vom 9.  Mai 2007 (GVBl. S.  320, BayRS  
2210-8-2-WK), das zuletzt durch Art. 130f Abs. 8 des Gesetzes vom 5. August 2022 (GVBl. S. 414) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Abs. 4 wird aufgehoben.

2.	 Abs. 5 wird Abs. 4 und nach der Angabe „Staatsministerium“ wird die Angabe „für Wissenschaft und Kunst (Staats-
ministerium)“ eingefügt.

§ 29

Änderung des  
Bayerischen Eliteförderungsgesetzes
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Art. 4 Abs. 3 des Bayerischen Eliteförderungsgesetzes (BayEFG) vom 26. April 2005 (GVBl. S. 104, BayRS  
2230-2-3-WK), das zuletzt durch § 1 Abs. 213 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird aufgehoben.

§ 30

Änderung des  
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes

Art. 14 Abs. 5 und Art. 14a Abs. 5 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) vom 
8. Juli 2005 (GVBl. S. 236, BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBl. 
S. 570) geändert worden ist, werden aufgehoben.

§ 31

Änderung des  
Bayerischen Erwachsenenbildungsförderungsgesetzes

Das Bayerische Erwachsenenbildungsförderungsgesetz (BayEbFöG) vom 31. Juli 2018 (GVBl. S. 662, BayRS 
2239-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 10. August 2023 (GVBl. S. 501) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 4 wird die Angabe „ , “ am Ende durch die Angabe „und“ ersetzt.

b)	 Nr. 5 wird aufgehoben.

c)	 Nr. 6 wird Nr. 5. 

2.	 Art. 12 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird aufgehoben. 

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Angabe „(2)“ wird gestrichen.

bb)	 In Satz 1 werden die Angabe „ihrerseits“ und die Angabe „jeweils rechtzeitig vorher“ gestrichen.

§ 32

Änderung des  
Bayerischen Rundfunkgesetzes

Art. 21 Abs. 9 des Bayerischen Rundfunkgesetzes (BayRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 
2003 (GVBl. S. 792, BayRS 2251-1-S), das zuletzt durch Gesetz vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 448) geändert worden 
ist, wird aufgehoben.

§ 33

Änderung des  
Bayerischen Mediengesetzes
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Art. 20 des Bayerischen Mediengesetzes (BayMG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Oktober 2003 
(GVBl. S. 799, BayRS 2251-4-S), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 584) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Abs. 9 wird aufgehoben.

2.	 Abs. 10 wird Abs. 9.

§ 34

Änderung des  
Staatsforstengesetzes

Art. 6 Abs. 4 des Staatsforstengesetzes (StFoG) vom 9. Mai 2005 (GVBl. S. 138, BayRS 7902-0-W), das zuletzt 
durch § 1 Abs. 78 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird aufgehoben.

§ 35

Änderung des  
Bayerischen Waldgesetzes

Art. 25 des Bayerischen Waldgesetzes (BayWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Juli 2005 (GVBl. 
S. 313, BayRS 7902-1-L), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 693) geändert worden ist, wird 
aufgehoben.

§ 36

Änderung der  
Verordnung über Zuständigkeiten im  

Verkehrswesen

In § 6 Nr. 3 Buchst. c der Verordnung über Zuständigkeiten im Verkehrswesen (ZustVVerk) vom 22. Dezember 
1998 (GVBl. S. 1025, BayRS 9210-2-I/B), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 16. Dezember 2025 (GVBl. S. 729) 
geändert worden ist, wird die Angabe „Nr. 1“ gestrichen.

§ 37

Änderung des  
Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

Das Bayerische Rettungsdienstgesetz (BayRDG) vom 22. Juli 2008 (GVBl. S. 429, BayRS 215-5-1-I), das zuletzt 
durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 636) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 35 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 3 wird aufgehoben.

b)	 Satz 4 wird Satz 3.

2.	 Art. 41 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.
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b)	 Satz 2 wird aufgehoben.

§ 38

Änderung des  
Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern

Das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern (BayÖPNVG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 30. Juli 1996 (GVBl. S. 336, BayRS 922-1-B), das zuletzt durch § 17 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 
(GVBl. S. 605) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Art. 4 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „dem Stand der Technik und“ gestrichen.

2.	 Art. 17 wird aufgehoben.

3.	 Art. 29 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.

b)	 Satz 2 wird aufgehoben.

§ 39

Änderung des  
Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen

In Art. 113b Abs. 9 Satz 2 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz 
vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 260) geändert worden ist, wird die Angabe „nach dem jeweils neuesten Stand der Technik“ 
gestrichen.

§ 40

Änderung der  
Landeswahlordnung

§ 88 der Landeswahlordnung (LWO) vom 16. Februar 2003 (GVBl. S. 62, BayRS 111-1-1-I), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 27. Januar 2023 (GVBl. S. 43) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Die Inhaltsübersicht wird gestrichen.

2.	 In Abs. 1 Nr. 1 wird die Angabe „Staatsanzeiger“ durch die Angabe „Bayerischen Ministerialblatt“ ersetzt.

3.	 In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „nach aktuellem Stand der Technik“ gestrichen.

§ 41

Änderung des  
Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes

Das Bayerische Verfassungsschutzgesetz (BayVSG) vom 12. Juli 2016 (GVBl. S. 145, BayRS 12-1-I), das zuletzt 
durch § 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2023 (GVBl. S. 374) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1.	 In Art. 10 Abs. 2 Satz 2 und 3 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik“ jeweils gestrichen.

2.	 Art. 33 wird wie folgt gefasst:

„Art. 33

Einschränkung von  
Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte der Versammlungsfreiheit, auf Unverletzlichkeit der Wohnung 
und das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 8 Abs. 1, Art. 10 und 13 GG, Art. 106 Abs. 3, Art. 112 und 113 der 
Verfassung) eingeschränkt werden.“

§ 42

Änderung des  
Polizeiaufgabengesetzes

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 (GVBl. S. 397, 
BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 635) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	 Art. 27 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„5Personenbezogene Daten sind vor der Verwertung von Datenträgern zu löschen.“

2.	 In Art. 42 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik“ gestrichen.

3.	 In Art. 45 Abs. 1 Satz 5 und Art. 48 Abs. 7 wird die Angabe „entsprechend dem Stand der Technik“ jeweils gestrichen.

4.	 Art. 100 wird wie folgt gefasst:

„Art. 100

Einschränkung von  
Grundrechten

Auf Grund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Freiheit der 
Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 des Grundgesetzes und Art. 102 Abs. 1 der Verfassung), auf Versammlungsfrei-
heit (Art. 8 Abs. 1 des Grundgesetzes und Art. 113 der Verfassung), des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses 
(Art. 10 des Grundgesetzes und Art. 112 Abs. 1 der Verfassung) sowie auf Freizügigkeit (Art. 11 des Grundgeset-
zes und Art. 109 der Verfassung) und auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des Grundgesetzes und Art. 106 
Abs. 3 der Verfassung) eingeschränkt werden.“

§ 43

Änderung des  
Polizeiorganisationsgesetzes

In Art. 15 Abs. 1 Nr. 2 des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 
2012-2-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 247) 
geändert worden ist, wird vor der Angabe „kommunikationstechnischen“ die Angabe „polizeilich anforderungsgerecht 
nutzbaren“ eingefügt und die Angabe „nach dem Stand der Technik“ wird gestrichen.
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§ 44

Änderung des  
Bayerischen Beamtengesetzes

In Art. 104 Abs. 2 Satz 4 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500, BayRS 
2030-1-1-F), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 643) geändert worden 
ist, wird die Angabe „entsprechend dem Stand der Technik“ durch die Angabe „ausreichend“ ersetzt.

§ 45

Änderung des  
Bayerischen Digitalgesetzes

Das Bayerische Digitalgesetz (BayDiG) vom 22. Juli 2022 (GVBl. S. 374, BayRS 206-1-D), das zuletzt durch § 3 
des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 599) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 30 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Für das Nutzerkonto ist angemessene Sicherheit zu gewährleisten.“

2.	 In Art. 33 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik“ gestrichen.

3.	 In Art. 39 Abs. 1 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik und“ durch die Angabe „mit“ ersetzt.

4.	 In Art. 48 Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik ist“ durch die Angabe „ist ausreichend“ 
ersetzt.

§ 46

Änderung der  
Bayerischen Digitalverordnung

§ 1 der Bayerischen Digitalverordnung (BayDiV) vom 11. Juli 2023 (GVBl. S. 464, BayRS 206-1-1-D), die zuletzt 
durch die §§ 1 und 2 der Verordnung vom 12. Dezember 2025 (GVBl. S. 714) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.	 In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen.

2.	 Abs. 2 wird aufgehoben.

§ 47

Änderung der  
Meldedatenverordnung

Die Meldedatenverordnung (MeldDV) vom 15. September 2015 (GVBl. S. 357, BayRS 210-3-2-I), die zuletzt durch 
Verordnung vom 8. Oktober 2025 (GVBl. S. 549) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In § 2 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „nach dem jeweiligen Stand der Technik“ jeweils durch die 
Angabe „angemessen“ ersetzt.

2.	 In § 4 Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik“ gestrichen.
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§ 48

Änderung der  
Verordnung über das  

zentrale elektronische Personenstandsregister

Die Verordnung über das zentrale elektronische Personenstandsregister (ZEPRV) vom 16.  Juli 2013 (GVBl. 
S. 468, BayRS 211-5-I), die durch § 2 Abs. 11 des Gesetzes vom 17. Juli 2015 (GVBl. S. 243) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 In § 3 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „durch eine Verschlüsselung nach dem Stand der Technik“ durch die Angabe 
„anlassgerecht zu verschlüsseln“ ersetzt.

2.	 § 4 Abs. 3 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„5Eine elektronische Übermittlung der Stichproben ist in geeigneter Weise zu verschlüsseln.“

§ 49

Änderung der  
Krebsregisterverordnung

In § 12 Abs. 1 der Krebsregisterverordnung (BayKRegV) vom 26. März 2018 (GVBl. S. 201, BayRS 2126-12-1-G) 
wird die Angabe „dem jeweiligen Stand der Technik und“ gestrichen.

§ 50

Änderung der  
Bestattungsverordnung

In § 30 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 der Bestattungsverordnung (BestV) vom 1. März 2001 (GVBl. S. 92, 190, BayRS 
2127-1-1-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 48 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) und die §§ 1 und 2 der 
Verordnung vom 10. Juni 2024 (GVBl. S. 160) geändert worden ist, wird die Angabe „nach dem Stand der Technik die 
geringstmöglichen“ durch die Angabe „keine unangemessenen“ ersetzt.

§ 51

Änderung des  
Gesetzes über Anforderungen an den Lärmschutz bei  

Kinder- und Jugendspieleinrichtungen

Art. 4 des Gesetzes über Anforderungen an den Lärmschutz bei Kinder- und Jugendspieleinrichtungen (KJG) vom 
20. Juli 2011 (GVBl. S. 304, BayRS 2129-1-9-U) wird wie folgt geändert:

1.	 Nr. 1 wird aufgehoben.

2.	 Die Nrn. 2 bis 4 werden die Nrn. 1 bis 3.

§ 52

Änderung des  
Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetzes
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Das Bayerische Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 1996 
(GVBl. S. 396, 449, BayRS 2129-2-1-U), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 25. Mai 2021 (GVBl. S. 286) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Art. 3 Abs. 6 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik“ gestrichen.

2.	 In Art. 29 Nr. 3 wird die Angabe „Art. 31 Abs. 2“ durch die Angabe „Art. 27 Abs. 2“ ersetzt.

§ 53

Änderung der  
Verordnung über den  

Abfallwirtschaftsplan Bayern

Die Anlage zur Verordnung über den Abfallwirtschaftsplan Bayern (AbfPV) vom 17. Dezember 2014 (GVBl. S. 578, 
BayRS 2129-2-10-U) wird wie folgt geändert:

1.	 In Abschnitt I Nr. 1 Spiegelstrich 2 und Abschnitt II Nr. 2.2 Satz 2 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik“ 
jeweils gestrichen.

2.	 Abschnitt III wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 1.2.1 Satz 3 wird die Angabe „dem Stand der Technik“ durch die Angabe „angemessen“ ersetzt.

b)	 In Nr. 2.5 Satz 2 wird die Angabe „nach dem Stand der Technik“ gestrichen.

3.	 In Abschnitt IV Nr. 7 wird die Angabe „ , die der Fortentwicklung des Stands der Technik dienen,“ durch die Angabe 
„für die Entwicklung neuer Technologien“ ersetzt.

§ 54

Änderung der  
Verordnung zur Ausführung des  

Bayerischen Rettungsdienstgesetzes

In § 26 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) 
vom 30. November 2010 (GVBl. S. 786, BayRS 215-5-1-5-I), die zuletzt durch Verordnung vom 3. Dezember 2025 
(GVBl. S. 613) geändert worden ist, wird die Angabe „an den Stand der Technik angepasste“ durch die Angabe „dem 
Rettungszweck entsprechende“ ersetzt.

§ 55

Änderung der  
Arbeits- und Sozialgerichtlichen eAkten-Verordnung

§ 4 Abs. 2 der Arbeits- und Sozialgerichtlichen eAkten-Verordnung (eAktV ArbSozG) vom 13. April 2023 (GVBl. 
S. 190, BayRS 32-2-A), die durch Verordnung vom 12. August 2025 (GVBl. S. 461) geändert worden ist, wird wie folgt 
gefasst:

„(2) Die elektronische Akte ist mit einem Datenverarbeitungssystem zu führen und aufzubewahren, das die Akte 
benutzbar, lesbar und auffindbar hält und den in § 64 Abs. 2 Satz 1 der Grundbuchverfügung (GBV) genannten Anfor-
derungen entspricht.“
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§ 56

Änderung der  
Verordnung über die elektronische Aktenführung in der  

Verwaltungsgerichtsbarkeit im Freistaat Bayern

§ 3 Abs. 1 der Verordnung über die elektronische Aktenführung in der Verwaltungsgerichtsbarkeit im Freistaat 
Bayern (BayeAktV-V) vom 5. Januar 2023 (GVBl. S. 13, BayRS 34-6-I) wird wie folgt gefasst:

„(1) Die elektronische Akte ist mit einem Datenverarbeitungssystem zu führen und aufzubewahren, das die Akte 
benutzbar, lesbar und auffindbar hält.“

§ 57

Änderung der  
Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung

In § 4 Abs. 1 und 2 Satz 1 der Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung (eAktFGV) vom 29. Juli 2019 (GVBl. S. 548, 
BayRS 35-2-F), die durch Verordnung vom 21. November 2025 (GVBl. S. 606) geändert worden ist, wird jeweils die 
Angabe „nach dem Stand der Technik“ gestrichen.

§ 58

Änderung der  
Bayerischen Bergverordnung

In § 19 Abs. 1 Satz 2 und § 51 Abs. 1 Satz 2 der Bayerischen Bergverordnung (BayBergV) vom 6. März 2006 
(GVBl. S. 134, BayRS 750-19-W), die zuletzt durch § 1 Abs. 322 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) ge-
ändert worden ist, wird jeweils die Angabe „entsprechend dem Stand der Technik mindestens gleichwertig“ gestrichen.

§ 59

Änderung der  
Bayerischen IVU-Abwasser-Verordnung

Die Bayerische IVU-Abwasser-Verordnung (IVUAbwV) vom 12. Dezember 2001 (GVBl. S. 1066, BayRS 753-1-20-U),  
die zuletzt durch § 6 des Gesetzes vom 24. Juli 2018 (GVBl. S. 604) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 werden die Satznummerierung „1“ und die Angabe „dem neuesten Stand“ gestrichen.

b)	 Satz 2 wird aufgehoben.

2.	 § 9 wird aufgehoben.

3.	 § 17 wird § 9 und in der Überschrift wird die Angabe „In-Kraft-Treten“ durch die Angabe „Inkrafttreten“ ersetzt.

§ 60

Änderung des  
Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes
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In Art. 29 Satz 2 Nr. 13 des Bayerischen Eisenbahn- und Seilbahngesetzes (BayESG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. August 2003 (GVBl. S. 598, BayRS 932-1-B), das zuletzt durch § 11 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 
(GVBl. S. 254) geändert worden ist, wird die Angabe „nach dem jeweiligen Stand der Technik erforderlichen“ durch die 
Angabe „für eine risikoangemessene Betriebssicherheit notwendigen“ ersetzt.

§ 61

Änderung des  
Bayerischen Besoldungsgesetzes

Das Bayerische Besoldungsgesetz (BayBesG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das 
zuletzt durch die §§ 3, 4 und 5 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 643) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

1.	 In Art. 2 Abs. 3 Nr. 4 wird die Angabe „(Art. 66 bis 74)“ durch die Angabe „(Art. 67 bis 74)“ ersetzt.

2.	 In Art. 58 Abs. 2 wird die Angabe „Nr. 4 (mit Ausnahme der Art. 66 und 67)“ durch die Angabe „Nr. 4 (mit Ausnahme 
des Art. 67)“ ersetzt.

3.	 Art. 66 wird aufgehoben.

4.	 In Art. 67 Abs. 2 Satz 2 wird nach der Angabe „soll“ die Angabe „mindestens 400 € betragen und“ eingefügt.

5.	 Art. 68 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Das Budget eines Dienstherrn für die Leistungsprämie nach Art. 67 beträgt im Rahmen bewilligter 
Haushaltsmittel pro Kalenderjahr maximal bis zu 1,0 v.H. der Grundgehaltssumme im Sinn des Art. 2 Abs. 2 
Nr. 1, die alle unter den Geltungsbereich dieses Gesetzes fallenden Beamten und Beamtinnen des jeweiligen 
Dienstherrn in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A und B im Vorjahr bezogen haben. 2Satz 1 
gilt nicht bei Dienstherren mit weniger als sieben Beamten und Beamtinnen, wenn in einem Kalenderjahr nur 
einem Beamten oder einer Beamtin eine Leistungsprämie gewährt wird.“

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „Leistungsbezügen“ durch die Angabe „Leistungsprämien“ ersetzt.

bb)	 In Satz 4 wird die Angabe „eines Leistungsbezugs“ durch die Angabe „einer Leistungsprämie“ ersetzt.

6.	 In Art. 83 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. d wird die Angabe „Leistungsbezüge gemäß Art. 66 und“ gestrichen.

7.	 Dem Art. 108 wird folgender Abs. 15 angefügt:

„(15) Beamte und Beamtinnen, die für Dezember 2026 eine Leistungsstufe erhalten haben, wird die Stufe 
unter den Maßgaben des Art. 66 in der am 31. Dezember 2026 geltenden Fassung weitergewährt.“

§ 62

Änderung des  
Leistungslaufbahngesetzes

Art. 62 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 571, BayRS 2030-1-4-F), das 
zuletzt durch § 3 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
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2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In der Überschrift wird die Angabe „und 66“ gestrichen.

2.	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Angabe „Entscheidungen“ durch die Angabe „Entscheidung“ ersetzt und die Angabe „und 
Art. 66 Abs. 2 des“ gestrichen.

b)	 In Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe „der Art. 30 Abs. 3 Sätze 1 und 3, Art. 66 Abs. 2“ durch die Angabe „des 
Art. 30 Abs. 3 Satz 1 und 3“ ersetzt. 

3.	 Abs. 2 wird aufgehoben.

4.	 Die Abs. 3 bis 7 werden die Abs. 2 bis 6.

§ 63

Änderung der  
StMB Zuständigkeitsverordnung  

Beamtenrecht

In § 7 Abs. 2 Satz 1 der StMB Zuständigkeitsverordnung Beamtenrecht (ZustV-BM) vom 24. Juli 2019 (GVBl. 
S. 544, BayRS 2030-3-2-1-B), die zuletzt durch Verordnung vom 24. September 2024 (GVBl. S. 485) geändert worden 
ist, wird die Angabe „von Leistungsstufen nach Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BayBesG und“ gestrichen.

§ 64

Änderung der  
StMI Zuständigkeitsverordnung  

Beamtenrecht

§  8 der StMI Zuständigkeitsverordnung Beamtenrecht (ZustV-IM) vom 2.  März 2007 (GVBl. S.  216, BayRS  
2030-3-2-1-I), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Juli 2019 (GVBl. S. 514) geändert worden ist, wird wie folgt ge-
ändert:

1.	 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Die Befugnis zur Entscheidung über die Vergabe von Leistungsprämien nach Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BayBesG 
wird, soweit in Abs. 2 nichts anderes geregelt ist, den Behördenleitungen für die bei ihnen beschäftigten Beamten 
und Beamtinnen und für die Leiter und Leiterinnen unmittelbar nachgeordneter Behörden übertragen. 2Bei abge-
ordneten Beamten und Beamtinnen entscheidet die Beschäftigungsdienststelle.“

2.	 Abs. 2 wird aufgehoben.

3.	 Abs. 3 wird Abs. 2.

§ 65

Änderung der  
StMWK-Zuständigkeitsverordnung

In § 4 Abs. 1 Satz 1 der StMWK-Zuständigkeitsverordnung (ZustV-WKM) vom 3. Januar 2011 (GVBl. S. 26, BayRS 
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2030-3-4-2-WK), die zuletzt durch Verordnung vom 17. Juni 2025 (GVBl. S. 197) geändert worden ist, wird die Angabe 
„Leistungsbezügen nach Art. 66 und 67“ durch die Angabe „Leistungsprämien nach Art. 67“ ersetzt.

§ 66

Änderung der  
StMFH-Zuständigkeitsverordnung

§ 7 Abs. 5 der StMFH-Zuständigkeitsverordnung (ZustV-FM) vom 3. Januar 2011 (GVBl. S. 31, BayRS 2030-3-5-2-F), 
die zuletzt durch Verordnung vom 4. November 2024 (GVBl. S. 564) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(5) Die Befugnis nach Art. 68 Abs. 2 BayBesG zur Entscheidung über die Vergabe von Leistungsprämien wird den 
unmittelbaren Dienstvorgesetzten für die ihnen unterstellten Beamtinnen und Beamten einschließlich der Leiterinnen 
und Leiter unmittelbar nachgeordneter Behörden übertragen.“

§ 67

Änderung der  
Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im  

Geschäftsbereich des  
Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

In § 7 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Bayerischen 
Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie (ZustV-WM) vom 11.  Juli 2011 (GVBl. S.  384,  
BayRS 2030-3-6-1-W), die zuletzt durch § 1 Abs. 78 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden 
ist, wird die Angabe „Leistungsbezügen nach Art. 66 und 67“ durch die Angabe „Leistungsprämien nach Art. 67“ ersetzt.

§ 68

Änderung der  
Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im  

Geschäftsbereich des  
Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus

Die Verordnung über dienstrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeri-
ums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus (ZustV-LM) vom 9. August 2011 (GVBl. S. 443, BayRS  
2030-3-7-1-L), die zuletzt durch § 1 Abs. 14 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 § 9 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird die Angabe „Leistungsbezügen“ durch die Angabe „Leistungsprämien“ ersetzt.

b)	 In Satz 1 wird die Angabe „Leistungsbezügen nach Art. 66 bis 68“ durch die Angabe „Leistungsprämien nach 
den Art. 67 und 68“ ersetzt.

2.	 § 17 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird die Angabe „Leistungsbezügen“ durch die Angabe „Leistungsprämien“ ersetzt.

b)	 In Satz 1 wird die Angabe „Leistungsbezügen nach Art. 66 bis 68“ durch die Angabe „Leistungsprämien nach 
den Art. 67 und 68“ ersetzt.
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§ 69

Änderung der  
Verordnung über  

beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs- und reisekostenrechtliche Zuständigkeiten und die  
Einstufung von Dienstposten im Geschäftsbereich des  

Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales

§ 4 Abs. 2 der Verordnung über beamten-, richter-, disziplinar-, besoldungs- und reisekostenrechtliche Zuständig
keiten und die Einstufung von Dienstposten im Geschäftsbereich des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, 
Arbeit und Soziales (ZustV-AM) vom 15. September 2005 (GVBl. S. 494, BayRS 2030-3-8-1-A), die zuletzt durch § 1 
Abs. 15 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) 1Die Befugnis nach Art. 68 Abs. 2 BayBesG für Entscheidungen über die Vergabe von Leistungsprämien wird 
für die Beamten und Beamtinnen des jeweiligen Dienstbereichs den unmittelbaren Dienstvorgesetzten übertragen. 2§ 2 
Abs. 2 gilt entsprechend.“

§ 70

Änderung der  
StMUV-Zuständigkeitsverordnung

§ 10 der StMUV-Zuständigkeitsverordnung (ZustV-UM) vom 11. Mai 2022 (GVBl. S. 238, BayRS 2030-3-9-1-U) 
wird wie folgt geändert:

1.	 In der Überschrift wird die Angabe „Leistungsbezüge“ durch die Angabe „Leistungsprämien“ ersetzt.

2.	 Im Wortlaut wird die Angabe „Leistungsbezügen“ durch die Angabe „Leistungsprämien“ ersetzt.

§ 71

Änderung der  
StMGP-Zuständigkeitsverordnung

In § 7 Abs. 1 der StMGP-Zuständigkeitsverordnung (ZustV-GM) vom 11. September 2015 (GVBl. S. 347, BayRS 
2030-3-10-1-G), die zuletzt durch § 1 Abs. 16 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, 
wird die Angabe „Leistungsbezügen nach den Art. 66 und 67“ durch die Angabe „Leistungsprämien nach Art. 67“ 
ersetzt.

§ 72

Änderung des  
Bayerischen Disziplinargesetzes

Das Bayerische Disziplinargesetz (BayDG) vom 24. Dezember 2005 (GVBl. S.665, BayRS 2031-1-1-F), das zu-
letzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Art. 9 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „oder eine Leistungsstufe erhalten“ gestrichen.

2.	 In Art. 10 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „weder“ durch die Angabe „nicht“ ersetzt und die Angabe „noch eine 
Leistungsstufe erhalten“ wird gestrichen.
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§ 73

Änderung des  
Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes

In Art. 83 Abs. 4 Satz 3 Nr. 4 des Bayerischen Beamtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) vom 5. August 2010 
(GVBl. S. 410, 528, 764, BayRS 2033-1-1-F), das zuletzt durch die §§ 7, 8 und 9 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2025 (GVBl. S. 643) geändert worden ist, wird die Angabe „Leistungsbezüge im öffentlichen Dienst im Sinn der Art. 66 
und 67 BayBesG“ durch die Angabe „Leistungsprämien im öffentlichen Dienst im Sinn des Art. 67 BayBesG“ ersetzt.

§ 74

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die §§ 61 bis 73 am 1. Januar 2027 
in Kraft.

München, den 26. März 2026

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2120-1-U/G, 7831-1-U

Gesetz  
zur Änderung des  

Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das  
Veterinärwesen und des  

Gesetzes  
zur Ausführung des  

Tiergesundheitsgesetzes

vom 26. März 2026

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Gesetzes über den  

gesundheitlichen Verbraucherschutz und das  
Veterinärwesen

Art. 2 Abs. 2 des Gesetzes über den gesundheitlichen Verbraucherschutz und das Veterinärwesen (GVVG) vom 
24.  Juli  2003 (GVBl. S. 452, 752, BayRS 2120-1-U/G), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2024 (GVBl. 
S. 630) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Der Wortlaut wird Satz 1.

2.	 Die folgenden Sätze 2 und 3 werden angefügt:

„2Das Staatsministerium kann anstelle der nachgeordneten Behörden tiergesundheitsrechtliche Anordnungen im 
eigenen Namen treffen, soweit dies bei Gefahr im Verzug oder in Fällen überörtlicher oder landesweiter Bedeutung 
für eine einheitliche Wahrnehmung der Dienstaufgaben erforderlich oder zweckmäßig ist. 3Der weitere Vollzug der 
gemäß Satz 2 getroffenen Anordnungen obliegt der Behörde, an deren Stelle das Staatsministerium die Anord-
nung getroffen hat.“

§ 2

Änderung des  
Gesetzes zur Ausführung des  

Tiergesundheitsgesetzes

Dem Art. 5 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG) in der in der Bayeri-
schen Rechtssammlung (BayRS 7831-1-U) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 74 der 
Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird folgender Abs. 5 angefügt:

„(5) 1Auf Anforderung dürfen der Tierseuchenkasse durch die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragte 
Stelle Daten, die nach den Vorschriften der Viehverkehrsverordnung oder des Art. 109 Abs. 1 der Verordnung (EU) 
2016/429 und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2035 über die Kennzeichnung und Registrierung von gehaltenen 
Landtieren, mit Ausnahme von Rindern, oder deren Halter erhoben worden sind, insoweit übermittelt werden, als dies 
erforderlich ist zu Zwecken

1.	 der Beitragserhebung,
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2.	 der Gewährung von Entschädigungen nach dem Tiergesundheitsgesetz oder einem der Verhütung oder Bekämp-
fung von Tierseuchen dienenden unmittelbar geltenden Rechtsakt der Europäischen Gemeinschaft oder der Euro
päischen Union oder

3.	 der Gewährung von Leistungen, die nicht von Nr. 2 umfasst sind und die der Verhütung oder Bekämpfung einer 
anzeigepflichtigen Tierseuche oder einer meldepflichtigen Tierkrankheit dienen.

2Für die Zulässigkeit der Verarbeitung der Daten durch die Tierseuchenkasse gilt Satz 1 entsprechend. 3Die Übermittlung 
der Daten nach Satz 1 kann durch Abruf im automatisierten Verfahren erfolgen.“

§ 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft.

München, den 26. März 2026

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2330-11-B

Gesetz  
zur Änderung des  

Zweckentfremdungsgesetzes

vom 26. März 2026

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Das Zweckentfremdungsgesetz (ZwEWG) vom 10. Dezember 2007 (GVBl. S. 864, BayRS 2330-11-B), das zuletzt 
durch Gesetz vom 19. Juni 2017 (GVBl. S. 182) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Dem Art. 2 Abs. 1 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Die Erteilung einer Genehmigung erfolgt unabhängig von der Beantragung oder Erteilung einer Registrierungs-
nummer nach Art. 2a Abs. 4.“

2.	 Nach Art. 2 wird folgender Art. 2a eingefügt:

„Art. 2a

Registrierungsverfahren für die  
kurzfristige Vermietung von  

Unterkünften über Online-Plattformen;  
Registrierungspflicht

(1) 1Zum Zweck der Durchführung dieses Gesetzes können Gemeinden in einer Satzung nach Art. 1 Satz 1 
für das Anbieten von Dienstleistungen der kurzfristigen Vermietungen von Unterkünften über Online-Plattformen 
für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften nach Art. 3 Nr. 5 der Verordnung (EU) 2024/1028 ein Registrie-
rungsverfahren nach Art. 3 Nr. 8 der Verordnung (EU) 2024/1028 einführen. 2Eine Dienstleistung der kurzfristigen 
Vermietung von Unterkünften nach Satz 1 liegt vor, wenn eine Einheit nach Art.  3 Nr.  1 der Verordnung (EU) 
2024/1028 vom Gastgeber nach Art. 3 Nr. 2 der Verordnung (EU) 2024/1028 regelmäßig oder vorübergehend für 
einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten ohne Unterbrechung gegen Entgelt vermietet wird, unabhängig davon, 
ob die Vermietung gewerblich oder nichtgewerblich erfolgt.

(2) In Gebieten, in denen ein Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 eingeführt wurde, ist der Gastgeber 
verpflichtet, die Einheit zu registrieren, bevor er diese über eine Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung 
von Unterkünften anbietet (Registrierungspflicht).

(3) 1Die Gemeinde stellt das Registrierungsverfahren online bereit, über das der Gastgeber Informationen 
zur Einheit und zu seiner Person nach Art. 5 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 übermittelt. 2Sie kann in der 
Satzung verlangen, dass den nach Satz 1 übermittelten Informationen Belege beigefügt werden. 3Dies kann auch 
die Vorlage einer Kopie der Genehmigung nach Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Satz 2 Nr. 3 oder einen ein-
deutigen Verweis darauf umfassen. 4Aktualisierungen sind vom Gastgeber über eine im Registrierungsverfahren 
bereitgestellte technische Funktion vorzunehmen. 5Die Gemeinde stellt sicher, dass die bereitgestellten Informatio-
nen und Unterlagen auf Verlangen des Gastgebers für spätere Registrierungen wiederverwendet werden können.

(4) 1Die Vergabe der Registrierungsnummer nach Art. 3 Nr. 7 der Verordnung (EU) 2024/1028 erfolgt auf der 
Grundlage der Erklärungen des Gastgebers. 2Sobald der Gastgeber die Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 der 
Verordnung (EU) 2024/1028 und die nach Abs. 3 Satz 2 und 3 erforderlichen Belege vorlegt, ist automatisch und 
unverzüglich für die betreffende Einheit kostenfrei eine Registrierungsnummer zu erteilen. 3Die Erteilung der Regis-
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trierungsnummer ist ein Verwaltungsakt, der vollständig durch automatisierte Einrichtungen erlassen werden kann.

(5) 1Der Gastgeber ist verpflichtet, der Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften mit-
zuteilen, ob die dort angebotene Einheit einem Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 unterliegt. 2Ist dies 
der Fall, ist er verpflichtet, die Registrierungsnummer auf der Online-Plattform für die kurzfristige Vermietung von 
Unterkünften anzugeben. 3Die Gemeinde stellt sicher, dass technische Mittel zur Bewertung der Gültigkeit der 
Registrierungsnummer vorhanden sind. 

(6) 1Die Registrierungsnummern werden in ein öffentliches und leicht zugängliches Register aufgenommen, 
das von der Gemeinde eingerichtet und gepflegt wird. 2Beantragt der Gastgeber die Entfernung der Einheit aus 
dem Register, wird die Registrierungsnummer aus dem Register gelöscht und verliert ihre Gültigkeit. 3Die Ge-
meinde ermöglicht dem Gastgeber die Beantragung zur Entfernung der Einheit nach Satz 2 über eine technische 
Funktion im Registrierungsverfahren.

(7) 1Die Gemeinde bewahrt sämtliche Informationen und Unterlagen, die im Rahmen eines Registrierungsver-
fahrens übermittelt wurden, in sicherer Weise und nur für einen Zeitraum auf, der für die Identifizierung der Einheit 
erforderlich ist, sowie längstens für 18 Monate, nachdem der Gastgeber nach Abs. 6 Satz 2 die Entfernung der 
Einheit aus dem Register beantragt hat, sofern eine längere Aufbewahrung für andere gesetzlich vorgeschriebene 
Zwecke nicht erforderlich ist. 2Sie verarbeitet die Informationen und Unterlagen nur für Zwecke der Vergabe der 
Registrierungsnummer und der Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes.

(8) 1Online-Plattformen für die kurzfristige Vermietung von Unterkünften sind verpflichtet, Gemeinden, die in 
einer Liste nach Art. 13 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2024/1028 aufgeführt sind, Daten nach Art. 9 Abs. 1 
Satz 1 der Verordnung (EU) 2024/1028 über die durch den Bund bestimmte einheitliche digitale Zugangsstelle zur 
Verfügung zu stellen. 2Werden Einheiten in Gebieten, in denen ein Registrierungsverfahren nach Abs. 1 Satz 1 
eingeführt wurde, ohne Registrierungsnummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter Missbrauch  
einer Registrierungsnummer angeboten, können die Gemeinden gegenüber Online-Plattformen für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften anordnen, Informationen zu diesen Angeboten vorzulegen und diese Angebote zu 
entfernen.

(9) Die Gemeinde erstellt und aktualisiert die in Art. 12 Abs. 1 und Art. 13 Abs. 1 Buchst. a und b der Verord-
nung (EU) 2024/1028 genannten Listen und übermittelt sie der durch den Bund bestimmten einheitlichen digitalen 
Zugangsstelle.“

3.	 Art. 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird nach der Angabe „Vermittler“ die Angabe „sowie Energie- und Wasserversorger“ und nach der 
Angabe „Gemeinde“ wird die Angabe „im Einzelfall bei Vorliegen von tatsächlichen Anhaltspunkten, dass ein 
Verstoß gegen dieses Gesetz vorliegt,“ eingefügt.

b)	 Satz 5 wird aufgehoben.

4.	 Art. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird Abs. 1.

b)	 Satz 2 wird aufgehoben.

c)	 Folgender Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Mit Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.	 entgegen Art. 3 Abs. 1 Auskünfte nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt oder Unterlagen nicht 
oder nicht vollständig vorlegt,

2.	 entgegen Art. 2a Abs. 2 eine Einheit nicht registriert, bevor er diese über Online-Plattformen für die kurz-
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fristige Vermietung von Unterkünften anbietet, 

3.	 entgegen Art. 2a Abs. 5 Satz 2 die Registrierungsnummer auf der Online-Plattform für die kurzfristige 
Vermietung von Unterkünften nicht angibt, 

4.	 entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 2a Abs. 8 Satz 2 Informationen nicht vorlegt sowie An-
gebote zu Einheiten, die ohne Registrierungsnummer, mit ungültiger Registrierungsnummer oder unter 
Missbrauch einer Registrierungsnummer angeboten werden, nicht entfernt,

5.	 entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 6 Abs. 4 der Verordnung (EU) 2024/1028 Informationen 
nicht vorlegt oder entgegen einer vollziehbaren Anordnung nach Art. 6 Abs. 3, 4 oder Abs. 6 der Verord-
nung (EU) 2024/1028 Angebote zu Einheiten nicht entfernt oder den Zugang dazu nicht sperrt.“

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft.

München, den 26. März 2026

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Änderung des  

Bayerischen Jagdgesetzes und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 26. März 2026

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Bayerischen Jagdgesetzes

Das Bayerische Jagdgesetz (BayJG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 792-1-W) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 5 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 247) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.	 Art. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs.  2 Satzteil vor Nr.  1 wird die Angabe „Bundesjagdgesetz1)“ durch die Angabe „Bundesjagdgesetz 
(BJagdG)“ ersetzt.

b)	 Fußnote 1 wird aufgehoben.

2.	 Art. 5 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 2 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

bb)	 In Satz 4 wird die Angabe „2)“ gestrichen.

b)	 Fußnote 2 wird aufgehoben.

3.	 Art. 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

bb)	 Der Nr. 3 wird die Angabe „soweit es sich nicht um Freiflächen-Photovoltaikanlagen handelt; Abs. 2 Satz 1 
Nr. 2 bleibt unberührt,“ angefügt.

b)	 In Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „des Bundesbaugesetzes3)“ durch die Angabe „des Baugesetzbuchs 
(BauGB)“ ersetzt.

c)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 3 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

bb)	 Die folgenden Sätze 6 und 7 werden angefügt:

„6Die oberste Jagdbehörde kann in befriedeten Bezirken bestimmte Jagdhandlungen nach Satz 1 auch 
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durch Rechtsverordnung zulassen. 7In befriedeten Bezirken darf sich – unbeschadet der Vorschriften des 
Art. 38 – der Grundstückseigentümer oder Nutzungsberechtigte verendetes Wild, Fallwild und Abwurf-
stangen aneignen.“

d)	 Fußnote 3 wird aufgehoben.

4.	 Art. 7 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 2 Satz 1 werden die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ und die Angabe 
„Absatzes“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b)	 In Abs. 3 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

c)	 In Abs. 4 wird die Angabe „Absatzes“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

5.	 Art. 10 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Abs. 3 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

c)	 In Abs. 4 werden die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ und die Angabe „Absatz“ 
durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

6.	 Art. 11 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe „Erläßt das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung 
und Energie“ durch die Angabe „Erlässt die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

bb)	 In Satz 4 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

c)	 In den Abs. 4 und 5 wird jeweils die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

d)	 In Abs. 6 Satz 2 werden die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ und die Angabe 
„Absätze“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

7.	 Art. 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Satz 4 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die 
Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

8.	 Art. 13 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt und die An-
gabe „dieses Gesetzes“ wird gestrichen.

c)	 In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
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durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

9.	 Art. 14 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Absatzes“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

b)	 In Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

10.	 In Art. 15 Abs. 2 Satz 2 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

11.	 Art. 16 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Abs. 2 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

c)	 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „schriftlich“ gestrichen.

bb)	 In dem Satzteil nach Nr. 3 werden die Angabe „Nummer“ durch die Angabe „Nr.“ und die Angabe „des 
Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

12.	 Art. 17 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 4 wird die Angabe „schriftlich“ gestrichen.

b)	 In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt und die 
Angabe „dieses Gesetzes“ wird gestrichen. 

c)	 In Abs. 3 werden die Angabe „schriftliche Jagderlaubnis“ durch die Angabe „Jagderlaubnis in Textform“, die 
Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ und die Angabe „auszuhändigen“ durch die 
Angabe „vorzulegen“ ersetzt.

13.	 In Art. 18 Satz 2, Art. 19 und 20 Satz 1 wird jeweils die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe 
„BJagdG“ ersetzt.

14.	 Art. 21 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 3 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Art. 52 Abs. 1, 2, 4 bis 7 und Art. 53 Abs. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) sind sinn-
gemäß anzuwenden.“

b)	 Fußnote 4 wird aufgehoben.

15.	 Art. 22 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 werden die Angabe „§ 19a Satz 1 des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „Art. 29 
Abs. 2 Nr. 1 Buchst. o“ und die Angabe „§ 39 Abs. 1 Nr. 5 des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „Art. 56 
Abs. 1 Nr. 5“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

c)	 Abs. 3 wird Abs. 2 und wird wie folgt geändert:

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl).
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 6/2026116

aa)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.

bb)	 Satz 2 wird aufgehoben.

16.	 Art. 22a wird wie folgt geändert:

a)	 Dem Wortlaut werden die folgenden Abs. 1 bis 4 vorangestellt:

„(1) 1Das Absuchen von Flächen mit Drohnen, vergleichbaren Fluggeräten oder auf andere Weise durch 
den Bewirtschafter oder einen von diesem Beauftragten, um Wild aufzuspüren, für das durch die Bewirtschaf-
tung einer land- oder forstwirtschaftlichen Fläche die Gefahr einer Verletzung entsteht, gilt nicht als Aufsuchen 
und Nachstellen im Sinne von § 1 Abs. 4 BJagdG. 2Der Bewirtschafter hat dafür Sorge zu tragen, dass der 
Revierinhaber unverzüglich benachrichtigt wird, wenn dieser zuvor in angemessener Zeit nicht erreicht oder 
ermittelt werden konnte.

(2) 1Wild, das nicht nach § 26 BJagdG verscheucht werden kann und für das durch die Bewirtschaftung 
einer land- oder forstwirtschaftlichen Fläche die Gefahr einer Verletzung entsteht, darf vom Bewirtschafter 
oder einem von diesem Beauftragten gefangen und aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich verbracht werden, 
wenn der Revierinhaber in angemessener Zeit nicht erreicht oder ermittelt werden kann. 2Derjenige, der das 
Wild gefangen hat, hat es unverzüglich und verletzungsfrei nach Wegfall der Gefahr in der Nähe der Fund-
stelle freizulassen und der Bewirtschafter hat dafür Sorge zu tragen, dass der Revierinhaber unverzüglich 
benachrichtigt wird.

(3) 1Wird Wild durch die Bewirtschaftung einer land- oder forstwirtschaftlichen Fläche schwer verletzt, 
darf dieses ergänzend zu § 22a Abs. 1 Halbsatz 2 BJagdG von einem Jagdscheininhaber oder, sofern ein 
solcher nicht verfügbar ist, vom Bewirtschafter oder einem von diesem Beauftragten unabhängig von den 
Jagd- und Schonzeiten getötet werden, wenn die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Tötung von 
Tieren vorhanden sind und der Revierinhaber in angemessener Zeit nicht erreicht oder ermittelt werden kann. 
2Das Töten ist dem Revierinhaber unverzüglich anzuzeigen. 3Satz 1 gilt nicht für Wild nach Anhang IV der 
Richtlinie 92/43/EWG.

(4) Es ist verboten, kranke oder verletzte Wölfe und Goldschakale aufzunehmen, um sie gesund zu pflegen, 
sofern es sich nicht um eine behördliche oder behördlich zugelassene Maßnahme handelt.“

b)	 Der bisherige Wortlaut wird Abs. 5 und in Halbsatz 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, 
Landesentwicklung und Energie“ durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt, die Angabe „im Rahmen 
des § 36 Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes1)“ wird gestrichen und nach der Angabe „Verbleib“ 
wird die Angabe „sowie abweichend von § 22a BJagdG weitergehende Regelungen zur Erlegung krankge-
schossenen und schwerkranken Wildes“ eingefügt.

17.	 Art. 23 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 2 Satz 3 wird die Angabe „Art. 20a des Bayerischen Naturschutzgesetzes4)“ durch die Angabe „Art. 25 
Abs. 2 BayNatSchG“ ersetzt.

b)	 In Abs. 4 Satz 5 wird die Angabe „5)“ gestrichen.

c)	 In Abs. 5 Satz 3 wird die Angabe „6)“ gestrichen.

d)	 In Abs. 6 Satz 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt und nach der Angabe „Rechtsverordnung“ wird die Angabe „im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus“ eingefügt.

e)	 Die Fußnoten 5 und 6 werden aufgehoben.

18.	 Art. 24 wird wie folgt geändert:

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl).
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 6/2026 117

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

b)	 In Abs. 2 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

19.	 In Art. 26 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „von der obersten Jagdbehörde“ ersetzt.

20.	 Art. 27 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die 
Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

b)	 In Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „der obersten Jagdbehörde“ ersetzt.

21.	 Art. 28 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In den Sätzen 1 und 3 wird jeweils die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ 
ersetzt.

bb)	 In Satz 4 wird die Angabe „§ 158c Abs. 2 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag“ durch die Angabe 
„§ 117 Abs. 2 des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG)“ ersetzt.

22.	 Art. 29 wird wie folgt gefasst:

„Art. 29

Sachliche Gebote und Verbote  
(abweichend von den §§ 19 und 19a BJagdG)

(1) Auf krankgeschossenes Wild ist ergänzend zu § 22a BJagdG zeitgerecht und fachgemäß nachzusuchen.

(2) Verboten ist

1.	 Wild

a)	 unter Verwendung von Gift, Betäubungs- oder Lähmungsmitteln, vergifteten oder betäubenden Ködern, 
Sprengstoffen oder Gasen zu fangen oder zu erlegen,

b)	 unter Verwendung von künstlichen Lichtquellen, Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des 
Zieles oder Nachtzielgeräten, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen und 
für Schusswaffen bestimmt sind, zu fangen oder zu erlegen; ausgenommen hiervon sind Schwarzwild, 
Haarraubwild, soweit dieses nicht Anhang  IV und V der Richtlinie 92/43/EWG unterfällt und invasive 
Haarwildarten nach § 7 Abs. 2 Nr. 9 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG),

c)	 unter Verwendung von Spiegeln, elektrische Schläge erteilenden Geräten oder akustisch-elektronischen 
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Geräten zu fangen oder zu erlegen; das Verbot zur Verwendung akustisch-elektronischer Geräte gilt nicht 
für Haarraubwild, soweit es nicht Anhang IV und V der Richtlinie 92/43/EWG unterfällt, sowie für invasive 
Arten nach § 7 Abs. 2 Nr. 9 BNatSchG,

d)	 mit Fanggeräten, insbesondere Fallen, Schlingen jeder Art, Leim und sonstigen Klebstoffen, Haken, 
Netze, Reusen oder ähnliche Einrichtungen, sowie Fangvorrichtungen, insbesondere Fang- oder Fall-
gruben, zu fangen oder zu erlegen; dies gilt vorbehaltlich des Art. 29a nicht für die Jagd mit Fallen auf 
Wildkaninchen, Nutria und Haarraubwild, wobei beim Fang von Haarraubwild nach Anhang IV und V der 
Richtlinie 92/43/EWG die Fallen grundsätzlich oder nach ihren Anwendungsbedingungen selektiv sein 
müssen,

e)	 aus Luftfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder maschinengetriebenen Wasserfahrzeugen zu beschießen; für 
Körperbehinderte sind Ausnahmen der Jagdbehörde möglich, wenn diese aufgrund ihrer körperlichen 
Behinderung die Jagd nur auf diese Weise ausüben können,

f)	 mit halbautomatischen Langwaffen, die mit insgesamt mehr als drei Patronen geladen sind, sowie mit 
automatischen Waffen zu beschießen,

g)	 mit Armbrüsten, auch als Fangschuss, zu beschießen,

h)	 mit Bögen oder sonstigen Geräten, die Bolzen, Pfeile, Speere oder Spieße verschießen, sowie mit ge-
hacktem Blei oder mit Vorderladerwaffen, auch als Fangschuss, zu beschießen,

i)	 mit Pistolen oder Revolvern zu beschießen, ausgenommen im Falle der Bau- und Fallenjagd sowie zur 
Abgabe von Fangschüssen, wenn die Mündungsenergie der Geschosse mindestens 200 Joule beträgt,

j)	 absichtlich krankzuschießen, insbesondere zur Abrichtung und Prüfung von Jagdhunden,

k)	 zu bejagen, das durch Überflutungen, Lawinen oder sonstige Naturkatastrophen in Not geraten oder 
zum Verlassen der Einstände gezwungen worden ist; dies gilt nicht, soweit die Not des Wildes nur durch 
Erlegung beendet werden kann,

l)	 durch Lappen oder sonstige Mittel daran zu hindern, aus seinen oder in seine Tageseinstände zu 
wechseln,

m)	 später als vier Wochen vor Beginn der Jagdzeit, sofern es zuvor eingefangen oder aufgezogen wurde, 
auszusetzen,

n)	 zur Nachtzeit zu erlegen, mit Ausnahme von Schwarzwild, Haarraubwild, Möwen, Waldschnepfen, Auer-, 
Birk- und Rackelwild sowie invasiven Haarwildarten nach § 7 Abs. 2 Nr. 9 BNatSchG; als Nachtzeit gilt die 
Zeit von eineinhalb Stunden nach Sonnenuntergang bis eineinhalb Stunden vor Sonnenaufgang,

o)	 unbefugt, insbesondere soweit es in seinem Bestand gefährdet oder bedroht ist, an seinen Zuflucht-, Nist-,  
Brut- oder Wohnstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnliche Handlungen zu stören; die 
land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung sowie die rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei 
steht dem nicht entgegen,

2.	 mit Schrot und Posten auf Schalenwild zu schießen und ausgenommen zur Abgabe von Fangschüssen mit 
Schrot und Posten auf Wölfe zu schießen, 

3.	 auf Rehwild mit Büchsenpatronen zu schießen, deren Auftreffenergie auf 100 m (E 100) weniger als 1 000 Joule 
beträgt,

4.	 auf alles übrige Schalenwild und Wölfe mit Büchsenpatronen unter einem Kaliber von 6,5 mm zu schießen; 
im Kaliber 6,5 mm und darüber müssen die Büchsenpatronen eine Auftreffenergie auf 100 m (E 100) von 
mindestens 2 000 Joule haben,
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5.	 Selbstschussgeräte zu verwenden,

6.	 die Treibjagd auf Schalenwild, mit Ausnahme von Schwarzwild, auszuüben,

7.	 die Lappjagd innerhalb einer Zone von 300 m von der Reviergrenze, die Jagd durch Abklingeln der Felder, 
die Treibjagd bei Mondschein, die Brackenjagd auf einer Fläche von weniger als 1 000 ha oder die Hetzjagd 
auf Wild auszuüben,

8.	 Schalenwild in einem Umkreis von 200 m von Fütterungen, ausgenommen Kirrungen, zu erlegen,

9.	 Abwurfstangen ohne Erlaubnis des Revierinhabers zu sammeln,

10.	 Arzneimittel, natürliche und synthetische Lockmittel, die aufgrund ihrer Inhaltsstoffe die Gesundheit von Wild 
oder Menschen gefährden können, an Wild zu verabreichen oder auszubringen, 

11.	 geblendete oder verstümmelte Vögel beim Fang oder Erlegen von Federwild zu verwenden.

(3) 1Die in Abs. 2 Nr. 3 und 4 vorgeschriebenen Energiewerte und Mindestkaliber können unterschritten werden, 
wenn von einem staatlichen oder staatlich anerkannten Fachinstitut die Verwendbarkeit der Munition für bestimmte 
jagdliche Zwecke und die tierschutzgerechte Tötungswirkung bestätigt wird. 2Auf der kleinsten Verpackungseinheit 
der Munition sind das Fachinstitut, das die Prüfung vorgenommen hat, sowie der Verwendungszweck anzugeben.

(4) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter Beteiligung des Staatsministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus die Gebote nach Abs. 1 und die Verbote nach Abs. 2 
zu erweitern.

(5) 1Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter Beteiligung des Staatsminis-
teriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus die Verbote des Abs. 2 aus besonderen Gründen, 
insbesondere aus Gründen der Wildseuchenbekämpfung und Landeskultur, zur Beseitigung kranken oder küm-
mernden Wildes, zur Vermeidung von übermäßigen Wildschäden, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder 
Ordnung, der Gefährdung der Gesundheit von Menschen, zu wissenschaftlichen Zwecken, Lehr- und Forschungs-
zwecken, aus Gründen des Tierschutzes, bei Störung des biologischen Gleichgewichts oder zur Bekämpfung 
invasiver gebietsfremder Arten einzuschränken. 2Für Federwild nach Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2009/147/EG darf 
die Einschränkung der Verbote nach Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis f und Nr. 11 nur aus den in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 
2009/147/EG genannten Gründen und nach den in Art. 9 Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben 
erfolgen, sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt. 3Für Wild nach Anhang IV und V der Richtli-
nie 92/43/EWG darf die Einschränkung der Verbote nach Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a bis g nur aus den in Art. 16 Abs. 1 
der Richtlinie 92/43/EWG genannten Gründen erfolgen, sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung 
gibt und entweder die Wildpopulation trotz der Einschränkung weiterhin in einem günstigen Erhaltungszustand 
verweilt oder der ungünstige Erhaltungszustand nicht verschlechtert und die Wiederherstellung eines günstigen 
Erhaltungszustands nicht behindert wird.

(6) Die Jagdbehörde kann unter den Voraussetzungen des Abs. 5 die Verbote des Abs. 2 auch durch Einzel
anordnung einschränken.“

23.	 Art. 29a wird wie folgt geändert:

a)	 Dem Abs. 1 wird folgender Abs. 1 vorangestellt:

„(1) Die Fallenjagd darf nur ausüben, wer die hierfür erforderlichen Kenntnisse nachweisen kann.“

b)	 Die bisherigen Abs. 1 bis 3 werden die Abs. 2 bis 4. 

c)	 Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
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die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

bb)	 Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt:

„2Die oberste Jagdbehörde kann zudem durch Rechtsverordnung nähere Bestimmungen betreffend die 
Erlangung und den Nachweis der erforderlichen Fachkenntnis zur Ausübung der Fallenjagd treffen.“

cc)	 Der bisherige Satz  2 wird Satz  3 und die Angabe „der Durchführung der Lehrgänge (Art.  28 Abs.  1 
Satz 4),“ wird durch die Angabe „einer Durchführung von Lehrgängen zur Erlangung der Fachkenntnis 
zur Ausübung der Fallenjagd (Abs. 1),“ und die Angabe „Absatz 1 Satz 2 Nrn. 1 und 2“ wird durch die 
Angabe „Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 und 2“ ersetzt.

24.	 Art. 31 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) 1Die Ausübung der Jagd in Nationalparken und in Naturschutzgebieten wird in den nach den Vor-
schriften des Bayerischen Naturschutzgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu deren Unterschutzstellung 
geregelt. 2Vorschriften über die Ausübung der Jagd in Wildparken erlässt die oberste Jagdbehörde durch 
Rechtsverordnung (§ 20 Abs. 2 BJagdG).“

b)	 In Abs. 3 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

25.	 Art. 32 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

bb)	 Folgender Satz 5 wird angefügt:

„5Gruppenabschusspläne für mehrere Jagdreviere sind für abschussplanpflichtige Schalenwildarten außer 
Rehwild zulässig, wenn die eingereichten Abschusspläne im Einvernehmen erstellt worden sind sowie 
von der Jagdbehörde bestätigt werden können.“

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 3 Halbsatz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

bb)	 Folgender Satz 5 wird angefügt:

„5Widerspruch und Anfechtungsklage gegen einen Abschussplan für Schalenwild oder gegen eine Anord-
nung nach Satz 2 haben keine aufschiebende Wirkung.“

c)	 In Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

d)	 In Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 wird die Angabe „schriftliche“ gestrichen.

e)	 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie“ durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt und nach der Angabe „Rechtsverordnung“ 
wird die Angabe „unter Beteiligung des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Tourismus“ eingefügt.

bb)	 In Nr. 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.
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f)	 In Abs. 8 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die 
Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt und nach der Angabe „kann“ wird die Angabe „unter Beteiligung 
des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus“ eingefügt.

g)	 In Abs. 9 wird nach der Angabe „Schalenwild“ die Angabe „ , das als invasive Art dem § 28a Abs. 3 Halbsatz 1 
BJagdG unterfällt, oder Schalenwild“ eingefügt und die Angabe „Absatz“ wird durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

h)	 Folgender Abs. 10 wird angefügt:

„(10) 1Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für Wild nach Anhang V der 
Richtlinie 92/43/EWG, das nicht nur auf Grund und im Rahmen eines Abschussplans erlegt werden darf, die 
Jagd während der Jagdzeit auf eine bestimmte Anzahl innerhalb eines gewissen Zeitraums, die nicht über-
schritten werden darf (Höchstabschuss), zu begrenzen, soweit dies zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhaltungszustands notwendig ist. 2Der Höchstabschuss soll insbesondere anhand von 
Erkenntnissen über die Verbreitung der Art örtlich differenziert werden. 3Die Jagd kann zur Verfolgung legitimer 
Ziele, insbesondere zur Vermeidung von Wildschäden oder von Beeinträchtigungen der Landeskultur, zur 
Prävention oder Bekämpfung von Wildseuchen oder zur Vermeidung von Gefahren für die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung, von Bedingungen und Entscheidungen von Jagdbehörden abhängig gemacht werden. 4In 
der Rechtsverordnung sind Melde- und Informationspflichten zu erfolgten Abschüssen zu regeln. 5Abschüsse 
können abweichend von Satz 1 zugelassen werden, wenn die Voraussetzungen nach Art. 16 Abs. 1 der Richt-
linie 92/43/EWG vorliegen oder diese aufgrund außergewöhnlicher Umstände, insbesondere bei Gefahren für 
die Gesundheit von Menschen oder zur Bekämpfung von Wildseuchen, erforderlich sind.“

26.	 Nach Art. 32 wird folgender Art. 32a eingefügt:

„Art. 32a

Bejagung von Rehwild ohne Abschussplan

(1) 1Abweichend von § 21 Abs. 2 Satz 1 BJagdG darf Rehwild bei Vorliegen der nachfolgenden Voraussetzungen 
auch ohne Abschussplan erlegt werden, wenn die Jagdgenossenschaft oder bei Eigenjagdrevieren der Jagdbe-
rechtigte für das betreffende Revier die Bejagung ohne Abschussplan beschlossen und dies bei der zuständigen 
Jagdbehörde angezeigt hat. 2Bei Gemeinschaftsjagdrevieren ist den Waldbesitzern in der Jagdgenossenschafts-
versammlung vor einer Beschlussfassung über die Bejagung von Rehwild ohne Abschussplan die Möglichkeit ein
zuräumen, ihre Belange zu äußern. 3Der wesentliche Verlauf nach Satz 2 ist in die Niederschrift aufzunehmen. 4In 
verpachteten Revieren ist zudem mindestens ein Waldbegang im Kalenderjahr durchzuführen und zu dokumentieren, 
an dem die Vertragsparteien des Pachtvertrages gemeinsam teilnehmen müssen. 5Die Grundbesitzer müssen in 
ortsüblicher Weise rechtzeitig über die Durchführung des Waldbegangs informiert werden und die Möglichkeit zur 
Teilnahme erhalten. 6In verpachteten Revieren müssen die Vertragsparteien des Pachtvertrages vereinbaren, wie 
die Jagdgenossenschaft oder der Jagdberechtigte des Eigenjagdreviers über den getätigten Rehwildabschuss 
informiert wird.

(2) 1In verpachteten Revieren, deren Verbissbelastung in einer revierweisen Beurteilung des letzten vor der 
Abschussplanperiode erstellten forstlichen Gutachtens (Art. 32 Abs. 1 Satz 3) nicht als günstig oder tragbar be-
wertet war, haben sich die Vertragsparteien vor der Anzeige nach Abs. 1 Satz 1 auf ein geeignetes Jagdkonzept 
zu verständigen; in entsprechenden nicht verpachteten Revieren haben die Jagdgenossenschaft oder der Jagd-
berechtigte des Eigenjagdreviers ein geeignetes Jagdkonzept festzulegen. 2Das geeignete Jagdkonzept muss den 
gesamten Zeitraum der Abschussplanperiode ab dem Jagdjahr umfassen, ab dem eine Bejagung von Rehwild 
ohne Abschussplan erfolgen soll, wobei eine Anpassung zu jedem Jagdjahr möglich ist. 3Hierzu wird eine minis-
terielle Orientierungshilfe im Benehmen mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 
Tourismus bereitgestellt. 4Das Jagdkonzept ist der Jagdbehörde auf Aufforderung vorzulegen.

(3) 1In verpachteten Revieren, in denen die Verbissbelastung in den letzten beiden revierweisen Beurteilungen 
der forstlichen Gutachten als zu hoch oder deutlich zu hoch bewertet war, muss ein Nachweis des erlegten Reh-
wildes körperlich oder durch Bild zwischen den Parteien des Jagdpachtvertrages vereinbart werden. 2Abweichend 
von Satz 1 muss in Revieren, in denen das Rehwild erstmalig ohne Abschussplan bejagt wird, erst ein körperlicher 
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Nachweis für die Abschussplanperiode vereinbart werden, die an zwei nach Eintritt in die Abschussplanfreiheit auf-
einanderfolgende revierweise Beurteilungen des forstlichen Gutachtens mit einer Verbissbelastung von zu hoch 
oder deutlich zu hoch anschließt.

(4) Die Jagdbehörde soll abweichend von Abs. 1 Satz 1 im Einvernehmen mit dem Jagdbeirat und unter 
Beteiligung der Hegegemeinschaft einen Abschussplan für Rehwild für das betreffende Revier festsetzen, wenn

1.	 eine den Vorgaben des § 21 Abs. 1 BJagdG und den Zielen des Art. 1 Abs. 2 entsprechende Jagdausübung 
im Einzelfall nur so sichergestellt werden kann,

2.	 die Vorgaben des Abs. 1 Satz 2 bis 6 sowie der Abs. 2 und 3 nicht eingehalten wurden oder

3.	 die Jagdgenossenschaft oder bei Eigenjagdrevieren der Jagdberechtigte dies innerhalb der laufenden Ab-
schussplanperiode beantragt.

(5) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung unter Beteiligung des Staatsministe-
riums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus nähere Vorschriften zur Bejagung von Rehwild ohne 
Abschussplan zu erlassen.“

27.	 Art. 33 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und 
Energie“ durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

bb)	 Die Nrn. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1.	 die Tierarten, die dem Jagdrecht unterliegen, auch abweichend von § 2 Abs. 1 BJagdG zu bestimmen 
und

„2.	 die Jagd- und Schonzeiten auch abweichend von § 22 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 1 
BJagdG festzusetzen.“

b)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 wird die Angabe „gemäß § 22 Abs. 1 Satz 3 des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „ab-
weichend von § 22 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 Satz 1 BJagdG“ ersetzt und nach der Angabe „Lehr- und  
Forschungszwecken,“ wird die Angabe „aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, der Gefähr-
dung der Gesundheit von Menschen, zur Bekämpfung von invasiven gebietsfremden Arten,“ eingefügt.

bb)	 Die Nrn. 2 und 3 werden wie folgt gefasst:

„2.	 abweichend von § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG Ausnahmen von dem Jagdverbot in den Setz- und 
Brutzeiten aus besonderen Gründen, insbesondere bei schwerer Schädigung der Landeskultur 
oder einer Störung des biologischen Gleichgewichts, zur Bekämpfung von invasiven gebietsfremden  
Arten oder von Wildseuchen, aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung, der Gefähr
dung der Gesundheit von Menschen oder zu wissenschaftlichen Zwecken, Lehr- und Forschungs-
zwecken zu bestimmen,

3.	 abweichend von § 22 Abs. 4 Satz 4 BJagdG Ausnahmen von Art. 22 Abs. 2 zuzulassen, insbeson-
dere das Ausnehmen oder Unfruchtbarmachen der Gelege, wobei dies bei Nestern und Gelegen 
von Federwild nach Art. 1 Abs. 1 der Richtlinie 2009/147/EG nur unter Beachtung der in Art. 9 
Abs. 2 der Richtlinie 2009/147/EG genannten Maßgaben und aus den in Art. 9 Abs. 1 der Richtlinie 
2009/147/EG genannten Gründen zugelassen werden darf, sofern es keine anderweitige zufrie-
denstellende Lösung gibt.“
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cc)	 Die Nrn. 4 und 5 werden aufgehoben.

c)	 In Abs. 4 Satz 1 werden die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ sowie die Angabe „vom Staatsminis-
terium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die Angabe „von der obersten Jagdbehörde im 
Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus“ ersetzt.

d)	 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes und zu wissenschaftlichen, Lehr- und Forschungszwe-
cken oder für Zwecke der Aufzucht und Wiedereinsetzung Ausnahmen nach § 22 Abs. 4 Satz 5 des Bundes-
jagdgesetzes zulassen und das Sammeln der Eier von Ringel- und Türkentauben sowie von Silber- und 
Lachmöwen nach § 22 Abs. 4 Satz 6 des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 2 werden die Angabe „Nr. 1, 2 und 5“ und die Angabe „und gemäß § 22 Abs. 2 Satz 2 des Bundes-
jagdgesetzes Ausnahmen zulassen“ gestrichen.

cc)	 In Nr. 3 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

28.	 Art. 34 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Abs. 3 werden die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“, die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ 
und die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

29.	 In Art. 37 Abs. 6 Satz 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

30.	 In Art. 38 Satz 2 Halbsatz 1 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt.

31.	 In Art. 39 Abs. 3 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die 
Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

32.	 In Art. 40 Abs. 2 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1) und Absatz“ durch die Angabe „BJagdG und Abs.“ 
ersetzt.

33.	 Art. 41 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Abs. 5 Satz 4 werden die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ und die Angabe  
„des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die Angabe „der obersten 
Jagdbehörde im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tou-
rismus“ ersetzt.

c)	 In Abs. 6 Satz 3 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erläßt“ 
durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde erlässt“ ersetzt.

34.	 In Art. 42 Abs. 2 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

35.	 Art. 43 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.
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bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt und nach der Angabe „Rechtsverordnung“ wird die An-
gabe „unter Beteiligung des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus“ 
eingefügt.

cc)	 Folgender Satz 3 wird angefügt:

„3Das Füttern von Wölfen und Goldschakalen ist vorbehaltlich verbindlicher Regelungen im Bundesnatur-
schutzgesetz verboten, sofern es sich nicht um eine Kirrung für Raubwild oder um eine behördliche oder 
behördlich zugelassene Maßnahme handelt.“

b)	 In Abs. 4 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

36.	 In Art. 44 werden die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ und die Angabe „des 
Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

37.	 In Art. 45 Satz 2 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

38.	 Art. 47 wird wie folgt geändert:

a)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“  
durch die Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ ersetzt und nach der Angabe „Rechtsverordnung“ wird die An-
gabe „im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus“ 
eingefügt.

b)	 In Nr. 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

c)	 In Nr. 2 wird jeweils die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

39.	 Art. 47a wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Abs. 2 werden die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die 
Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ und die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ 
ersetzt und nach der Angabe „Rechtsverordnung“ wird die Angabe „im Einvernehmen mit dem Staatsministe-
rium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus“ eingefügt.

40.	 In Art. 48 werden die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die  
Angabe „Die oberste Jagdbehörde“ und die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“  
ersetzt.

41.	 Art. 49 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „1)“ gestrichen.

bb)	 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Soweit wesentliche Belange der Land- und Forstwirtschaft oder wesentliche Belange des Naturschut-
zes oder der Landschaftspflege berührt werden, sind diejenigen Landwirtschafts- und Forstbehörden 
oder Naturschutzbehörden zu beteiligen, die dem Zuständigkeitsbereich der Jagdbehörde der vergleich-
baren Verwaltungsstufe entsprechen.“

cc)	 Satz 4 wird aufgehoben.
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b)	 In Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe „vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „von der obersten Jagdbehörde“ ersetzt.

42.	 Art. 50 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 5 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

bb)	 In Satz 6 wird die Angabe „das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
die Angabe „die oberste Jagdbehörde“ ersetzt.

43.	 In Art. 51 werden die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch die An-
gabe „Die oberste Jagdbehörde“ und die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

44.	 Art. 52 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 1 wird die Angabe „§ 19 Abs. 3 des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „Art. 29 Abs. 3“ ersetzt.

bb)	 In Nr. 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „dem Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „der obersten Jagdbehörde“ ersetzt.

b)	 Abs. 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die oberste Jagdbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung

1.	 einzelne der ihr oder den höheren Jagdbehörden zustehenden Verwaltungsbefugnisse auf nachgeordnete 
Jagdbehörden zu übertragen,

2.	 Verwaltungsbefugnisse betreffend den Wolf auf sich oder andere Jagdbehörden zu übertragen,

3.	 die für die Abnahme der Jäger- und Falknerprüfung nach § 15 Abs. 5 Satz 1 und Abs. 7 Satz 1 BJagdG 
zuständigen Behörden zu bestimmen.“

45.	 In Art. 53 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

46.	 Art. 55 wird Art. 54 und wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 2 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

b)	 In Nr. 6 wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

47.	 Vor Art. 56 wird folgender Art. 55 eingefügt:

„Art. 55

Strafvorschriften

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer Wild, für das eine ganzjährige 
Schonzeit abweichend vom Bundesrecht festgesetzt ist, nicht mit der Jagd verschont.

(2) Handelt der Täter fahrlässig, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.“
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48.	 Art. 56 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Nr. 2 wird die Angabe „Art. 22 Abs. 3 Satz 1“ durch die Angabe „Art. 22 Abs. 2“ ersetzt.

bb)	 Nr. 4 wird wie folgt gefasst:

„4.	 entgegen Art. 29 Abs. 1 als Jagdausübender eine zeitgerechte und fachgemäße Nachsuche auf 
krankgeschossenes Wild weder selbst durchführt noch veranlasst,“.

cc)	 Nach Nr. 4 werden die folgenden Nrn. 5 bis 7 eingefügt:

„5.	 den Verboten des Art. 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. b bis f und j bis o, Nr. 6, 7, 9 und 10 zuwiderhandelt,

6.	 vorsätzlich oder fahrlässig den Verboten des Art. 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. a und g bis i, Nr. 2 bis 5, 
8 und 11 zuwiderhandelt,

7.	 entgegen Art. 29a Abs. 2 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Fangeisen verwendet, deren Betriebs-
sicherheit nicht überprüft ist oder die nicht dauerhaft gekennzeichnet sind, Fangeisen außerhalb 
geschlossener Räume oder Fangbunker oder Fanggärten aufstellt oder nicht ordnungsgemäß ver-
blendet oder die Verwendung von Schlagfallen nicht der Jagdbehörde anzeigt,“.

dd)	 Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 8.

ee)	 Die bisherige Nr. 6 wird Nr. 9 und in Buchst. b wird die Angabe „schriftliche Abschußmeldung“ durch die 
Angabe „Abschussmeldung“ ersetzt.

ff)	 Die bisherigen Nrn. 8 und 9 werden die Nrn. 10 und 11.

gg)	 Die bisherige Nr. 11 wird Nr. 12 und die Angabe „schriftliche“ wird gestrichen.

hh)	 Nach Nr. 12 wird folgende Nr. 13 eingefügt:

„13.	 entgegen Art. 43 Abs. 2 Satz 3 Wölfe oder Goldschakale füttert.“

ii)	 Die bisherigen Nrn. 13 und 14 werden die Nrn. 14 und 15.

jj)	 Die bisherige Nr. 15 wird Nr. 16 und wie folgt gefasst:

„16.	 vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften einer auf Grund der Art. 21, 22a Abs. 4, Art. 23 Abs. 6, 
Art. 29 Abs. 4 und 5, Art. 29a Abs. 5 Satz 1, Art. 31 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 3, Art. 32 Abs. 7 und 
10, Art. 32a Abs. 5, Art. 33 Abs. 1 Nr. 2, Art. 34 Abs. 3, Art. 37 Abs. 6, Art. 43 Abs. 2 Satz 2, Art. 47 
Nr. 3 und Art. 48 erlassenen Rechtsverordnung, die für einen bestimmten Tatbestand auf diese 
Bußgeldvorschrift verweist, zuwiderhandelt.“

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Nach Nr. 3 wird folgende Nr. 4 eingefügt:

„4.	 entgegen Art. 22a Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 nicht für eine unverzügliche Benachrichtigung 
des Revierinhabers sorgt oder das Töten des schwerverletzten oder schwerkranken Wildes dem 
Revierinhaber nicht unverzüglich anzeigt,“.

bb)	 In Nr. 11 werden die Angabe „in Verbindung mit Art. 43 Abs. 3 Nr. 1 des Bayerischen Naturschutzgesetzes4)“ 
durch die Angabe „in Verbindung mit Art. 49 Abs. 3 Nr. 1 BayNatSchG“ und die Angabe „Ordnungswidrig-
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keiten8)“ durch die Angabe „Ordnungswidrigkeiten (OWiG)“ ersetzt.

cc)	 In Nr. 12 Buchst. b wird die Angabe „des Bundesjagdgesetzes1)“ durch die Angabe „BJagdG“ ersetzt.

c)	 Fußnote 8 wird aufgehoben.

49.	 Art. 57 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird nach der Angabe „Wird gegen jemanden“ die Angabe „wegen einer Straftat, die er bei oder im 
Zusammenhang mit der Jagdausübung begangen hat, eine Strafe verhängt oder“ eingefügt.

b)	 In Abs. 4 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

50.	 Art. 58 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 1 werden nach der Angabe „Die“ die Angabe „durch eine Straftat nach Art. 55 oder“, nach der Angabe 
„die zu ihrer Begehung“ die Angabe „oder zur Vorbereitung“ und nach der Angabe „dazu bestimmten Gegen-
stände einschließlich der“ die Angabe „bei der Straftat oder“ eingefügt.

b)	 In Satz 2 wird nach der Angabe „auf die sich“ die Angabe „die Straftat oder“ eingefügt.

c)	 In Satz 3 wird vor der Angabe „§ 23“ die Angabe „§ 74a des Strafgesetzbuchs (StGB) und“ eingefügt und die 
Angabe „des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten8) ist“ wird durch die Angabe „OWiG sind“ ersetzt.

51.	 In Art. 61 wird die Angabe „Das Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie erläßt“ durch die 
Angabe „Die oberste Jagdbehörde erlässt“ ersetzt und die Angabe „1)“ wird gestrichen.

52.	 Art. 64 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird die Angabe „9)“ gestrichen.

b)	 Abs. 3 wird Abs. 2 und die Angabe „10)“ wird gestrichen.

c)	 Die Fußnoten 9 und 10 werden aufgehoben.

§ 2

Weitere Änderung des  
Bayerischen Jagdgesetzes

Das Bayerische Jagdgesetz (BayJG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 792-1-W) veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Art. 28 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

1.	 Satz 4 wird aufgehoben.

2.	 Satz 5 wird Satz 4.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Umweltinformationsgesetzes
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Art. 7 Abs. 2 des Bayerischen Umweltinformationsgesetzes (BayUIG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 933, BayRS 
2129-1-4-U), das zuletzt durch § 10 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.	 Der Wortlaut wird Satz 1.

2.	 Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 sind insbesondere gegeben, soweit ein Antrag sich auf die Bekanntgabe 
jagdrechtlicher Nachweise über Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Erlegen von Tieren bezieht.“

§ 4

Änderung der  
Verordnung zur Ausführung des  

Bayerischen Jagdgesetzes

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes (AVBayJG) vom 1. März 1983 (GVBl. S. 51, BayRS 
792-2-W), die zuletzt durch Verordnung vom 12. August 2025 (GVBl. S. 463) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird die Angabe „(1)“ gestrichen, nach der Angabe „auf Haarraubwild“ wird die Angabe „ , Nutrias“ 
eingefügt und die Angabe „(§ 19 Abs. 1 Nr. 9 des Bundesjagdgesetzes – BJagdG –, Art. 29 Abs. 2 Nr. 2 BayJG)“ 
wird durch die Angabe „(Art. 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d BayJG)“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird aufgehoben.

2.	 In der Überschrift vor § 5 wird die Angabe „Sätze“ durch die Angabe „Satz“ ersetzt.

3.	 § 5 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 wird die Angabe „Sätze“ durch die Angabe „Satz“ ersetzt.

b)	 In Abs. 3 wird die Angabe „Absätze“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

4.	 In § 6 Abs. 3 Satz 1 und § 7 Abs. 3 wird jeweils die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

5.	 In § 10 Abs. 2 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

6.	 In der Überschrift vor § 11 wird die Angabe „Abs. 5 Satz 1“ durch die Angabe „Abs. 4 und 5“ ersetzt.

7.	 § 11a wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird aufgehoben.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Angabe „(2)“ wird gestrichen.

bb)	 Die Sätze 1 und 2 werden aufgehoben.

cc)	 In Satz 3 wird die Satznummerierung „3“ gestrichen.

8.	 In der Überschrift vor § 12 wird die Angabe „Satz 1“ gestrichen.
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9.	 § 12 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 1 wird die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nrn. 7 und 10 BJagdG und des Art. 29 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 BayJG“ durch 
die Angabe „Art. 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. d, Nr. 6 und 8 BayJG“ ersetzt.

b)	 In Nr. 2 wird die Angabe „§ 19 Abs. 1 Nr. 3 BJagdG und nach Art 29 Abs. 2 Nr. 5 BayJG“ durch die Angabe 
„Art. 29 Abs. 2 Nr. 1 Buchst. l und Nr. 7 BayJG“ ersetzt.

c)	 In Nr. 3 wird die Angabe „Abschußpläne“ durch die Angabe „Abschusspläne und der nach Art. 32a Abs. 1 
Satz 1 BayJG vorgesehene Entschluss über die Bejagung von Rehwild ohne Abschussplan“ ersetzt.

10.	 In der Überschrift vor § 12a wird die Angabe „Abs. 1 und Abs. 4 Satz 1“ durch die Angabe „Abs. 2 und Abs. 5 Satz 1“ 
ersetzt.

11.	 In § 12a Abs. 3 und § 12b Abs. 2 wird jeweils die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

12.	 In der Überschrift vor § 12c wird die Angabe „Abs. 3, 4 Satz 1“ durch die Angabe „Abs. 4 und 5 Satz 1“ ersetzt.

13.	 In der Überschrift vor § 12d wird die Angabe „Abs. 1 Satz 2Nr. 1 und Abs. 4“ durch die Angabe „Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 
und Abs. 5“ ersetzt.

14.	 In der Überschrift vor § 12e wird die Angabe „Abs. 1 Satz 2Nr. 2 und Abs. 4“ durch die Angabe „Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
und Abs. 5“ ersetzt.

15.	 In der Überschrift vor § 12f wird die Angabe „Abs. 4“ durch die Angabe „Abs. 5“ ersetzt.

16.	 In der Überschrift vor § 13 wird die Angabe „Nrn.“ durch die Angabe „Nr.“ ersetzt und nach der Angabe „und 2“ wird 
die Angabe „sowie Art. 32a Abs. 5“ eingefügt.

17.	 § 14 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „von der obersten Jagdbehörde“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Die aufgestellten Abschusspläne sind bei der Jagdbehörde einzureichen, und zwar

1.	 für Gamswild bis spätestens 30. Juni,

2.	 für alle anderen abschussplanpflichtigen Wildarten bis spätestens 10. April.“

bb)	 In Satz 2 wird die Angabe „Sätze“ durch die Angabe „Satz“ ersetzt und nach der Angabe „einzureichenden 
Abschußplan“ die Angabe „oder in der im Muster (Abs. 1 Satz 2) vorgesehenen Weise“ eingefügt.

18.	 § 15 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„1Wird der Abschussplan festgesetzt oder bestätigt, erhalten der Revierinhaber, der Vorsitzende der Hegege-
meinschaft und der Inhaber des verpachteten Eigenjagdreviers oder der Jagdvorsteher des Gemeinschafts-
jagdreviers davon je ein Exemplar, und zwar

1.	 für Rehwild bis spätestens 30. April,
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2.	 für Rotwild bis spätestens 31. Mai,

3.	 für Dam-, Muffel- und Gamswild bis spätestens 31. Juli.“

b)	 In Satz 2 wird die Angabe „der Ausfertigung“ gestrichen.

19.	 Nach § 15 wird folgender § 15a eingefügt:

„§ 15a

Erlegung von Rehwild ohne  
Abschussplan

(1) Anzeigen nach Art. 32a Abs. 1 Satz 1 BayJG müssen vor Beginn des Jagdjahres der jeweiligen Abschuss
planperiode bei der Jagdbehörde eingehen, ab dem eine Bejagung von Rehwild ohne Abschussplan angestrebt 
wird. 

(2) 1Von einer Bejagung ohne Abschussplan ausgeschlossen sind Jagdreviere, für die in der betreffenden Ab-
schussplanperiode bereits ein Abschussplan auf der Grundlage von Art. 32a Abs. 4 Nr. 1 und 2 BayJG festgesetzt 
wurde. 2In allen anderen Fällen wird ein bestehender Abschussplan am Tag nach dem fristgerechten Eingang einer 
Anzeige gemäß Art. 32a Abs. 1 Satz 1 BayJG gegenstandslos.

(3) 1Anträge nach Art. 32a Abs. 4 Nr. 3 BayJG müssen bei der Behörde vor Beginn des Jagdjahres eingehen, 
ab dem innerhalb der laufenden Abschussplanperiode eine Rückkehr zur behördlichen Abschussplanung auf Reh-
wild angestrebt wird. 2In solchen Fällen erfolgt die Festsetzung des Abschussplans für die verbleibenden Jagdjahre 
der Abschussplanperiode.“

20.	 § 16 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 2 und 3 Halbsatz 1 wird jeweils die Angabe „v. H.“ durch die Angabe „%“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Angabe „vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ durch 
die Angabe „von der obersten Jagdbehörde“ ersetzt.

bb)	 In Satz 4 wird die Angabe „zur Einsicht“ gestrichen.

cc)	 In Satz 5 wird die Angabe „und unterschriebene“ gestrichen.

dd)	 Satz 6 wird aufgehoben.

c)	 In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt und die Angabe „schriftliche“ 
gestrichen.

d)	 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird nach der Angabe „Abschußplanerfüllung“ die Angabe „oder des erlegten oder verendet 
aufgefundenen Rehwilds“ eingefügt.

bb)	 In Satz 3 wird die Angabe „Abschußplanung und die Abschußplanerfüllung“ durch die Angabe „Abschuss
regelung“ ersetzt.

e)	 Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.

Nichtamtliche digitale Fassung des Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatts (GVBl).
Die amtlich verkündete Fassung der Gesetze, Verordnungen und weiterer Inhalte des GVBl ist die Druckfassung.



Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr. 6/2026 131

bb)	 Satz 2 wird aufgehoben.

21.	 § 18 wird wie folgt gefasst:

„§ 18

Tierarten

Dem Jagdrecht unterliegen folgende Tierarten:

1.	 Haarwild:

1.1	 Rotwild (Cervus elaphus),

1.2	 Damwild (Dama dama),

1.3	 Sikawild (Cervus nippon),

1.4	 Rehwild (Capreolus capreolus),

1.5	 Gamswild (Rupicapra rupicapra),

1.6	 Schwarzwild (Sus scrofa),

1.7	 Muffelwild (Ovis ammon musimon),

1.8	 Elchwild (Alces alces),

1.9	 Steinwild (Capra ibex),

1.10	 Wisent (Bison bonasus),

1.11	 Feldhase (Lepus europaeus),

1.12	 Schneehase (Lepus timidus),

1.13	 Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus),

1.14	 Murmeltier (Marmota marmota),

1.15	 Wildkatze (Felis silvestris),

1.16	 Luchs (Lynx lynx),

1.17	 Fuchs (Vulpes vulpes),

1.18	 Steinmarder (Martes foina),

1.19	 Baummarder (Martes martes),

1.20	 Iltis (Mustela putorius),

1.21	 Hermelin (Mustela erminea),

1.22	 Mauswiesel (Mustela nivalis),
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1.23	 Dachs (Meles meles),

1.24	 Fischotter (Lutra lutra),

1.25	 Waschbär (Procyon lotor),

1.26	 Marderhund (Nyctereutes procyonoides),

1.27	 Sumpfbiber (Nutria) (Myocastor coypus),

1.28	 Mink (Neovison vison),

1.29	 Wolf (Canis lupus),

1.30	 Goldschakal (Canis aureus);

2.	 Federwild:

2.1	 Rebhuhn (Perdix perdix),

2.2	 Fasan (Phasianus colchicus),

2.3	 Wachtel (Coturnix coturnix),

2.4	 Auerwild (Tetrao urogallus),

2.5	 Birkwild (Lyrurus tetrix),

2.6	 Rackelwild (Lyrus tetrix x Tetrao urogallus),

2.7	 Haselwild (Tetrastes bonasia),

2.8	 Alpenschneehuhn (Lagopus mutus),

2.9	 Wildtruthuhn (Meleagris gallopavo),

2.10	 Wildtauben (Columbidae),

2.11	 Höckerschwan (Cygnus olor),

2.12	 Wildgänse (Gattungen Anser und Branta),

2.13	 Nilgans (Alopochen aegyptiaca),

2.14	 Rostgans (Tadorna ferruginea),

2.15	 Wildenten (Anatinae),

2.16	 Säger (Gattung Mergus),

2.17	 Waldschnepfe (Scolopax rusticola),

2.18	 Blässhuhn (Fulica atra),

2.19	 Möwen (Laridae),
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2.20	 Haubentaucher (Podiceps cristatus),

2.21	 Großtrappe (Otis tarda),

2.22	 Graureiher (Ardea cinerea),

2.23	 Greife (Accipitridae),

2.24	 Falken (Falconidae),

2.25	 Kolkrabe (Corvus corax),

2.26	 Eichelhäher (Garrulus glandarius),

2.27	 Elster (Pica pica),

2.28	 Rabenkrähe (Corvus corone),

2.29	 Nebelkrähe (Corvus cornix).“

22.	 In der Überschrift vor § 19 wird die Angabe „Nrn. 1, 2 und 3 und Abs. 4“ durch die Angabe „Nr. 2 sowie Abs. 3 und 4“ 
ersetzt.

23.	 § 19 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Jagd darf ausgeübt werden auf

1. Rotwild

a) Kälber vom 1. August bis 31. Januar,

b) Schmaltiere vom 1. Juni bis 31. Januar,

c) Alttiere vom 1. August bis 31. Januar,

d) Schmalspießer vom 1. Juni bis 31. Januar,

e) alle übrigen Hirsche vom 1. August bis 31. Januar;

2. Dam- und Sikawild

a) Kälber vom 1. September bis 31. Januar,

b) Schmaltiere vom 1. Juli bis 31. Januar,

c) Alttiere vom 1. September bis 31. Januar,

d) Schmalspießer vom 1. Juli bis 31. Januar,

e) alle übrigen Hirsche vom 1. September bis 31. Januar;

3. Rehwild

a) Kitze vom 1. September bis 15. Januar,
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b) Schmalrehe vom 16. April bis 15. Januar,

c) Geißen vom 1. September bis 15. Januar,

d) Böcke vom 16. April bis 15. Oktober,

4. Gamswild vom 1. August bis 15. Dezember;

5. Schwarzwild ganzjährig;

6. Muffelwild vom 1. August bis 31. Januar;

7. Feldhasen vom 16. Oktober bis 31. Dezember;

8. Wildkaninchen ganzjährig;

9. Füchse ganzjährig;

10. Steinmarder

a) adulte Steinmarder vom 1. August bis 28. Februar,

b) juvenile Steinmarder vom 1. Juni bis 28. Februar;

11. Baummarder vom 16. Oktober bis 28. Februar;

12. Iltisse vom 1. August bis 28. Februar;

13. Hermeline vom 1. August bis 28. Februar;

14. Mauswiesel vom 1. August bis 28. Februar;

15. Dachse

a) adulte Dachse vom 1. August bis 31. Januar,

b) juvenile Dachse vom 16. April bis 31. Januar;

16. Waschbären ganzjährig;

17. Marderhunde ganzjährig;

18. Sumpfbiber (Nutrias) ganzjährig;

19. Minke ganzjährig;

20. Rebhühner vom 1. September bis 31. Oktober;

21. Fasanen vom 1. Oktober bis 31. Dezember;

22. Wildtruthähne vom 15. März bis 15. Mai
und vom 1. Oktober bis 15. Januar;

23. Wildtruthennen vom 1. Oktober bis 15. Januar;

24. Ringel- und Türkentauben vom 1. November bis 20. Februar;
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25. Höckerschwäne vom 1. November bis 20. Februar;

26. Grau- und Kanadagänse vom 1. August bis 28. Februar;

27. Nilgänse ganzjährig;

28. Rostgänse

a) adulte Rostgänse vom 1. September bis 28. Februar,

b) juvenile Rostgänse ganzjährig;

29. Bläss-, Saat- und Ringelgänse vom 1. November bis 15. Januar;

30. Stockenten vom 1. September bis 15. Januar;

31. Pfeif-, Krick-, Spieß-,
Berg-, Reiher-, Tafel-, 
Samt- und Trauerenten

vom 1. Oktober bis 15. Januar;

32. Waldschnepfen vom 16. Oktober bis 15. Januar;

33. Blässhühner vom 11. September bis 20. Februar;

34. Lach-, Sturm-, Silber-,
Mantel- und 
Heringsmöwen

vom 1. Oktober bis 10. Februar;

35. Eichelhäher, Elstern,
Raben- und Nebelkrähen

vom 16. Juli bis 14. März.“

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Wortlaut wird Satz 1.

bb)	 Die folgenden Sätze 2 und 3 werden angefügt:

„2Die Jagd auf Ringeltauben, die in Trupps von mindestens drei Tieren auf Ackerland oder auf Neuein-
saaten von Grünland oder Baumschulkulturen einfallen, darf auf Alttauben vom 21. Februar bis 31. März 
und vom 20. August bis 31. Oktober sowie auf Jungtauben vom 21. Februar bis 31. Oktober nur zur 
Schadensabwehr ausgeübt werden. 3Die Jagd auf sitzende, juvenile Grau- und Kanadagänse darf in der 
Zeit vom 1. Juli bis 31. Juli ausgeübt werden.“

c)	 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) In den Setz- und Brutzeiten dürfen abweichend von § 22 Abs. 4 Satz 1 BJagdG bejagt werden

1.	 Wildkaninchen,

2.	 Waschbären,

3.	 Marderhunde,

4.	 Minke,

5.	 Sumpfbiber (Nutrias) und
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6.	 Nilgänse.“

d)	 In Abs. 4 Satz 3 wird die Angabe „in Verbindung mit § 22 Abs. 2 Satz 2 BJagdG“ gestrichen.

e)	 Folgender Abs. 5 wird angefügt:

„(5) 1Die Jagd darf auf Wölfe ausgeübt werden, soweit und solange eine naturschutzrechtliche Ausnahme 
oder Befreiung dies zulässt. 2Abs. 4 Satz 3 gilt entsprechend.“

24.	 § 20 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 4 wird nach der Angabe „Marderhund“ die Angabe „ , Mink“ eingefügt.

b)	 In Nr. 5 wird die Angabe „ . “ am Ende durch die Angabe „ , “ ersetzt.

c)	 Folgende Nr. 6 wird angefügt:

„6.	 Wolf und Goldschakal.“

25.	 In der Überschrift vor § 23 wird die Angabe „Sätze“ durch die Angabe „Satz“ ersetzt.

26.	 In § 23 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „vom Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie“ 
durch die Angabe „von der obersten Jagdbehörde“ ersetzt.

27.	 In § 25 Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe „Sätze“ durch die Angabe „Satz“ ersetzt.

28.	 In § 26 Abs. 3 Satz 1 wird die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

29.	 § 30 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird aufgehoben.

b)	 In Satz 2 wird die Satznummerierung „2“ gestrichen.

30.	 In § 31 Abs. 2 Satz 1 wird nach der Angabe „Satz 1 BayJG“ die Angabe „oder nach Art. 32a Abs. 4 BayJG“ ein-
gefügt.

31.	 In § 32 Abs. 2 Satzteil vor Nr. 1 und Abs. 4 wird jeweils die Angabe „Absatz“ durch die Angabe „Abs.“ ersetzt.

32.	 In der Überschrift vor § 33 wird die Angabe „Nr. 15“ durch die Angabe „Nr. 16“ ersetzt.

33.	 § 33 wird wie folgt geändert:

a)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „Nr. 15“ durch die Angabe „Nr. 16“ ersetzt.

b)	 In Nr. 3 wird die Angabe „oder zur Erstattung von Zwischenmeldungen“ gestrichen und die Angabe „Nr. 6“ wird 
durch die Angabe „Nr. 9“ ersetzt.

c)	 In Nr. 4 wird die Angabe „Sätze“ durch die Angabe „Satz“ ersetzt.

d)	 Nach Nr. 5 wird folgende Nr. 5a eingefügt:

„5a.	entgegen § 19 Wild außerhalb der Jagdzeit nicht mit der Jagd verschont,“.

34.	 Nach § 33 wird folgender § 34 eingefügt:
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„§ 34

Übergangsvorschriften

Für das am 1. April 2026 beginnende Jagdjahr können Anzeigen nach § 15a Abs. 1 bis zum 30. Juni 2026 
erfolgen.“

35.	 Der bisherige § 34 wird § 35.

36.	 In Anlage 2 wird die Angabe „Art. 47“ durch die Angabe „Art. 53“ und die Angabe „10 000 DM“ durch die Angabe 
„5 000 €“ ersetzt.

§ 5

Weitere Änderung der  
Verordnung zur Ausführung des  

Bayerischen Jagdgesetzes

Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Jagdgesetzes (AVBayJG) vom 1. März 1983 (GVBl. S. 51, BayRS 
792-2-W), die zuletzt durch § 4 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Nach § 12f wird folgender § 12g eingefügt:

„§ 12g

Erlangung und Nachweis der erforderlichen Fachkenntnis zur  
Ausübung der Jagd mit Fallen

(1) Der Nachweis der erforderlichen Fachkenntnis zur Ausübung der Jagd mit Fallen (Art. 29a Abs. 1 BayJG) 
gilt als erbracht, wenn die Jägerprüfung in Bayern nach dem 1. Januar 2027 erfolgreich abgelegt oder die Teilnahme 
an einem Lehrgang für die Fallenjagd nachgewiesen wird.

(2) 1Der Lehrgang muss sich auf folgende Ausbildungsinhalte erstrecken:

1.	 gesetzliche Grundlagen der Fallenjagd unter Berücksichtigung der einschlägigen Vorschriften des Tier-, Natur- 
und Artenschutzes, der Unfallverhütung, des Haftungsrechts sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

2.	 Bauart und Funktionsweise der für den Lebend- und Totfang zulässigen Fallen,

3.	 Ausübung der Fallenjagd mit praktischer Einweisung in den Gebrauch der Fallen.

2Über ihre Teilnahme erhalten Teilnehmer eine Bestätigung des Veranstalters des Lehrgangs.

(3) 1Die Leiter der Lehrgänge für die Fallenjagd werden von der Jagdbehörde bestätigt. 2Es dürfen nur ge-
eignete, jagdpachtfähige Inhaber von Jahresjagdscheinen bestätigt werden, die über ausreichende praktische 
Erfahrungen in der Fallenjagd und über ausreichendes Anschauungsmaterial für die Einweisung in den Gebrauch 
der Fallen verfügen.“

§ 6

Änderung der  
Jäger- und Falknerprüfungsordnung

Die Jäger- und Falknerprüfungsordnung (JFPO) vom 22. Januar 2007 (GVBl. S. 59, BayRS 792-7-W), die zuletzt 
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durch Verordnung vom 1. August 2024 (BayMBl. Nr. 358) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 Buchst. a Spiegelstrich 3 wird aufgehoben.

2.	 § 8 wird aufgehoben.

3.	 In § 10 Nr. 1 Spiegelstrich 3 wird nach der Angabe „Jagd- und Fanggeräte“ die Angabe „einschließlich Bauart und 
Funktionsweise der für den Lebend- und Totfang zulässigen Fallen sowie die gesetzlichen und praktischen Grund-
lagen der Fallenjagd“ eingefügt.

§ 7

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten die §§ 2, 5 und 6 am 1. Januar 2027 
in Kraft.

München, den 26. März 2026

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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Gesetz  
zur Änderung des  

Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze und  
weiterer Rechtsvorschriften1)

vom 26. März 2026

1) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/977 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Mai 2023 über 
den Informationsaustausch zwischen den Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedsstaaten und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 
2006/960/JI des Rates (ABl. L 134 vom 22.5.2023, S. 1).

Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit bekannt gemacht wird:

§ 1

Änderung des  
Gesetzes zur Ausführung der  

Sozialgesetze

Das Gesetz zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezember 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), 
das zuletzt durch § 4 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBl. S. 573) und durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 
(GVBl. S. 697) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 In Art. 3 Abs. 4 wird nach der Angabe „Finanzausgleichsgesetzes“ die Angabe „(FAG)“ eingefügt.

2.	 In Art. 12 wird nach der Angabe „45a,“ die Angabe „45b,“ eingefügt.

3.	 Art. 45a wird wie folgt gefasst:

„Art. 45a

Geltendmachung des Rechtsanspruchs auf  
Förderung in einer Tageseinrichtung oder in  

Kindertagespflege bis zum Schuleintritt

Der Anspruch nach § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII ist beim örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe grund-
sätzlich mindestens drei Monate vor der beabsichtigten Inanspruchnahme der Leistung nach § 24 Abs. 2 und 3 
SGB VIII geltend zu machen.“ 

4.	 Nach Art. 45a wird folgender Art. 45b eingefügt:

„Art. 45b

Geltendmachung des Rechtsanspruchs auf  
ganztägige Bildung und Betreuung von  

Kindern im Grundschulalter

(1) 1Der Anspruch nach § 24 Abs. 4 SGB VIII in der am 1. August 2026 geltenden Fassung ist beim örtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe grundsätzlich spätestens bis zum 30. April eines Kalenderjahres geltend zu 
machen. 2Hierbei ist von den Erziehungsberechtigten anzugeben, welche Schule das Kind besuchen wird und 
in welchem Umfang die Inanspruchnahme während der Schultage und in den Ferien im Zeitraum ab dem ersten 
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Schultag des kommenden Schuljahres bis zum letzten Werktag vor dem ersten Schultag des darauffolgenden 
Schuljahres beabsichtigt ist. 3Die Bestimmungen zur Schulpflicht gemäß dem Zweiten Teil Abschnitt IV des Baye-
rischen Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) bleiben unberührt.

(2) 1Der Anspruch besteht ganzjährig, mit Ausnahme von zwanzig Werktagen im Sinne des § 7 Abs. 4 SGB VIII 
in der am 1. August 2026 geltenden Fassung in den Ferien. 2Die förderrechtlichen Bestimmungen zu Schließzeiten 
nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz und der Kinderbildungsverordnung (AVBayKiBiG) 
bleiben hiervon unberührt.“

5.	 Nach Art. 52a wird folgender Art. 52b eingefügt:

„Art. 52b

Bundesmittel für laufende Belastungen im Zuge der  
Umsetzung des Ganztagsanspruchs für  

Kinder im Grundschulalter;  
Verordnungsermächtigung

(1) Soweit der Freistaat Bayern erhöhte Landesanteile an der Umsatzsteuer nach § 1 FAG zum anteiligen 
Ausgleich für laufende Belastungen der Länder, die diesen aus der stufenweisen Einführung eines Anspruchs auf 
Förderung für Grundschulkinder entstehen, erhält, werden diese vollumfänglich an die bayerischen Kommunen 
weitergegeben.

(2) Das Staatsministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den Staatsministerien des Innern, für Sport 
und Integration, der Finanzen und für Heimat sowie für Unterricht und Kultus die Einzelheiten zur Weitergabe der 
in Abs. 1 genannten Bundesmittel durch Rechtsverordnung zu bestimmen.“

§ 2

Weitere Änderung des  
Gesetzes zur Ausführung der  

Sozialgesetze

In Art. 45b Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung der Sozialgesetze (AGSG) vom 8. Dezem-
ber 2006 (GVBl. S. 942, BayRS 86-7-A/G), das zuletzt durch § 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird jeweils die 
Angabe „in der am 1. August 2026 geltenden Fassung“ gestrichen.

§ 3

Änderung des  
Bayerischen Gesetzes über das  

Erziehungs- und Unterrichtswesen

Das Bayerische Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Mai 2000 (GVBl. S. 414, 632, BayRS 2230-1-1-K), das zuletzt durch Gesetz vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 260) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Art. 6 Abs. 4 wird wie folgt geändert:

a)	 In Satz 3 wird nach der Angabe „zu“ die Angabe „schulischen“ eingefügt.

b)	 In Satz 4 wird die Angabe „der Ganztagsangebote“ durch die Angabe „dieser Ganztagsangebote“ ersetzt.

c)	 In Satz 5 Halbsatz 2 wird nach der Angabe „eines“ die Angabe „schulischen“ eingefügt.
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d)	 In Satz 6 wird nach der Angabe „ein“ die Angabe „schulisches“ eingefügt.

2.	 Art. 31 wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird die Angabe „ ; Mittagsbetreuung“ gestrichen.

b)	 In Abs. 2 wird nach der Angabe „Horten“ die Angabe „ , Mittagsbetreuungen“ eingefügt.

c)	 Abs. 3 wird aufgehoben.

3.	 Die Überschrift des Vierten Teils wird wie folgt gefasst:

„Vierter Teil

Schülerheime,  
Mittagsbetreuung“.

4.	 Vor Art. 106 wird folgende Überschrift eingefügt:

„Abschnitt I

Schülerheime“.

5.	 Nach Art. 110 wird folgender Abschnitt II eingefügt:

„Abschnitt II

Mittagsbetreuung

Art. 110a

Mittagsbetreuung

(1) 1Mittagsbetreuungen sind eigenständige Einrichtungen des Schulaufwandsträgers oder eines freien Trägers 
außerhalb der sonstigen Bildungs- und Betreuungsformen. 2Diese bieten den Erziehungsberechtigten in Zusammen-
arbeit mit der Schule eine verlässliche Betreuung für die Zeiten, die über das Unterrichtsende hinausgehen.

(2) 1Mittagsbetreuungen werden bei Bedarf auf Antrag des jeweiligen Trägers an Grundschulen und Grund-
schulstufen an Förderschulen nach Maßgabe der im Staatshaushalt ausgebrachten Mittel im Zusammenwirken 
mit den Kommunen und den Erziehungsberechtigten angeboten. 2Art. 60a Abs. 2 und 3 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass die Vorlage des erweiterten Führungszeugnisses gegenüber der zuständigen Schulaufsichtsbe-
hörde zu erfolgen hat. 3Für die Untersagung von Errichtung und Betrieb einer Mittagsbetreuung gilt Art. 110 ent-
sprechend.“

6.	 Art. 111 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 4 wird die Angabe „und“ am Ende durch die Angabe „ , “ ersetzt.

b)	 Nach Nr. 4 wird folgende Nr. 5 eingefügt:

„5.	 die Aufsicht über Mittagsbetreuungen gemäß Art. 110a sowie auf Antrag des jeweiligen Trägers die Auf-
sicht über Ferienangebote für Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4, die in Grund-
schulen, Förderschulen oder Mittagsbetreuungen von aktiv tätigen Kooperationspartnern im schulischen 
Ganztag, aktiv tätigen Trägern der Mittagsbetreuung, Kommunen oder Trägern privater Schulen durch-
geführt werden und wenn für das eingesetzte Personal der Nachweis gemäß Art. 60a Abs. 2 und 3  
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gegenüber der zuständigen Schulaufsichtsbehörde erfolgt, und“.

c)	 Die bisherige Nr. 5 wird Nr. 6.

7.	 Art. 113 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „und Einrichtungen der Mittagsbetreuung“ durch die Angabe „ , Einrichtungen 
der Mittagsbetreuung sowie Ferienangebote im Sinne von Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Schulaufsichtliche Anordnungen können an den Träger, die Leiterin oder den Leiter oder eine sonst 
verantwortliche Person einer Unterrichtseinrichtung, eines Schülerheims, einer Mittagsbetreuung oder eines 
Ferienangebots im Sinne von Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 gerichtet werden.“

8.	 Art. 114 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Der Nr. 4 wird folgender Buchst. j angefügt:

„j)	 bei Ferienangeboten gemäß Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 unter entsprechender Geltung von Art. 110 in 
Förderschulen, privaten Grundschulen oder diesen zugeordneten Mittagsbetreuungen,“.

b)	 Der Nr. 5 wird folgender Buchst. c angefügt:

„c)	 bei Ferienangeboten gemäß Art. 111 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 unter entsprechender Geltung von Art. 110 in 
öffentlichen Grundschulen und diesen zugeordneten Mittagsbetreuungen,“.

§ 4

Änderung des  
Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes

Art. 2 des Bayerischen Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (BayKiBiG) vom 8.  Juli 2005 (GVBl. S. 236, 
BayRS 2231-1-A), das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBl. S. 570) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:

1.	 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 wird wie folgt gefasst:

„3.	 Horte sind Kindertageseinrichtungen, deren Angebot sich überwiegend an Schulkinder richtet; dazu zählen 
auch Kombieinrichtungen, die im Sinne einer kooperativen Ganztagsbildung pädagogisch, konzeptionell, 
räumlich und personell eng mit einer Schule verzahnt sind; und“.

2.	 Abs. 5 Satz 3 wird aufgehoben.

§ 5

Änderung des  
Polizeiaufgabengesetzes

Das Polizeiaufgabengesetz (PAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 1990 (GVBl. S. 397, 
BayRS 2012-1-1-I), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 635) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert:

Nach Art. 57 wird folgender Art. 57a eingefügt:
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„Art. 57a

Übermittlung von Informationen gemäß der  
Richtlinie (EU) 2023/977

(1) 1Für die Übermittlung von Informationen an Polizeibehörden oder sonstige für die Verhütung oder Verfolgung 
von Straftaten zuständige öffentliche Stellen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder Schengenassoziierten 
Staaten im Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2023/977 gelten die folgenden Abs. 2 bis 5. 2Handelt es sich bei 
den übermittelten Informationen um personenbezogene Daten, gilt daneben Art. 57 mit der Maßgabe, dass die Über-
mittlung auf die in Anhang II Abschnitt B der Verordnung (EU) 2016/794 aufgeführten Kategorien zu beschränken ist. 
3Art. 48 Abs. 1 bis 4 bleibt unberührt. 4Die in Satz 1 genannten Stellen sind andere für die Gefahrenabwehr zuständige 
Behörden im Sinn des Art. 48.

(2) 1Ersucht das Landeskriminalamt als benannte Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 7 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 
des Polizeiorganisationsgesetzes (POG) um Übermittlung von Informationen bei einer zentralen Kontaktstelle im Sinn 
von Art. 14 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/977, erfolgt dies in einer Sprache, die der andere Staat nach Art. 11 der 
Richtlinie (EU) 2023/977 zugelassen hat. 2Ein derartiges Ersuchen ist nur dann zu übermitteln, wenn tatsächliche An-
haltspunkte dafür bestehen, dass die angeforderten Informationen dem anderen Staat zur Verfügung stehen. 3Es muss 
mindestens die folgenden Angaben enthalten:

1.	 die Angabe, ob das Ersuchen dringend ist und wenn dies der Fall ist, die Angabe der Gründe für die Dringlichkeit,

2.	 eine den Umständen im Einzelfall angemessene Präzisierung der angeforderten Informationen,

3.	 die Beschreibung des mit dem Ersuchen verfolgten Zwecks einschließlich des zugrundeliegenden Sachverhalts, 
aus dem sich die abzuwehrende Gefahr ergibt,

4.	 die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinn von Satz 2 und

5.	 etwaige Beschränkungen einer Verwendung der in dem Ersuchen enthaltenen Informationen zu anderen Zwecken 
als denen, für die sie übermittelt wurden.

4Dem Bundeskriminalamt ist eine Kopie des Ersuchens zu übermitteln.

(3) 1Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens einer zentralen Kontaktstelle dieser Informationen, über-
mittelt sie zugleich eine Kopie an das Bundeskriminalamt. 2Übermittelt die Polizei aufgrund eines Ersuchens einer 
zuständigen Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2023/977 dieser Informationen oder 
übermittelt sie selbst ein solches Ersuchen an eine solche Stelle, übermittelt sie zugleich eine Kopie dieser Informatio-
nen oder dieses Ersuchens an das Bundeskriminalamt sowie die zentrale Kontaktstelle des Staates, dem die jeweilige 
Stelle angehört.

(4) 1Informationen, die die Polizei selbst erhoben hat, sind aus eigener Initiative den zentralen Kontaktstellen oder 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden anderer Staaten zu übermitteln, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür beste-
hen, dass diese Informationen für den jeweiligen Staat zum Zwecke der Verhütung von Straftaten nach Art. 2 Abs. 3 
der Richtlinie (EU) 2023/977 relevant sein könnten und dem Staat nicht bereits anderweitig übermittelt wurden. 2Die 
Übermittlung an eine andere zentrale Kontaktstelle erfolgt in einer Sprache, die der andere Staat nach Art. 11 der Richt-
linie (EU) 2023/977 zugelassen hat. 3Dem Bundeskriminalamt und, im Falle der Übermittlung an eine zuständige Straf-
verfolgungsbehörde, der zentralen Kontaktstelle des anderen Staats ist eine Kopie zu übermitteln. 4Die Verpflichtung 
nach Satz 1 besteht nicht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Bereitstellung der angeforderten 
Informationen

1.	 den grundlegenden Interessen der nationalen Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland einschließlich der Länder 
zuwiderlaufen oder sie schädigen würde,

2.	 den Zweck polizeilicher Maßnahmen gefährden würde,
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3.	 die Sicherheit einer Person, insbesondere deren Rechtsgüter Leben, Gesundheit oder Freiheit, gefährden würde oder

4.	 schutzwürdigen Interessen einer juristischen Person erheblich schaden würde.

(5) 1Soweit nach den Abs. 2 bis 4 übermittelte Informationen sich auf Sachverhalte beziehen, die gemäß Art. 3 der 
Verordnung (EU) 2016/794 unter die Ziele von Europol fallen, prüft die Polizei, vorbehaltlich der Ausschlussgründe 
nach Art. 7 Abs. 7 der Verordnung (EU) 2016/794, ob eine Übermittlung einer Kopie der Informationen an Europol 
erforderlich ist. 2Wird eine Kopie nach Satz 1 übermittelt, so sind auch die Zwecke und etwaige Einschränkungen der 
Verarbeitung gemäß Art. 19 der Verordnung (EU) 2016/794 mitzuteilen. 3Informationen, die die Polizei von einem an-
deren Mitgliedstaat oder einem Drittstaat erhalten hat, darf diese nur dann gemäß Satz 1 an Europol übermitteln, wenn 
der andere Staat seine Zustimmung hierzu erteilt hat.

§ 6

Änderung des  
Polizeiorganisationsgesetzes

Das Polizeiorganisationsgesetz (POG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 2012-2-1-I) veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 23. Juli 2024 (GVBl. S. 247) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert:

Art. 7 Abs. 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„3Das Landeskriminalamt ist zudem

1.	 zentrale Dienststelle der Kriminalpolizei im Sinn des Bundeskriminalamtgesetzes (BKAG),

2.	 Zentralstelle für die polizeiliche Datenverarbeitung,

3.	 Fernmeldeleitstelle für die polizeiliche Nachrichtenübermittlung,

4.	 zentrale Stelle für den Digitalfunk der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in Bayern (Autorisierte 
Stelle) sowie

5.	 benannte Strafverfolgungsbehörde im Sinn von Art. 2 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2023/977.“

§ 7

Inkrafttreten

1Dieses Gesetz tritt am 1. April 2026 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 treten in Kraft:

1.	 § 4 mit Wirkung vom 1. Januar 2026,

2.	 § 2 am 1. August 2026 und 

3.	 § 3 am 1. Oktober 2026.

München, den 26. März 2026

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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02-36-D

Bekanntmachung  
über das Inkrafttreten des  

Vertrags über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterentwicklung des  
Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) –  

Vertrag zur Ausführung von  
Artikel 91c Absatz 1, Absatz 2 GG – NOOTS-Staatsvertrag

vom 11. Februar 2026

Der im Zeitraum vom 18. Dezember 2024 bis 24. März 2025 unterzeichnete und im Gesetz- und Verordnungsblatt 
vom 30. September 2025 (GVBl. S. 482) bekannt gemachte Vertrag über die Errichtung, den Betrieb und die Weiterent-
wicklung des Nationalen Once-Only-Technical-Systems (NOOTS) – Vertrag zur Ausführung von Artikel 91c Absatz 1, 
Absatz 2 GG – NOOTS-Staatsvertrag ist nach seinem § 10 Abs. 1 Satz 2 am 1. Februar 2026 in Kraft getreten. 

München, den 11. Februar 2026

Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei

Dr. Florian H e r r m a n n
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251-6-F, 600-1-F, 600-2-F

Verordnung  
zur Änderung der  

BEG/SSV-Zuständigkeitsverordnung und  
weiterer Rechtsvorschriften

vom 10. März 2026

Es verordnen auf Grund

–– des § 184 Abs. 1 Satz 1 des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 251-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Art. 14 Abs. 5 des Gesetzes vom 28. Juni 
2021 (BGBl. I S. 2250) geändert worden ist,

–– des Art. 23 des Gerichtsverfassungsausführungsgesetzes (AGGVG) in der in der Bayerischen Rechtssammlung 
(BayRS 300-1-1-J) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2022 (GVBl. S. 714) geändert worden ist,

–– des Art.  3 des Bayerischen Sozialgerichts-Ausführungsgesetzes (AGSGG) in der in der Bayerischen Rechts-
sammlung (BayRS 33-1-A) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes 
vom 23. Oktober 2025 (GVBl. S. 542) geändert worden ist,

–– des Art. 7 Satz 1 des Gesetzes zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung (AGFGO) in der in der Bayerischen 
Rechtssammlung (BayRS 35-1-F) veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch § 1 Abs. 298 der Verord-
nung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, und

–– des Art. 1 Abs. 2 Satz 1 des Zuständigkeitsgesetzes (ZustG) vom 7. Mai 2013 (GVBl. S. 246, BayRS 2015-1-V), 
das zuletzt durch § 1 Abs. 4 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist,

die Bayerische Staatsregierung und

–– des § 17 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 und Satz 4 des Finanzverwaltungsgesetzes (FVG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. April 2006 (BGBl. I S. 846, 1202), das zuletzt durch Art. 7 des Gesetzes vom 10. Februar 2026 (BGBl. 2026 
I Nr. 39) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 Nr. 3 der Delegationsverordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 
(GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 12. Januar 2026 (GVBl. S. 26) und durch 
§ 1 der Verordnung vom 20. Januar 2026 (GVBl. S. 39) geändert worden ist,

das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Änderung der  
BEG/SSV-Zuständigkeitsverordnung

Die BEG/SSV-Zuständigkeitsverordnung (ZustV-BEG/SSV) vom 21. Dezember 2001 (GVBl. S. 1031, BayRS 251-6-F), 
die zuletzt durch § 1 Abs. 271 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert:

1.	 In § 2 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „München“ durch die Angabe „Landshut“ ersetzt.

2.	 In § 8 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „München“ durch die Angabe „Weiden i.d.OPf.“ ersetzt.
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§ 2

Änderung der  
Vertretungsverordnung

Die Vertretungsverordnung (VertrV) vom 26. Oktober 2021 (GVBl. S. 610, BayRS 600-1-F), die durch § 5 des 
Gesetzes vom 21. November 2025 (GVBl. S. 570) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 In Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 Buchst. c wird die Angabe „München“ durch die Angabe „Landshut (Bearbeitungsstelle 
München)“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In dem Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „München“ durch die Angabe „Landshut (Bearbeitungsstelle 
München)“ ersetzt.

bb)	 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa)	 Die Angabe „München“ wird durch die Angabe „Landshut“ ersetzt.

bbb)	 Die Angabe „Buchst. b“ wird gestrichen.

c)	 In Abs. 6 wird die Angabe „München“ durch die Angabe „Landshut (Bearbeitungsstelle München)“ ersetzt.

d)	 Abs. 7 wird wie folgt geändert:

aa)	 Der Wortlaut wird Satz 1.

bb)	 Folgender Satz 2 wird angefügt:

„2Im Falle der Dienststelle Landshut gilt hiervon abweichend für die Zwecke dieser Verordnung die Be
arbeitungsstelle München, soweit ihr die Vertretung obliegt, als Behörde im Sinne des § 18 ZPO.“

2.	 In § 3 Abs. 2 Satz 2 und § 6 Satz 1 Nr. 3 Halbsatz 1 wird jeweils die Angabe „München“ durch die Angabe „Landshut 
(Bearbeitungsstelle München)“ ersetzt.

§ 3

Änderung der  
Verordnung über das  

Landesamt für Finanzen

Die Verordnung über das Landesamt für Finanzen (LfFV) vom 8. August 2005 (GVBl. S. 371, BayRS 600-2-F), die 
zuletzt durch Verordnung vom 13. Mai 2022 (GVBl. S. 249) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa)	 Die Angabe „München,“ wird gestrichen.
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bbb)	 Nach der Angabe „Weiden“ wird die Angabe „i.d.OPf.“ eingefügt.

bb)	 In Satz 2 wird nach der Angabe „Kaufbeuren,“ die Angabe „München,“ eingefügt.

b)	 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2.	 Dienststelle Landshut für die Angelegenheiten des im Rahmen der Wiedergutmachung beschlagnahmten 
und eingezogenen Vermögens, insbesondere gemäß

a)	 dem Gesetz Nr. 52 der Militärregierung über die Sperre und Überwachung von Vermögen,

b)	 dem Gesetz zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom 5. März 1946 (BayBS 
III S. 223), das zuletzt durch § 45 des Gesetzes vom 31. Juli 1970 (GVBl. S. 345, BayRS 27-1-I) 
geändert worden ist, und

c)	 der Direktive Nr. 50 des Kontrollrats vom 29. April 1947 (GVBl. S. 169),“.

2.	 In der Überschrift des § 3 wird die Angabe „In-Kraft-Treten“ durch die Angabe „Inkrafttreten“ ersetzt.

§ 4

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. April 2026 in Kraft.

München, den 10. März 2026

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat 

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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754-4-1-W

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften

vom 17. März 2026

Auf Grund des § 94 Satz 1 des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), das zuletzt 
durch Art. 3 des Gesetzes vom 9. Januar 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 4) geändert worden ist, verordnet die Bayerische 
Staatsregierung:

§ 1

Die Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften (AVEn) vom 22. Januar 2002 (GVBl. S. 18, 
BayRS 754-4-1-W), die zuletzt durch Verordnung vom 18. Dezember 2024 (GVBl. S. 651) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.	 § 4 wird aufgehoben.

2.	 § 5 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Eine Erfüllungserklärung darf ausstellen, wer

1.	 Sachverständiger nach § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 ist, 

2.	 Bauvorlageberechtigter nach Art. 61 Abs. 2, 3 oder Abs. 4 Nr. 2 bis 6 BayBO ist oder

3.	 nach § 88 GEG zur Ausstellung eines Energieausweises berechtigt ist.“

3.	 § 7 wird wie folgt geändert:

a)	 Dem Abs. 2 wird folgender Satz 3 angefügt:

„3Die Sätze 1 und 2 gelten für Befreiungen nach § 102 Abs. 5 GEG entsprechend.“

b)	 Abs. 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Abs. 1 und 2 finden in den Fällen des Art. 73 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 5 Satz 1 BayBO sowie bei 
verfahrensfreien Vorhaben nach Art. 57 Abs. 1 Nr. 17 BayBO keine Anwendung.“

4.	 § 11 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Satz 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Satznummerierung „1“ wird gestrichen.

bb)	 Die Angabe „Dezembers“ wird durch die Angabe „Dezember“ ersetzt.

b)	 Satz 2 wird aufgehoben.

§ 2 

Diese Verordnung tritt am 1. April 2026 in Kraft.
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München, den 17. März 2026

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. Markus S ö d e r
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2120-8-U/G 

Verordnung  
zur Änderung der  

Gesundheitsgebührenverordnung 

vom 3. März 2026

Auf Grund des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 des Kostengesetzes (KG) vom 20. Februar 1998 (GVBl. S. 43, BayRS 2013-1-1-F), 
das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2025 (GVBl. S. 254) geändert worden ist, verordnet das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und für Heimat:

§ 1

Änderung der  
Gesundheitsgebührenverordnung

Die Gesundheitsgebührenverordnung (GGebV) vom 1. Juni 1991 (GVBl. S. 189, BayRS 2120-8-U/G), die zuletzt 
durch § 1 Abs. 32 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 3 wird wie folgt geändert:

1.	 Nach Nr. 10 wird folgende Nr. 11 eingefügt:

„11.	 Verrichtungen der staatlichen Behörden des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf Veranlassung der Ein-
richtungen des Justizvollzugs im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 3 des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes 
(BayStVollzG), Art.  8 Abs.  2 Satz  3 des Bayerischen Untersuchungshaftvollzugsgesetzes (BayUVollzG), 
Art. 7 Abs. 2 des Bayerischen Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetzes (BaySvVollzG) oder § 5 Abs. 3 des 
Strafvollzugsgesetzes (StVollzG);“. 

2.	 Die bisherigen Nrn. 11 und 12 werden die Nrn. 12 und 13.

§ 2

Weitere Änderung der  
Gesundheitsgebührenverordnung

Die Gesundheitsgebührenverordnung (GGebV) vom 1. Juni 1991 (GVBl. S. 189, BayRS 2120-8-U/G), die zuletzt 
durch § 1 dieser Verordnung geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 3 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

a)	 Der Wortlaut wird Buchst. a und die Angabe „ ; “ am Ende wird durch die Angabe „ , “ ersetzt. 

b)	 Folgender Buchst. b wird angefügt: 

„b)	 Belehrungen nach § 43 IfSG für Einzelpersonen oder Gruppen, die aufgrund ihrer ehrenamtlichen Tätig-
keit hierzu verpflichtet sind;“.

2.	 In der Anlage Gebührenverzeichnis 3 Tarif-Nr. 3.1.6 wird in der Spalte „Leistungsbeschreibung“ und der Spalte „€“ 
nach der Zeile „Bei Sammelbelehrungen je Belehrungspflichtigen“ folgende Zeile eingefügt: 
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Tarif- 
Nr. Leistungsbeschreibung €

„Belehrung nach § 43 IfSG über eine digitale A0nwendung 12,50“.

§ 3 

Inkrafttreten

1Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. November 2024 in Kraft. 2Abweichend von Satz 1 tritt § 2 am 1. April 2026 
in Kraft.

München, den 3. März 2026

Bayerisches Staatsministerium  
für Gesundheit, Pflege und Prävention

Judith G e r l a c h , Staatsministerin
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2032-3-4-5-K

Verordnung  
zur Änderung der  

Verordnung über die Gewährung von  
Vergütungen bei Prüfungen nach der  

Lehramtsprüfungsordnung I

vom 6. März 2026

Auf Grund des Art. 65 Satz 3 und des Art. 107 Abs. 4 Satz 3 des Bayerischen Besoldungsgesetzes (BayBesG) 
vom 5. August 2010 (GVBl. S. 410, 764, BayRS 2032-1-1-F), das zuletzt durch die §§ 3, 4 und 5 des Gesetzes vom 
23. Dezember 2025 (GVBl. S. 643) geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1 

Die Verordnung über die Gewährung von Vergütungen bei Prüfungen nach der Lehramtsprüfungsordnung I  
(VergV-LPO I) vom 17. Mai 2004 (GVBl. S. 202, BayRS 2032-3-4-5-K), die zuletzt durch Verordnung vom 28. Februar 
2022 (GVBl. S. 61) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 § 2 wird wie folgt geändert:

a)	 Nr. 1 wird wie folgt geändert: 

aa)	 Im Satzteil vor Buchst. a wird die Angabe „Prüfende“ durch die Angabe „Prüferinnen oder Prüfer“ ersetzt.

bb)	 In den Buchst. a und b wird die Angabe „10,10 €“ jeweils durch die Angabe „11,10 €“ ersetzt.

b)	 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im Satzteil vor Buchst. a wird die Angabe „Prüfende“ durch die Angabe „Prüferinnen oder Prüfer“ ersetzt.

bb)	 In den Buchst. a und b wird die Angabe „10,10 €“ jeweils durch die Angabe „11,10 €“ ersetzt.

2.	 § 3 wird wie folgt geändert:

a)	 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 Im Satzteil vor Nr. 1 wird die Angabe „ , Didaktik der Naturwissenschaft und Technik“ gestrichen.

bb)	 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aaa)	 In Buchst. a wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

bbb)	 In Buchst. b wird die Angabe „43,40 €“ durch die Angabe „47,70 €“ ersetzt.

cc)	 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aaa)	 In Buchst. a wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

bbb)	 In Buchst. b wird die Angabe „24,10 €“ durch die Angabe „26,50 €“ ersetzt.

dd)	 Nr. 3 wird wie folgt geändert:
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aaa)	 In Buchst. a wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

bbb)	 In Buchst. b wird die Angabe „24,10 €“ durch die Angabe „26,50 €“ ersetzt.

ccc)	 In Buchst. c wird die Angabe „43,40 €“ durch die Angabe „47,70 €“ ersetzt.

ee)	 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

aaa)	 In Buchst. a wird die Angabe „39,50 €“ durch die Angabe „43,45 €“ ersetzt.

bbb)	 In Buchst. b wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „26,50 €“ ersetzt.

ccc)	 In Buchst. c wird die Angabe „24,10 €“ durch die Angabe „26,50 €“ ersetzt.

ddd)	 In Buchst. d wird die Angabe „15,10 €;“ durch die Angabe „16,60 €,“ ersetzt.

eee)	 Folgender Buchst. e wird angefügt:

„e) Aufsatz oder Themenaufgabe aus dem  
literatur- oder sprachwissenschaftlichen Bereich,
je Thema 16,60 €;“.

ff)	 In Nr. 5 wird die Angabe „43,40 €“ durch die Angabe „47,70 €“ ersetzt.

gg)	 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

aaa)	 In Buchst. a wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

bbb)	 In Buchst. b wird die Angabe „24,10 €“ durch die Angabe „26,50 €“ ersetzt.

ccc)	 Buchst. c wird wie folgt geändert:

aaaa)	 Die Angabe „eine Musterlösung“ wird durch die Angabe „ein Lösungshinweis“ ersetzt.

bbbb)	 Die Angabe „169,20 €“ wird durch die Angabe „186,10 €“ ersetzt.

hh)	 Nr. 7 wird wie folgt geändert:

aaa)	 Die Angabe „prüfende Person“ wird durch die Angabe „Prüferin oder jeden Prüfer“ ersetzt.

bbb)	 Die Angabe „4,10 €“ wird durch die Angabe „4,50 €“ ersetzt.

ii)	 In den Nrn. 8 und 9 wird die Angabe „8,00 €“ jeweils durch die Angabe „8,80 €“ ersetzt.

jj)	 Nr. 10 wird wie folgt geändert:

aaa)	 Die Angabe „Prüfende“ wird durch die Angabe „Prüferinnen oder Prüfer“ ersetzt.

bbb)	 Die Angabe „10,10 €“ wird durch die Angabe „11,10 €“ ersetzt.

b)	 Abs. 2 wird durch die folgenden Abs. 2 und 3 ersetzt:

„(2) Wurde der Aufgabenvorschlag von mehreren Prüferinnen oder Prüfern gemeinsam erstellt, wird in den 
Fällen des Abs. 1 Nr. 1 bis 6 die Vergütung an die einzelnen Prüferinnen und Prüfer entsprechend aufgeteilt.

(3) Abweichend von Abs. 1 Nr. 4 werden für die Prüfungen nach § 114 Abs. 6 LPO I Vergütungen gemäß 
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§ 4 Abs. 1 Nr. 3 gewährt.“

3.	 § 4 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a)	 In Nr. 1 wird die Angabe „39,50 €“ durch die Angabe „43,45 €“ ersetzt.

b)	 Nr. 2 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchst. a wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

bb)	 In Buchst. b wird die Angabe „39,50 €“ durch die Angabe „43,45 €“ ersetzt.

cc)	 In Buchst. c wird die Angabe „59,30 €“ durch die Angabe „65,20 €“ ersetzt.

c)	 Nr. 3 wird wie folgt geändert:

aa)	 Buchst. a wird wie folgt gefasst:

„a) Aufsatz zur Erprobung der Gewandtheit im  
schriftlichen Ausdruck,
je Thema 5,50 €,“.

bb)	 In Buchst. b wird die Angabe „39,50 €“ durch die Angabe „43,45 €“ ersetzt.

cc)	 In Buchst. c wird die Angabe „24,10 €“ durch die Angabe „26,50 €“ ersetzt.

dd)	 Buchst. d wird wie folgt gefasst:

„d) Aufsatz oder Themenaufgabe aus dem literatur- oder sprachwissenschaftlichen 
Bereich,
je Thema 16,60 €,“.

ee)	 In Buchst. e wird die Angabe „39,50 €“ durch die Angabe „43,45 €“ ersetzt.

ff)	 In Buchst. f wird die Angabe „59,30 €“ durch die Angabe „65,20 €“ ersetzt.

d)	 Nr. 4 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchst. a wird die Angabe „24,10 €“ durch die Angabe „26,50 €“ ersetzt.

bb)	 In den Buchst. b und c wird die Angabe „39,50 €“ jeweils durch die Angabe „43,45 €“ ersetzt.

e)	 Nr. 5 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchst. a wird die Angabe „59,30 €“ durch die Angabe „65,20 €“ ersetzt.

bb)	 In Buchst. b wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

f)	 Nr. 6 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchst. a wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

bb)	 In Buchst. b wird die Angabe „39,50 €“ durch die Angabe „43,45 €“ ersetzt.

cc)	 Buchst. c wird wie folgt geändert:
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aaa)	 Die Angabe „eine Musterlösung“ wird durch die Angabe „ein Lösungshinweis“ ersetzt.

bbb)	 Die Angabe „198,00 €“ wird durch die Angabe „217,80 €“ ersetzt.

g)	 Nr. 7 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Angabe „prüfende Person“ wird durch die Angabe „Prüferin oder jeden Prüfer“ ersetzt.

bb)	 Die Angabe „5,00 €“ wird durch die Angabe „5,50 €“ ersetzt.

h)	 Nr. 8 wird wie folgt geändert:

aa)	 In den Buchst. a und b wird die Angabe „6,70 €“ jeweils durch die Angabe „7,40 €“ ersetzt.

bb)	 In Buchst. c wird die Angabe „15,10 €“ durch die Angabe „16,60 €“ ersetzt.

i)	 Nr. 9 wird wie folgt geändert:

aa)	 Die Angabe „Prüfende“ wird durch die Angabe „Prüferinnen oder Prüfer“ ersetzt.

bb)	 Die Angabe „13,10 €“ wird durch die Angabe „14,40 €“ ersetzt.

j)	 Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Wurde der Aufgabenvorschlag von mehreren Prüferinnen oder Prüfern gemeinsam erstellt, wird in 
den Fällen des Abs. 1 Nr. 1 bis 6 die Vergütung an die einzelnen Prüferinnen und Prüfer entsprechend auf-
geteilt.“

4.	 § 5 Nr. 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„1. für die erste Prüferin oder den ersten Prüfer und in den Fällen des  
§ 29 Abs. 2 Satz 3 und 4 LPO I auch für die zweite Prüferin oder den zweiten Prüfer 46,20 €,

2. für eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer gemäß § 29 Abs. 10 LPO I 33,00 €.“

5.	 § 6 Satz 1 wird wie folgt geändert:

a)	 Nr. 1 wird wie folgt geändert:

aa)	 In Buchst. a wird die Angabe „150,00 €“ durch die Angabe „165,00 €“ ersetzt.

bb)	 In Buchst. b wird die Angabe „300,00 €“ durch die Angabe „330,00 €“ ersetzt.

cc)	 In Buchst. c wird die Angabe „450,00 €“ durch die Angabe „495,00 €“ ersetzt.

b)	 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Aufsichtführenden bei staatlichen Lehramtsprüfungen
je angefangene Stunde Aufsichtstätigkeit 3,85 €.“

6.	 Nach § 6 wird folgender § 7 eingefügt:

„§ 7

Übergangsvorschrift

Für Vergütungen bis einschließlich des Prüfungstermins Frühjahr 2025 sowie Vergütungen nach § 6 Satz 1 
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Nr. 2 für den Prüfungstermin Herbst 2025 finden die §§ 2 bis 6 in der am 31 März 2026 geltenden Fassung weiterhin 
Anwendung.“

7.	 Der bisherige § 7 wird § 8 und wird wie folgt geändert:

a)	 In der Überschrift wird die Angabe „ , Übergangsvorschriften“ gestrichen.

b)	 In Satz 1 wird die Satznummerierung „1“ gestrichen.

c)	 Satz 2 wird aufgehoben.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. April 2026 in Kraft.

München, den 6. März 2026

Bayerisches Staatsministerium  
für Unterricht und Kultus

Anna S t o l z , Staatsministerin
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35-2-F

Verordnung  
zur Änderung der  

Finanzgerichtlichen eAkten-Verordnung

vom 9. März 2026

Auf Grund des § 15 Abs. 2 Satz 1, 2 und 4 des Einführungsgesetzes zur Strafprozessordnung in der im Bundes
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 312-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Art. 4 des Ge-
setzes vom 8. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 319) geändert worden ist, in Verbindung mit § 4 Nr. 7 der Delegations
verordnung (DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch § 1 der Verordnung vom 
12. Januar 2026 (GVBl. S. 26) und durch § 1 der Verordnung vom 20. Januar 2026 (GVBl. S. 39) geändert worden ist, 
verordnet das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat:

§ 1 

Die Finanzgerichtliche eAkten-Verordnung (eAktFGV) vom 29. Juli 2019 (GVBl. S. 548, BayRS 35-2-F), die durch 
Verordnung vom 21. November 2025 (GVBl. S. 606) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Behördliche Aktenführung in Strafsachen

Abweichend von § 32 Abs. 1 Satz 1 der Strafprozeßordnung (StPO) in der am 1. Januar 2026 geltenden Fassung 
werden in den von Behörden im Geschäftsbereich des Staatsministeriums der Finanzen und für Heimat geführten 
Ermittlungsverfahren Akten bis einschließlich 29. Juni 2026 in Papierform angelegt sowie von anderer Stelle bis ein-
schließlich 29. Juni 2026 übermittelte elektronische Akten in Papierform geführt oder weitergeführt.“

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2026 in Kraft.

München, den 9. März 2026

Bayerisches Staatsministerium  
der Finanzen und für Heimat

Albert F ü r a c k e r , Staatsminister
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215-6-1-2-I

Verordnung  
zur Ausführung des  

Integrierte Leitstellen-Gesetzes  
(AVILSG)1)

vom 13. März 2026

1) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 
über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. September 2005, S. 22).

Auf Grund des Art. 10 Abs. 1 Nr. 2, 6 und 10 des Integrierte Leitstellen-Gesetzes (ILSG) vom 25. Juli 2002 (GVBl. 
S. 318, BayRS 215-6-1-I), das zuletzt durch die §§ 1 und 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 636) 
geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration:

Teil 1

Kostenverteilung

§ 1

Verteilung der Kosten für  
Integrierte Leitstellen und  

fernmeldetechnische Infrastruktur

(1) 1Kosten, die ausschließlich einem der Aufgabenbereiche Rettungsdienst oder Feuerwehr zugewiesen werden 
können, werden ausgeschieden und von den Gesamtkosten der Integrierten Leitstelle abgezogen, bevor die Kosten 
im Übrigen gemäß § 2 auf die Aufgabenbereiche Feuerwehr und Rettungsdienst verteilt werden. 2Die ausgeschiedenen 
Kosten werden dem jeweils zuständigen Kostenträger zugewiesen. 3Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Ein-
nahmen der Integrierten Leitstelle, die ausschließlich einem der Aufgabenbereiche Rettungsdienst oder Feuerwehr 
zugewiesen werden können.

(2) 1Die notwendigen Kosten für die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung der für Notrufabfrage, Alarmierung 
und Kommunikation notwendigen fernmeldetechnischen Infrastruktur in der Fläche – einschließlich des Digitalfunks 
der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, soweit er vom Rettungsdienst und den Feuerwehren ge-
nutzt wird – werden den Kostenträgern für die Aufgaben, zu deren Erfüllung die fernmeldetechnische Infrastruktur 
genutzt wird, zugewiesen, soweit die Kosten nicht vom Staat übernommen oder erstattet oder unmittelbar von den 
Kommunen oder Sozialversicherungsträgern im Rahmen von Vereinbarungen übernommen werden. 2Die nach Satz 1 
dem Feuerwehrbereich zugewiesenen Kosten tragen die Verbandsmitglieder des Zweckverbands für Rettungsdienst 
und Feuerwehralarmierung (Zweckverband) nach Maßgabe der Verbandssatzung.

§ 2

Verteilungsmaßstab

(1) 1Die notwendigen Kosten einer Integrierten Leitstelle, die weder dem Aufgabenbereich Feuerwehr noch dem 
Aufgabenbereich Rettungsdienst ausschließlich zugeordnet werden können, werden eingeteilt in einsatzabhängige 
Kosten und in einsatzunabhängige Kosten. 2Die Einteilung erfolgt im Wege schriftlicher Vereinbarung zwischen den 
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Sozialversicherungsträgern und dem Zweckverband im Benehmen mit dem Betreiber der Integrierten Leitstelle für 
einen jeweils zukünftigen Zeitraum. 3Sie ist danach vorzunehmen, ob die Aufwendungen im Zusammenhang mit Ein-
sätzen im Sinne von Abs. 3 Satz 3 stehen.

(2) 1Im Rahmen der Vereinbarung nach Abs. 1 Satz 2 erfolgt auch die Aufteilung der ansatzfähigen einsatzunab-
hängigen Kosten auf die Aufgabenbereiche Feuerwehr und Rettungsdienst. 2Die Vereinbarung muss insbesondere 
festlegen,

1.	 welche Kosten, gegliedert nach den einschlägigen Kostenarten in Anlage 2 der Verordnung zur Ausführung des 
Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG), als einsatzunabhängige Kosten behandelt werden,

2.	 nach welchem Verteilungsschlüssel diese Kosten aufgeteilt werden,

3.	 wann sie in Kraft tritt und ihre Laufzeit.

(3) 1Die ansatzfähigen einsatzabhängigen Kosten sind nach einem einheitlichen Schlüssel auf die Aufgabenbereiche 
Feuerwehr und Rettungsdienst aufzuteilen. 2Der Schlüssel ergibt sich durch die Multiplikation der Anzahl der im 
jeweiligen Aufgabenbereich dokumentierten Einsätze mit einer mittleren Bearbeitungszeit gemäß Abs. 4. 3Maßgeblich 
sind die Einsatzzahlen des Wirtschaftsjahres, das dem Jahr, für das die Kostenaufteilung vorgenommen werden soll, 
um zwei Jahre vorausgeht. 4Ein Einsatz im Sinn dieser Verordnung ist ein Ereignis, bei dem ein Einsatzauftrag mit 
einem entsprechenden Einsatzstichwort übermittelt wurde. 5Im Rettungsdienst gilt jedes alarmierte Fahrzeug als ge-
sonderter Einsatz. 6Davon ausgenommen sind die Fahrzeuge der Sanitäts-Einsatzleitung, der Einsatzleiter Rettungs-
dienst, der Helfer vor Ort, der First Responder, der Notfallseelsorge, der Kriseninterventionsteams und vergleichbarer 
Einrichtungen.

(4) 1Die mittleren Bearbeitungszeiten und die relevanten Einsatzarten legt das Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration (Staatsministerium) auf der Grundlage regelmäßiger Erfassungen durch Bekanntmachung fest. 
2Bis zu einer abweichenden Festlegung werden folgende mittlere Bearbeitungszeiten zugrunde gelegt:

1. Notfalleinsatz und arztbegleiteter Patiententransport: 7,6 Minuten,

2. Krankentransport: 5 Minuten,

3. Vermittlung an den Kassenärztlichen Bereitschaftsdienst: 2 Minuten für 15 % der im Kalenderjahr 
2002 erfassten Vermittlungen,

4. Feuerwehreinsatz: 31 Minuten.

3Das Verhältnis der zeitlich gewichteten Einsätze der Aufgabenbereiche Feuerwehr und Rettungsdienst zueinander 
bestimmt den Verteilungsschlüssel für die einsatzabhängigen Kosten (Fachdienstschlüssel). 4Zur Überprüfung und  
Aktualisierung der mittleren Bearbeitungszeiten erfassen Integrierte Leitstellen in regelmäßigen Abständen den Zeit-
aufwand für die Bearbeitung der Einsätze. 5Die Integrierten Leitstellen, die die Erfassung durchführen, und die Zeitab-
stände zwischen den Erfassungen werden durch das Staatsministerium im Benehmen mit den Betreibern der Integ-
rierten Leitstellen bestimmt.

(5) 1In Zeiten ohne wirksame Vereinbarung nach Abs. 1 Satz 2 sind

1.	 die Personalkosten der Funktionsstellen Leitstellenleitung, Lehrdisponent, Qualitätsmanagement-Beauftragter, 
IT-Sicherheitsbeauftragter, Technisch-Taktische Betriebsstelle Digitalfunk, Systemadministrator und Systempflege 
hälftig und

2.	 alle sonstigen nicht nach § 1 Abs. 1 ausschließlich zuordenbaren Kosten nach Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 4 auf 
die beiden Aufgabenbereiche aufzuteilen.

2Zu den sonstigen Kosten nach Satz 1 Nr. 2 zählen insbesondere Vorhalte- und Baukosten.
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Teil 2 

Aufgaben und Qualifikation des  
Leitstellenpersonals

§ 3

Aufgaben und Berufsbildung des  
Leitstellenpersonals;  

Unterstützung bei Großschadenslagen

(1) 1Den Disponenten Integrierter Leitstellen in Bayern obliegen alle zur Erledigung der gesetzlichen Aufgaben 
Integrierter Leitstellen gemäß Art.  2 des Integrierte Leitstellen-Gesetzes (ILSG) erforderlichen Tätigkeiten. 2Auf-
gaben nach Satz 1 dürfen zur beruflichen Ausübung nur Personen übertragen werden, die über eine qualifizierte  
rettungsdienstliche und feuerwehrfachliche Ausbildung verfügen. 3Disponenten Integrierter Leitstellen in Bayern  
müssen

1.	 an einem nach Maßgabe von §§ 4 bis 13 durchgeführten Lehrgang (Disponentenlehrgang) erfolgreich teilgenommen 
haben,

2.	 eine Berufsausbildung zum Disponenten in einer Integrierten Leitstelle erfolgreich abgeschlossen haben oder

3.	 über eine den Anforderungen von Nr. 1 oder Nr. 2 fachlich gleichwertige Berufsbildung verfügen.

4Über die fachliche Gleichwertigkeit einer Berufsbildung nach Satz 3 Nr. 3 entscheidet das Staatsministerium. 5Sind 
Berufsqualifikationen 

1.	 in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union,

2.	 einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder

3.	 einem anderen Vertragsstaat, dem Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen Rechtsanspruch auf 
Anerkennung von Berufsqualifikationen eingeräumt haben, erworben worden,

gelten der Art. 41 Abs. 2 und die Art. 43 bis 51 des Leistungslaufbahngesetzes (LlbG) entsprechend. 6Die Betreiber der 
Integrierten Leitstellen haben für eine regelmäßige und angemessene Fortbildung aller Disponenten zu sorgen.

(2) 1Aufgaben zur Entgegennahme und Weiterleitung von Notrufen, Notfallmeldungen, sonstigen Hilfeersuchen 
oder Informationen, hierauf bezogener Dispositionsvorbereitung sowie der Bettenzuweisung auf Grundlage eines Be-
handlungskapazitätennachweises dürfen abweichend von Abs. 1 zur beruflichen Ausübung auch Personen übertragen 
werden, die

1.	 die Zwischenprüfung des Disponentenlehrgangs nach § 6 Abs. 1 bestanden haben,

2.	 eine Berufsausbildung zum Betriebsassistenten in einer Integrierten Leitstelle erfolgreich abgeschlossen haben 
oder

3.	 über eine den Anforderungen von Nr. 1 oder Nr. 2 fachlich gleichwertige Berufsbildung verfügen.

2Abs. 1 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend.

(3) Die nach dieser Verordnung bestimmten Anforderungen an die Berufsbildung des Leitstellenpersonals gelten 
nicht für die Übertragung von Aufgaben an Kreiseinsatzzentralen gemäß Art. 5 Abs. 2 ILSG und die vorübergehende 
Verwendung von Unterstützungskräften zur Bewältigung des Einsatzaufkommens bei Großschadenslagen.
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§ 4

Disponentenlehrgang;  
Zugang und Ausgestaltung

(1) 1Die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried führt den Disponentenlehrgang durch. 2Zum Disponentenlehr-
gang zugelassen werden sollen nur Personen, die eine Qualifikation als Rettungssanitäter erworben und den Füh-
rungslehrgang nach § 22 Abs.  2 der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst 
absolviert haben, mindestens jedoch eines von beiden. 3In letzterem Fall ist im jeweils fachfremden Tätigkeitsgebiet 
eine Ergänzung der Qualifikation durch modular aufgebaute Fortbildungslehrgänge erforderlich. 4Mit einer Qualifi-
kation als Rettungssanitäter muss stets das Rettungsdienstmodul II absolviert werden. 5Als Fortbildungslehrgänge 
sind zugelassen

1.	 für den Rettungsdienst:

a)	 die Ausbildung zum Rettungssanitäter nach der Bayerischen Rettungssanitäterverordnung oder das Rettungs-
dienstmodul I und 

b)	 darauf aufbauend das Rettungsdienstmodul II,

2.	 für die feuerwehrfachliche Fortbildung:

a)	 die Ausbildung für den Einstieg in der zweiten Qualifikationsebene des fachlichen Schwerpunkts feuerwehr-
technischer Dienst nach der Verordnung über den fachlichen Schwerpunkt feuerwehrtechnischer Dienst 
oder die Ausbildung zum Truppmann, Truppführer und Gruppenführer einer Freiwilligen Feuerwehr oder das 
Feuerwehrmodul I und

b)	 darauf aufbauend das Feuerwehrmodul II.

(2) 1Der Disponentenlehrgang umfasst eine Dauer von 320 Unterrichtseinheiten mit je 45 Minuten und besteht 
aus

1.	 Modul 1 - Gesprächsführung und Arbeiten im Team: Theoretische Ausbildung von 48 Unterrichtseinheiten,

2.	 Modul 2 - Einsatzleitsoftware, Kommunikationstechnik, Notrufabfrage und Bettenzuweisung: Theoretische und 
praktische Ausbildung von 96 Unterrichtseinheiten,

3.	 Modul 3 - Rechtsgrundlagen und Zusammenarbeit mit anderen Organisationen: Theoretische Ausbildung von 40 
Unterrichtseinheiten und

4.	 Modul 4 – Einsatzbearbeitung; abschließende Erfolgskontrolle: Praktische Ausbildung von 136 Unterrichtseinheiten

sowie schriftlichen, mündlichen und praktischen Leistungsnachweisen, die im Rahmen von nicht öffentlichen Zwi-
schen- und Abschlussprüfungen (Prüfungen) zu erbringen sind. 2An die Stelle schriftlicher Leistungsnachweise können 
elektronische Leistungsnachweise treten. 3Soweit diese Verordnung zu elektronischen Leistungsnachweisen keine 
besonderen Regelungen trifft, gelten die Bestimmungen über schriftliche Leistungsnachweise entsprechend. 4§ 54 der 
Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) gilt entsprechend.

(3) 1Auf die Dauer der Ausbildung können Unterbrechungen wegen Krankheit oder aus anderen vom Auszu-
bildenden nicht zu vertretenden Gründen im Umfang von höchstens 10 % der Unterrichtseinheiten des jeweiligen 
Moduls angerechnet werden. 2Die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried kann auf Antrag auch über Satz 1 hinaus-
gehende Fehlzeiten berücksichtigen, wenn eine besondere Härte vorliegt und das Erreichen des Ausbildungsziels 
durch die Anrechnung nicht gefährdet wird. 3Von der Ableistung der Module 1 und 2 einschließlich der Zwischen-
prüfung kann auf Antrag befreit werden, wer über eine Berufsausbildung gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 oder eine 
aufgrund von § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 oder der Art. 41 bis 51 LlbG als fachlich gleichwertig anerkannte Berufsquali-
fikation verfügt.
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§ 5

Prüfungsausschuss für die  
Ausbildung der Disponenten

(1) 1Von der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried wird ein Prüfungsausschuss für die Ausbildung der Dispo-
nenten gebildet, der aus vier Mitgliedern besteht und für die Dauer von drei Jahren bestellt wird. 2Den Vorsitz führt der 
Leiter der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried oder sein Stellvertreter. 3Die weiteren Mitglieder und ihre Stellver-
treter müssen mindestens ein Amt der Besoldungsgruppe A 9 innehaben oder gleichwertig qualifizierte Arbeitnehmer 
sein. 4Bestellt werden 

1.	 ein Vertreter der Zweckverbände,

2.	 ein Vertreter der Betreiber und

3.	 ein Mitglied des Fachbereichs Integrierte Leitstellen an der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried.

5Die Mitglieder sind bei ihrer Tätigkeit unabhängig und nicht an Weisungen gebunden.

(2) 1Der Prüfungsausschuss hat

1.	 die Prüfungen vorzubereiten, Einsatzszenarien und Prüfungsfragen auszuwählen und die zugelassenen Hilfsmittel 
zu bestimmen,

2.	 die Prüfenden zu bestimmen und die Prüfungskommissionen zusammenzustellen,

3.	 über Anträge auf Nachteilsausgleich gemäß § 54 APO zu entscheiden,

4.	 die Folgen des Unterschleifs, von Ordnungsverstößen, des Rücktritts, der Verhinderung, des Versäumnisses und 
der nicht rechtzeitigen Ablieferung einer Prüfungsarbeit festzustellen sowie

5.	 über Rechtsbehelfe in Zusammenhang mit den Prüfungsverfahren zu entscheiden.

2Der Vorsitzende hat alle Entscheidungen zu treffen und Aufgaben wahrzunehmen, die nicht anderen Prüfungsorganen 
übertragen sind. 

(3) 1Der Prüfungsausschuss beschließt mit Stimmenmehrheit, Enthaltungen sind nicht zulässig. 2Bei Stimmen
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mit-
glieder geladen und anwesend sind. 4Beschlüsse können ausnahmsweise auch im elektronischen oder im schriftlichen 
Verfahren gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 5Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich.

(4) 1Die Mitgliedschaft endet außer durch Ablauf des Bestellungszeitraums mit dem Ausscheiden aus dem Hauptamt 
oder mit der Abberufung durch die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried aus wichtigem Grund. 2Mit Zustimmung der 
Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried kann ein Mitglied, das wegen Erreichung der Altersgrenze in den Ruhestand 
tritt, jedoch bis zum Abschluss einer laufenden Prüfung noch als Mitglied im Amt bleiben.

§ 6

Zulassung zu den  
Prüfungen und Verfahren

(1) 1Zur Zwischenprüfung kann nur zugelassen werden, wer die in § 4 Abs. 1 Satz 2 bis 5 genannten Voraussetzun-
gen erfüllt und die Module 1 und 2 abgeleistet hat. 2Die Zwischenprüfung steht am Ende von Modul 2. 3Sie besteht aus 
einem praktischen Leistungsnachweis. 4Die Bewertung richtet sich nach § 8. 5Bewerber weisen mit dem Bestehen der 
Zwischenprüfung nach, dass sie die fachliche Eignung besitzen, in Integrierten Leitstellen Aufgaben nach § 3 Abs. 2 
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Satz 1 zu erfüllen.

(2) 1Zur Abschlussprüfung kann nur zugelassen werden, wer die in § 4 Abs. 1 Satz 2 bis 5 genannten Voraus-
setzungen erfüllt, den Disponentenlehrgang abgeleistet und die Zwischenprüfung nach Abs. 1 bestanden hat. 2Die 
Abschlussprüfung steht am Ende des Disponentenlehrgangs. 3Sie besteht aus einem schriftlichen, einem mündlichen 
und einem praktischen Leistungsnachweis. 4Die Bewertung richtet sich jeweils nach § 8. 5Bewerber weisen mit dem 
Bestehen der Abschlussprüfung nach, dass sie die fachliche Eignung für eine Tätigkeit als Disponent Integrierter Leit-
stellen gemäß § 3 Abs. 1 Satz 1 besitzen.

(3) 1Die Zulassung zu den Prüfungen erfolgt auf Antrag, über den der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
entscheidet. 2Die Prüfungstermine sind unter Angabe der beizufügenden Bescheinigungen und Festlegung der Melde-
fristen rechtzeitig bekannt zu machen. 3Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

1.	 die jeweiligen Zulassungsvoraussetzungen der vorstehenden Absätze nicht erfüllt sind,

2.	 eine Wiederholung nach § 9 nicht zulässig ist oder

3.	 der Antrag nicht form- und fristgerecht unter Beifügung der vorgegebenen Bescheinigungen gestellt wird, wobei 
hiervon in besonderen Härtefällen Ausnahmen bewilligt werden können.

4Die Entscheidung über die Zulassung ist den Bewerbern in Textform mitzuteilen. 5Ablehnende Entscheidungen sind 
zu begründen.

§ 7

Prüfungskommission,  
Bewertung und Zeugnisse

(1) 1Die Prüfungen werden von einer Prüfungskommission abgenommen, die aus vier Mitgliedern besteht und 
deren Zusammensetzung vom Prüfungsausschuss festgelegt wird. 2Es sind Stellvertreter in ausreichender Zahl zu 
bestellen. 3Den Vorsitz führt ein Mitarbeiter der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried, der mindestens ein Amt der 
Besoldungsgruppe A 12 innehaben oder gleichwertig qualifizierter Arbeitnehmer sein muss. 4§ 5 Abs. 1 Satz 3 gilt ent-
sprechend. 5Als weitere Mitglieder bestellt werden

1.	 ein Vertreter der Zweckverbände,

2.	 der Leiter, sein Stellvertreter oder ein Schichtführer einer Integrierten Leitstelle in Bayern und

3.	 ein weiterer Mitarbeiter der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried.

6Bei Bedarf können mehrere Prüfungskommissionen gebildet werden. 7§ 5 Abs. 1 Satz 5 gilt entsprechend.

(2) Für die Entscheidung über die Bewertung von Leistungsnachweisen nach Maßgabe von § 8 gilt § 5 Abs. 3 
Satz 1 und 2 entsprechend.

(3) 1Über das Bestehen der Prüfungen sind Zeugnisse mit einer Gesamtbeurteilung nach Maßgabe von § 8 Abs. 4 
auszustellen, die vom Leiter der Staatlichen Feuerwehrschule Geretsried zu unterzeichnen sind. 2Das Zeugnis der Ab-
schlussprüfung muss auch eine Beurteilung der einzelnen Prüfungsteile enthalten. 3Wer die Prüfung nicht bestanden 
hat, erhält darüber eine Bescheinigung, aus der die Gründe des Nichtbestehens ersichtlich sind.

§ 8

Ablauf der Prüfungen und  
Bewertung der Leistungen
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(1) 1Der praktische Leistungsnachweis am Ende des Moduls 2 stellt die Zwischenprüfung dar. 2Sie besteht aus 
vier praktischen Einzelaufgaben, bei denen jeweils ein Notruf entgegenzunehmen ist, hierauf bezogene Einsätze an-
zulegen und weiterzuleiten sind sowie gegebenenfalls eine Bettenzuweisung durchzuführen ist. 3Die Gesamtdauer der 
Zwischenprüfung soll 20 Minuten nicht überschreiten.

(2) 1Für die Teilnahme an den Modulen 3 und 4 ist das Bestehen der Zwischenprüfung oder eine Befreiung gemäß 
§ 4 Abs. 3 Satz 3 Voraussetzung. 2Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn in ihr mindestens die Note „ausreichend“ 
erzielt wurde.

(3) 1Die Abschlussprüfung besteht aus einem schriftlichen, einem mündlichen und einem praktischen Leistungs-
nachweis am Ende des Moduls 4. 2Der schriftliche Leistungsnachweis als Teil der Abschlussprüfung dauert 90 Minuten. 
3Der mündliche Leistungsnachweis als Teil der Abschlussprüfung besteht aus einem Prüfungsgespräch. 4Es können 
bis zu drei Personen gemeinsam geprüft werden. 5Die Prüfungsdauer soll je Prüfling 20 Minuten nicht überschreiten. 
6Der praktische Leistungsnachweis als Teil der Abschlussprüfung besteht aus der Abarbeitung von höchstens drei 
praktischen Einsatzszenarien. 7Die Gesamtdauer des praktischen Leistungsnachweises als Teil der Abschlussprüfung 
soll 40 Minuten nicht überschreiten. 8Die Abschlussprüfung und damit der Disponentenlehrgang ist bestanden, wenn in 
jedem ihrer Prüfungsteile nach Satz 1 mindestens die Einzelnote „ausreichend“ erzielt wurde.

(4) 1Für die Bewertung der erbrachten einzelnen Leistungsnachweise sind die Noten in Worten und als Dezimal-
zahlen mit einer Nachkommastelle nach folgendem Schema zu vergeben:

Note in Worten Definition
1,0 – 1,4 sehr gut eine besonders hervorragende Leistung
1,5 – 2,4 gut eine Leistung, die die durchschnittlichen Anforderungen übertrifft
2,5 – 3,4 befriedigend eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht
3,5 – 4,4 ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch 

entspricht
4,5 – 5,4 mangelhaft eine an erheblichen Mängeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare 

Leistung
5,5 – 6,0 ungenügend eine völlig unbrauchbare Leistung.

2Die Gesamtnote am Ende des Disponentenlehrgangs setzt sich wie folgt zusammen:

Einzelnote Art des Leistungsnachweises Gewichtung
1 ein schriftlicher Leistungsnachweis als Teil der Abschlussprüfung 1/6
2 ein mündlicher Leistungsnachweis als Teil der Abschlussprüfung 2/6
3 ein praktischer Leistungsnachweis als Teil der Abschlussprüfung 3/6.

3Sie errechnet sich als arithmetisches Mittel der gewichteten Einzelnoten mit dem Teiler sechs und wird in Worten und 
als Dezimalzahl mit einer Nachkommastelle angegeben.

§ 9

Wiederholung

(1) 1Die Zwischenprüfung kann bei Nichtbestehen innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des Ergebnisses 
auf Antrag einmal wiederholt werden. 2Nach Ablauf eines Jahres oder bei erneutem Nichtbestehen muss der gesamte 
Disponentenlehrgang wiederholt werden. 3Eine weitere Wiederholung des Disponentenlehrgangs ist nicht zulässig.

(2) 1Die Abschlussprüfung kann bei Nichtbestehen innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe des Ergebnisses auf 
Antrag einmal vollständig wiederholt werden. 2Nach Ablauf eines Jahres oder bei erneutem Nichtbestehen müssen die 
Module 3 und 4 und im Anschluss die Abschlussprüfung wiederholt werden. 3Eine weitere Wiederholung der Module 3 
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und 4 sowie der Abschlussprüfung ist nicht zulässig.

§ 10

Rücktritt und Versäumnis,  
Verhinderung

1In den Fällen, in denen Teilnehmer

1.	 von einem Leistungsnachweis zurücktreten,

2.	 einen Leistungsnachweis versäumen,

3.	 einen schriftlichen Leistungsnachweis nicht oder nicht rechtzeitig abgeben oder

4.	 einen Leistungsnachweis unterbrechen,

gilt der Leistungsnachweis als abgelegt und wird mit der Note „ungenügend“ bewertet. 2Dies gilt nicht, wenn der Rücktritt, 
das Versäumnis, die unterlassene oder nicht rechtzeitige Abgabe oder die Unterbrechung des Leistungsnachweises 
aus Gründen erfolgen, die von den Teilnehmern nicht zu vertreten sind. 3Die Gründe sind dem Vorsitzenden der Prü-
fungskommission unverzüglich anzuzeigen und auf Verlangen nachzuweisen.

§ 11

Täuschungsversuch

1Die Prüfungskommission kann für Teilnehmer, die einen Täuschungsversuch begehen oder die ordnungsgemäße 
Durchführung des Leistungsnachweises in erheblichem Maße stören, den entsprechenden Leistungsnachweis mit der 
Note „ungenügend“ bewerten. 2Die Entscheidung ist bis zum Abschluss aller Leistungsnachweise zulässig.

§ 12

Dokumentation

Über die Leistungsnachweise und Prüfungen sind Niederschriften zu fertigen, die über alle für die Beurteilung we-
sentlichen Vorkommnisse Aufschluss geben müssen, insbesondere über Gegenstand, Ablauf und Ergebnisse sowie 
eventuelle Unregelmäßigkeiten.

§13

Elektronischer Leistungsnachweis

1Der elektronische Leistungsnachweis stellt eine Präsenzprüfung unter Aufsicht dar, deren Durchführung mittels 
elektronischer Medien erfolgt. 2Die Staatliche Feuerwehrschule Geretsried ist berechtigt, die hierzu erforderlichen per-
sonenbezogenen Daten der Prüflinge zu verarbeiten. 3Den Prüflingen ist vor der Prüfung hinreichend Gelegenheit zu 
geben, sich mit den Prüfungsbedingungen vertraut zu machen.

Teil 3

Einsatzlenkung und Patientenbeförderung im  
öffentlichen Rettungsdienst
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§ 14

Dispositionsgrundsätze

(1) 1In der Notfallrettung soll die Integrierte Leitstelle grundsätzlich unabhängig von Einsatz- oder Dienstbereichen 
das geeignete Einsatzmittel des öffentlichen Rettungsdienstes einsetzen, das den Notfallort am schnellsten erreicht. 
2Von der Alarmierung eines einsatzbereiten Einsatzmittels, das sich in einem fremden Versorgungsbereich befindet, 
kann die Integrierte Leitstelle absehen, wenn ein medizinisch relevanter Zeitvorteil dadurch nicht zu erwarten ist. 3Ein 
Verlegungsarzt-Einsatzfahrzeug soll statt eines Notarzt-Einsatzfahrzeugs in der Notfallrettung nur eingesetzt werden, 
wenn ein medizinisch relevanter Zeitvorteil zu erwarten ist.

(2) Einsatzmittel, die nicht Teil der regelmäßigen Fahrzeugvorhaltung des öffentlichen Rettungsdienstes sind, darf 
die Integrierte Leitstelle außer in den Fällen des Art. 19 Abs. 1 des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes und in Fällen, 
in denen ein erhöhtes Einsatzaufkommen mit Einsatzmitteln aus der Fahrzeugvorhaltung des öffentlichen Rettungs-
dienstes ausnahmsweise nicht bewältigt werden kann, nur einsetzen, wenn nach dem Meldebild und der konkreten 
Situation im Einzelfall zu erwarten ist, dass ein Einsatzmittel des öffentlichen Rettungsdienstes nicht rechtzeitig die 
erforderliche Hilfe leisten kann.

(3) Art. 2 Abs. 6 ILSG bleibt unberührt.

§ 15

Standortmeldesystem

Die Einsatzfahrzeuge des öffentlichen Rettungsdienstes müssen ihren jeweiligen aktuellen Standort nach vom 
Staatsministerium landesweit festzulegenden Vorgaben an das Einsatzleitsystem der Integrierte Leitstelle melden.

§ 16

Beförderungsziel

(1) 1Die Integrierte Leitstelle hat sich um die Aufnahme des Notfallpatienten in die nächste, für die weitere Versor-
gung geeignete Behandlungseinrichtung zu bemühen und den Transport dorthin vorbehaltlich medizinischer Weisung 
des Notarztes zu veranlassen. 2Sie verständigt die Behandlungseinrichtung und gibt ihr die voraussichtliche Ankunfts-
zeit und die vermutliche Art der Verletzung oder Erkrankung an.

(2) 1Das Ziel von Krankentransporten bestimmt unter Berücksichtigung des Patientenwillens und von § 76 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch in dieser Reihenfolge

1.	 der behandelnde Arzt,

2.	 die Integrierte Leitstelle oder

3.	 eine sonstige weisungsberechtigte Stelle.

2Die Vorschriften über die ärztliche Transportanweisung sind zu beachten.

Teil 4

Alarmierung der Feuerwehren im  
Landkreis München
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§ 17

Zuständigkeit

(1) Abweichend von Art. 2 Abs. 1 Satz 2 ILSG alarmiert die Feuerwehreinsatzzentrale des Landkreises München 
(Feuerwehreinsatzzentrale) im Rahmen ihrer örtlichen Zuständigkeit die erforderlichen Einsatzkräfte und -mittel der 
Feuerwehr und der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk.

(2) Soweit die Erledigung der Aufgabe nach Abs. 1 nicht beeinträchtigt wird, kann die Feuerwehreinsatzzentrale mit 
Zustimmung des Rettungszweckverbands München an der Alarmierung der örtlichen Einrichtungen der organisierten 
Ersten Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis München mitwirken und die Benachrichtigung von Kräften zur 
psychosozialen Betreuung übernehmen, die von den in Abs. 1 genannten Feuerwehren und Einheiten gestellt werden.

§ 18

Zusammenarbeit mit  
anderen Stellen und Kräften

Art. 2 Abs. 6 ILSG gilt für die Feuerwehreinsatzzentrale entsprechend.

§ 19

Qualifikation der  
Disponenten

Für die Übertragung von Dispositionsaufgaben in der Feuerwehreinsatzzentrale sowie die Fortbildung des hierzu 
eingesetzten Personals gilt § 3 entsprechend.

§ 20

Ausschluss von  
Kostenerstattungen und Zuwendungen

Für die Feuerwehreinsatzzentrale werden keine staatlichen Kostenerstattungen oder Zuwendungen nach Art. 7 
ILSG gewährt.

§ 21

Datenschutz,  
Dokumentation

Art. 9 ILSG gilt für die Feuerwehreinsatzzentrale entsprechend.

Teil 5

Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 22

Übergangsvorschriften
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Bestehende Vereinbarungen zur Kostenverteilung im Anwendungsbereich des § 31 AVBayRDG in der am 14. April 
2026 geltenden Fassung gelten bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 auch dann fort, wenn sie den Anforderungen 
des § 2 Abs. 1 und 2 nicht entsprechen.

§ 23

Änderung  
weiterer Rechtsvorschriften

(1) Die Verordnung zur Ausführung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (AVBayRDG) vom 30. November 
2010 (GVBl. S. 786, BayRS 215-5-1-5-I), die zuletzt durch Verordnung vom 3. Dezember 2025 (GVBl. S. 613) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert:

1.	 Die §§ 4 und 5 Abs. 1 werden aufgehoben.

2.	 § 5 Abs. 2 wird § 4 und die Überschrift wie folgt gefasst: „Standortmeldesystem“.

3.	 Die §§ 6 und 7 werden die §§ 5 und 6.

4.	 § 8 wird aufgehoben.

5.	 Die §§ 9 bis 29 werden die §§ 7 bis 27.

6.	 Die §§ 30 und 31 werden aufgehoben.

7.	 Die §§ 32 bis 45 werden die §§ 28 bis 41.

(2) Die §§ 8 und 18 Abs. 3 sowie die Anlage 2 der Feuerwehrgesetzausführungsverordnung (AVBayFwG) in der 
in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 215-3-1-1-I) veröffentlichten bereinigten Fassung, die zuletzt durch § 1 
Abs. 165 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist, werden aufgehoben.

§ 24

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 15. April 2026 in Kraft.

(2) § 22 tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2027 außer Kraft.

(3) Die Verordnung über die Alarmierung der Feuerwehren im Landkreis München (MüFwAlV) vom 30. Mai 2014 
(GVBl. S. 221, BayRS 215-6-1-1-I), die durch § 1 Abs. 170 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert 
worden ist, tritt mit Ablauf des 14. April 2026 außer Kraft.

München, den 13. März 2026

Bayerisches Staatsministerium  
des Innern, für Sport und Integration

Joachim H e r r m a n n , Staatsminister
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